
Anhang I zum Umweltbericht 

Verfahren der Strategischen Umweltprüfung zur Teilfortschrei-

bung des Regionalplans Region Stuttgart 2009  

zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Windkraftanlagen 

Anhang Einzelsteckbriefe 

Die Einzelsteckbriefe stellen für alle geplanten Vorranggebiete zunächst dar, welche Vorbelas-

tungen von Natur und Umwelt der betreffende Raum und sein weiterer Umgriff aufweisen, 

welche mit Eingriffen verbundenen Planungen der Regionalplan dort zusätzlich enthält, und 

welche verkehrlichen Maßnahmen der Regionalverkehrsplan als Fachgutachten im Raum 

vorsieht (keine unmittelbare Umsetzung ohne weitere formale Planungen).  

Die Gesamtbeurteilung führt stichpunktartig Schutzgüter auf, bei denen überwiegend erhebli-

che Beeinträchtigungen zu erwarten sind, oder bei denen gesetzliche Vorgaben erhebliche 

Beeinträchtigungen verhindern (z.B. bei Wasserschutzgebieten). 

Die Kartenausschnitte zeigen die geplanten Vorranggebiete und ihre Benennung vor dem Hin-

tergrund der topographischen Karte. 

Die Schutzgutbelange können den beigefügten Übersichtskarten in drei Fachebenen, jeweils 

aufgeteilt in 4 Blätter, entnommen werden. 
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Steckbriefe Landkreis Böblingen

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha

Bezeichnung BB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam) 

Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnanschluss; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Siedlung 
/Gewerbe 

Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsein-
richtungen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, ABS Stuttgart - 
Singen – Zürich 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt direkt angrenzend an die Autobahnauffahrt Rottenburg der BAB81. Die Funktionen des Na-

turhaushalts sind hier durch die zahlreichen Vorbelastungen wie Versiegelung, Lärm und Schadstoffemissi-

onen durch MIV und die technische Überprägung durch Autobahn, Anschlussstelle und Gewerbegebiet be-

reits stark eingeschränkt. Weitere Verschlechterungen des Naturhaushalts durch WKA sind deshalb nicht zu 

erwarten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt, Renningen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 310 ha 

Bezeichnung BB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; Steinbruch 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Schwer-
punkt des Wohnungsbaus 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 63 ha 

Bezeichnung BB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Freileitung; Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte des Wohnungsbaus, Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn;  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungs- und Wasserschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Bondorf, Gäufelden 

Planungsgebiet 126 ha 

Bezeichnung BB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Gepl. VRG Wind BB-05 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Mötzingen 

Planungsgebiet 39 ha 

Bezeichnung BB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet - Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Gepl. VRG Wind BB-04 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-06 

6 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Mötzingen, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung BB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch, Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zu Sicherung von Rohstoffen; Trassen 
für Schienenverkehr - Neubau; Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungseinrichtungen; Gepl. VRG Wind BB-05 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der südlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Herrenberg, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 208 ha 

Bezeichnung BB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B 28; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Hochspannungsfreileitungen, 
Umspannwerk; zwei Steinbrüche; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der nördlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet bis lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen.
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Herrenberg, Nufringen 

Planungsgebiet 16 ha 

Bezeichnung BB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neu-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III südlich und nördlich des Wehinger-

grabens, Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Arten). 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Gärtringen, Deckenpfronn 

Planungsgebiet 138 ha 

Bezeichnung BB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt kleinflächig eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion /Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im nördlichen Teil, restliche Fläche 

Zone II festgesetzt. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
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erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Deckenpfronn, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 49 ha 

Bezeichnung BB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, kleinflächig Ackergebiet und Weinberg/ Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch das Vor-

ranggebiet anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 18 ha 

Bezeichnung BB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland (kleinflächig) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen 
für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind grenzt an ein Vogelschutzgebiet und liegt in einer Entfernung von weniger als 700m eines 

FFH-Gebietes. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Kloster Bebenhausen) in seinen historisch 

bedeutsamen Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen 

werden. Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Waldenbuch, Weil im Schönbuch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 70 ha 

Bezeichnung BB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung 

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es liegt zudem teilweise im Naturpark Schönbuch. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das VRG grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Boden- und Immissionsschutz-sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen Kat. B), zudem zu Uhu, 

Wanderfalke sowie Osmoderma eremita (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen 

Planungsgebiet 47 ha 

Bezeichnung BB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motocrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Trassen für 

Straßenverkehr – Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Auf die Naturdenkmale „Eiche am Rain“ und „Linden- und Pappelallee Altdorf-Mauren“ ist bei der Standort-

planung Rücksicht zu nehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-13 

15 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Liegt in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger Sichtbeziehungen sind 

nicht ausgeschlossen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Ehningen, Böblingen, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung BB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motorcrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen und Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Straßenverkehr – Aus-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau und Neubau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau der Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - 
AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) (in Realisierung);  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Glemsbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teuil in einem Landschaftsschutzgebiet (Oberes Würmtal). Eine 

Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es umschließt das Naturdenkmal „Schonwald Maurener Wald“ und liegt größtenteils im Erholungswald so-

wie teilweise im Klimaschutz- und Bodenschutzwald. Dadurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-

funktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird der-

zeit durchgeführt.  
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Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Es liegt zudem in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen historischer Sichtbeziehun-

gen sind nicht ausgeschlossen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Aidlingen 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung BB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen, Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z. Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungs-
baus; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung BB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnkreuz; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Tras-
sen für Schienenverkehr – Ausbau/ Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn/ Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - AS Böblin-
gen-Hulb (inkl. zu Richtungsanschluss) (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird randlich von einem kleinen Bach durchlaufen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Gewässer sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
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des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen, Grafenau 

Planungsgebiet 30 ha 

Bezeichnung BB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Trassen für Schienenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Grafenau, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung BB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Erddeponie; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einer sehr strukturreichen Landschaft und enthält geschützte Biotope nach § 33 

BNatSchG und Waldbiotope. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und – räumen sowie Suchräumen des landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Grafenau, Sindelfingen, Weil der Stadt, Magstadt 

Planungsgebiet 142 ha 

Bezeichnung BB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Anlage für die Erzeugung 
von Biogas; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung/zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f.Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und umgibt eine kleine 

Teilfläche vollständig. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das VRG liegt in einer Fläche 

des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der 

feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beein-

trächtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 53 ha 

Bezeichnung BB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Müllverbrennungsanlage; militärischer Übungsplatz;; Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr -
Ausbau; Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: S-Bahn-Tangentiale Böblingen – Nürtingen; A 8 - Ausbau 
AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesse-
rung Fernverkehr Gäubahn; Pfaffensteigtunnel  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 54 ha 

Bezeichnung BB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8, BAB 81; Müllverbrennungsanlage; Kampfmittelbeseitigungs-
dienst; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Schie-
nenverkehr -Ausbau; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Vorrangge-
biet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; A 81 - AK Stutt-
gart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau); Verbesserung Fernver-
kehr Gäubahn, Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West; B 14 - An-
schluss der Büsnauer Straße in Stuttgart; Pfaffensteigtunnel; A 8 - Aus-
bau AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; A 81 - Ausbau AS Sindelfin-
gen-Ost - AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) 
(in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8 und A81.  
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 185 ha 

Bezeichnung BB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; BAB 8 Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn, A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; A 81 -
AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A81/A8.  
Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Sicht-, Klima- und Emissionsschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Stuttgart 

Gemeinde  Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen 

Planungsgebiet 226 ha 

Bezeichnung BB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen PV-Anlage 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; 
Maßnahme 288 A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II, und im Heil-

quellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein flächiges Kulturdenkmal (Esslinger Spitalwald mit Katzenbacher Hof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg, Magstadt, Sindelfingen 

Planungsgebiet 474 ha 

Bezeichnung BB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Grünanlagen, Freizeitgelände 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen (R-Pla, RVP 
etc.) 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen;  
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK 
Stuttgart 

Gesamtbeurteilung

Bereich überwiegend stark lärmbelastet durch A 8.  
Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich 
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaften. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (abgegangene Siedlung). Eine Beeinträchtigung ist nicht 

auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des 

Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Magstadt 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung BB-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Kläranlage; Steinbruch, Siedlung / Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Vorranggebiet zur Si-
cherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu 

Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich randlich mit einem Kernflächen und einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG ragt in eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Ein Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. 

Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Weil der Stadt 

Planungsgebiet 93 ha 

Bezeichnung BB-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B295: Lärmbelastung; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Vorranggebiet Siche-
rung von Rohstoffen u. zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe; Vor-
ranggebiet;  
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet enthält kleinflächige geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum und kleinflächig mit Kernräumen und -flächen des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht 
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auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist 

gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Überschneidung des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung BB-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (kleinflächig 

Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt größtenteils in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich Kat. B windkraftsensib-

ler Arten gem. LUBW, Wanderfalke). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

 Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist 
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größtenteils gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung BB-28

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8, B295, Hochspannungsfreileitungen; Deponie; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Waldbiotope nach LWaldG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaf-

ten. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Renningen, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbar-
region zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 111 ha 

Bezeichnung BB-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Segelflugplatz; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Schwerpunkt für Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Milan, Wanderfalke, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert zwei Korridorabschnitte des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Rutesheim, Weissach 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung BB-30

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet umschließt das flächenhafte Naturdenkmal Feuchtbiotop Mahdenhau. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzu-

nehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Ludwigsburg 

Gemeinde  Leonberg, Ditzingen, Weissach 

Planungsgebiet 241 ha 

Bezeichnung BB-31

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Vorranggebiet zum 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (klein-

flächig Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet vollständig befindet, 

ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weissach, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung BB-32

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8, Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung und Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im südlichen Teil stark lärmbelastet durch A 8. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan, Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (priori-

täre Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldge-

bundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der nördliche Teil des Vorranggebietes ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen aus-

gestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 
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Steckbriefe Landkreis Esslingen

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Plochingen, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung ES-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Stuttgart (B 14) - Stuttgart/Hafen - Esslingen - 
Plochinger Dreieck  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Be-

reich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich ein Teilfläche des Vorranggebietes befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Filderstadt 

Planungsgebiet 26 ha 

Bezeichnung ES-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Wirtschaftsgrünland) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau; Schwerpunkt f. Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet für die Sicherung von 
Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: B 27 - Ausbau Aich - Leinfelden-Echterdingen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet enthält kleinflächig geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet grenzt an seiner Südseite an den Uhlbergturm, dessen Freihaltebereich und Sichtach-

sen allerdings nach Süden, also abgewandt vom Vorranggebiet liegen. Eine Beeinträchtigung ist nicht aus-

zuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Schlaitdorf 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung ES-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich randlich mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie mit einem Suchraum des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering 

lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-

tion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  
Bempflingen, Großbettlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit 
Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung ES-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Recyclinghof; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zum größten Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW)) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestim-

mungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet kleinflächig sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Die östliche Teilfläche des Vorranggebietes liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Göppingen

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Plüderhausen, Adelberg, Schorndorf 

Planungsgebiet 187 ha 

Bezeichnung GP-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur (B29); Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart - Nürnberg 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind da-

mit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Boden- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wäschenbeuren, Birenbach, Börtlingen 

Planungsgebiet 38 ha 

Bezeichnung GP-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Kornweihe, des Rotmilans, des Schwarzmilans und des Wespen- 

und Mäusebussards) vor (schriftl. Mitteilung VLab1). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal (Hohenstauffen). Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

1 Verein für Landschaftspflege, Artenschutz & Biodiversität (VLAB), Schreiben vom 25.5.2023



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-03 

47 

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf, Adelberg, Wangen, Uhingen 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung GP-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Streuobstgebiete) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe, ehem. Bundeswehrdepot, 4 WKA geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Emissions- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Lauterstein, Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 1208 ha 

Bezeichnung GP-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Segelflugplatz; zahlreiche Windkraftanlagen; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 466 - Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Im Vorranggebiet stehen bereits mehrere Windräder. Es ist damit landschaftlich deutlich vorbelastet. 

In Teilen des Vorranggebietes liegen Flächen der Vorbehaltsflur I, eine Beeinträchtigung der landwirtschaft-

lichen Produktion fällt je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweis des LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überdeckt mehrere flächenhafte Naturdenkmale (Hülben). Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Liegt im 700m-Puffer um ein FFH-Gebiet.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG überdeckt im Süden eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-04 

49 

Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

auf Grund der deutlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Ebersbach an der Fils, Uhingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung GP-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt größten Teils in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Bad Boll, Göppingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/ Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: L 1214 - Umfahrung Bezgenriet; L 1214 - Umfahrung 
Jebenhausen; L 1217 - Umfahrung Heiningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und einem Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorrangge-

biet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder Fle-

dermausarten (Schwerpunktbereich windkraftsensibler Arten Kat. B, LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichti-

gen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. Es liegt zudem in einer Fläche des lan-

desweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beein-

trächtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein geschütztes Kulturdenkmal (Weitreichendes Versteinerungsgebiet des 

Jura). Eine Beeinträchtigung ist auf Grund der Größe des Versteinerungsgebietes eher auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch, Lauterstein, Donzdorf 

Planungsgebiet 348 ha 

Bezeichnung GP-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Es umschließt eine FFH-Mähwiese. Eine FFH-Vorprüfung wird 

derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Es überschneidet sich auch mit Flächen des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 

Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebun-

denen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind anzunehmen. 
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Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Direkt angrenzend an das Vorranggebiet verläuft ein Korridor des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig ge-

geben.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung GP-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 4 Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z.  Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

in Anbetracht der Vorbelastung nicht erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind aus Grund der vor-

handenen Vorbelastung nicht anzunehmen.   
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 23 ha 

Bezeichnung GP-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen in der Nachbarregion 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige, Böhmenkirch 

Planungsgebiet 153 ha 

Bezeichnung GP-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

190 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segel- bzw. Sonderflugplatz; 9 WKA Bestand, 2 geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu. Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt teilweise in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Of-

fenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten 

sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 57 ha 

Bezeichnung GP-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen)). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Erhebli-

che Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 116 ha 

Bezeichnung GP-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig auch in Zone II. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 144 ha 

Bezeichnung GP-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur B10 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Geislingen/M - Geislingen/O 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine relativ kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion 

(Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus-

fällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig in Zone II. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter 

Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und 
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überwiegend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind durch die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Donzdorf 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung GP-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Gingen/O – Geislingen/M 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen innerhalb des Vorranggebietes. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und in unmittelbarer Nähe der Landmarke „Hohen-

stein“. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Wiesensteig; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-
trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES/GP auf besonderes Prüferfordernis weg. 
verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige 

Planungsgebiet 15 ha 

Bezeichnung GP-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen; Segelflugplatz; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem südlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität 

sowie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Er-

hebliche Beeinträchtigungen sind auf Grund der landschaftlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wiesensteig 

Planungsgebiet 42 ha 

Bezeichnung GP-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Insbesondere die östlichste Teilfläche ist stark vorbelastet durch Lärmemissionen der BAB 8.  

Für die östlichste Teilfläche verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Die drei östlichen Teilflächen liegen in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasser-

fassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Durch die Lage der westlichen Teilfläche des 

Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktio-

nen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Drackenstein, Bad Ditzenbach, Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Ab-
stimmung mit Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der 
Beteiligung 

Planungsgebiet 169 ha 

Bezeichnung GP-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Wind-
dargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; zahlreiche Windkraftanlagen; Segelflugplatz; Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt (Albaufstieg)

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, sowie kleinflächig Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten 

zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 
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Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanla-

gen nicht anzunehmen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist in der nördlichen Hälfte gering lärm-

belastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 357 ha 

Bezeichnung GP-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Biogasanlage; Siedlung/Gewerbe; 3 WKA geplant 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt 

Gesamtbeurteilung

Vorbelastet durch Lärmemissionen (BAB 8) 
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 

Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung 

der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, und Immissionsschutz- sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Ludwigsburg

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Gerlingen;  

Planungsgebiet 253 ha 

Bezeichnung LB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart, 
Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren.  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird teilweise vom Krummbach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
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des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Er stellt einen besonderen Schwerpunkt der Naherholung insbe-

sondere für Stuttgart dar. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (abgegangene Burg im 
Krummbachtal, historisches Jagdgebiet). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von 
der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beach-
tung zu schenken.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Ditzingen, Leonberg 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung LB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Altstadttunnel Leonberg; Stadtbahnverlängerung 
U 13 Giebel - Hausen - Ditzingen-Süd 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Korntal-Münchingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biogasanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus;  
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ditzingen 

Planungsgebiet 67 ha 

Bezeichnung LB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine teilweise Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Eberdingen, Weissach 

Planungsgebiet 59 ha 

Bezeichnung LB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ingersheim 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 190 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Kläranlage; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Eberdingen, Hemmingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 132 ha 

Bezeichnung LB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Biogasanlage; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

dann nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/ sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Hemmingen, Eberdingen, Schwieberdingen, Markgröningen 

Planungsgebiet 145 ha 

Bezeichnung LB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B10; Biogasanlage; Steinbruch/Schotterwerk; Deponie; Siedlung/Ge-
werbe, Hochspannungsfreileitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstof-
fen; Vorranggebiet für Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung; B 10 - Verlegung Enzweihingen 

Gesamtbeurteilung

 Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen zahlreicher windkraftsensibler Vogelarten von Mitgliedern der Ornithologischen Arbeitsgemein-

schaft BW vor, darunter Kiebitz, Brachvogel, Bekassine, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe. Die Fläche besitzt 

demnach überregionale Bedeutung für den Rast- und Zugvogelzug2. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG sowie einzelne Naturdenkmale (Katha-

rinenlinden, Mostbirnbäume). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

2 Schriftl Mitteilung Dr. Rösler  
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Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Sichtschutzwald bzw. 

Immissionsschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Ein kleiner Teil des Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung LB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B10; Biogasanlage; Schotterwerk; Umspannwerk; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Neubau 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-

Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 
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Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Eberdingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung LB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr - Sicherung 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen (in Realisierung)

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Eberdingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung LB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
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unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung LB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Ackerland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Schotterwerk; Wasserkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwas-

sers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Markgröningen 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung LB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B 10; Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau; Tras-
sen für Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; B 10 - Verle-
gung Enzweihingen (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-14 

87 

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Markgröningen 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung LB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe, Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Stadtbahn im 
Raum Ludwigsburg; K 1705 - Umfahrung Markgröningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-
führt.  
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  
Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 
auszuschließen.  
Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-
gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. 
Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
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Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Schwieberdingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung LB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Nebenbahnva-
riante Strohgäubahn (Heimerdingen - Korntal) in Realisierung; A 81 - 
Ausbau (Pleidelsheim -) Ludwigsburg-Nord - Zuffenhausen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 
der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Oberriexingen 

Planungsgebiet 209 ha 

Bezeichnung LB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlagen zur Erzeugung von Biogas; Segelflug-
platz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von zwei Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Schloss Kaltenstein) in seinen bedeutsa-

men Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. 

Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof und 

Grabhügelgruppe). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl in-

nerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung LB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Deponie 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informati-

onen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel-(Uhu) und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-18 

93 

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Sachsenheim, Löchgau 

Planungsgebiet 120 ha 

Bezeichnung LB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biokraftanlage; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: L 1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsnah (L 
1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsfern   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald, Wasserschutzwald bzw. Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 
Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 
ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Erligheim, Bönnigheim 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung LB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Streuobstgebiete, Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. 

Das VRG überlagert sich mit Kernräumen und -flächen sowie in einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und mittel hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr 

Gemeinde  Großbottwar, Steinheim an der Murr, Aspach 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung LB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Anlage für die Erzeugung von Biogas; Umspannanlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für Schienenver-
kehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: L 115 – Ausbau Backnang – AS Mundelsheim; Reaktivie-
rung Bottwartalbahn Marbach – Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wiesenweihe) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Bönnigheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung LB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen 

Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Oberstenfeld 

Planungsgebiet 21 ha 

Bezeichnung LB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: Reaktivierung Bottwartalbahn Marbach - Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung LB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Sportschützen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung LB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Senzenbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträch-

tigungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Steckbriefe Rems-Murr-Kreis

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Spiegelberg; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 66 ha 

Bezeichnung RM-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur, Siedlung 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und kleinflächig in Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-
ßen 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, kleinflächige Überschneidung mit Zone II. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds Offenlang und Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, 
Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen 
Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzheim an der Murr, Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Großerlach; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 46 ha 

Bezeichnung RM-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg;  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und im Erholungswald. Von einer Beeinträchti-

gung der Erholungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Ludwigsburg 

Gemeinde  Aspach, Spiegelberg, Backnang, Oppenweiler, Oberstenfeld 

Planungsgebiet 372 ha 

Bezeichnung RM-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert kleinflächig Wasserschutzgebiete, Zone III und II. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung RM-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Maßnahme 43 Neigetech-
nik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Murrhardt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung RM-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung RM-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr, Backnang, Oppenweiler, Auenwald 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung RM-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Mülldeponie; Vorranggebiet für Deponie und Ab-
fallbehandlungsanlage  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: B 14 Umfahrung Oppenweiler; Nachrüstung von 
Doppelspurinseln auf der Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hes-
sental; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit Wasserschutzgebieten, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Hofanlage 18. Jh., heute Wanderheim). Eine Beeinträchti-

gung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Be-

langen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 28 ha 

Bezeichnung RM-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 31 ha 

Bezeichnung RM-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt, Kaisersbach 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen PV; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Althütte, Murrhardt 

Planungsgebiet 45 ha 

Bezeichnung RM-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Stausee; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Welzheim, Alfdorf 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung RM-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 1 WKA; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Nördliche Teilfläche dient vornehmlich der Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen dort 

deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebsbedingt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die nur teilweise Lage des kleinen Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet 

und teilweise mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes Landschaft und Erholung sind auf Grund der bestehenden Windkraftanlage und der Kleinflächigkeit 

des Vorranggebietes nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Leutenbach, Winnenden, Backnang 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung RM-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neubau   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Klimaschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Remshalden, Berglen, Waiblingen, Winnenden 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung RM-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf 

Planungsgebiet 61 ha 

Bezeichnung RM-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Boden-

schutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird teilweise von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzl. Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Berglen, Remshalden 

Planungsgebiet 9 ha 

Bezeichnung RM-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; / für den 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-
lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Plüderhausen, Welzheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 62 ha 

Bezeichnung RM-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; 3 WKA geplant (nördl. Teilfläche) 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe; Trassen für Straßenverkehr: 
Neubau; Trassen für Schienenverkehr: Sicherung  
Regionalverkehrsplan: L 1150 Umfahrung Welzheim-Breitenfürst; Neigetechnik-
Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Bodenschutzwald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet; die nördliche Teilflä-

che enthält bereits drei geplante WKA. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des 

Landschaftsbildes ist durch das Vorranggebiet deshalb v.a. für die südliche Teilfläche zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
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und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Weinstadt, Remshalden 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-33

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Esslingen 

Gemeinde  Winterbach, Schorndorf, Lichtenwald, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung RM-34

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau  
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-
qualität und ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Landschaft und Erholung sind anzunehmen. 
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Steckbriefe Stadt Stuttgart

Planung 

Landkreis Stuttgart, Ludwigsburg 

Gemeinde  Stuttgart, Korntal-Münchingen 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung S-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8; Umspannwerk; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Schwerpunkte für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Schie-
nenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Verlängerung der Strohgäubahn bis Stuttgart-
Feuerbach; Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – Ditzingen 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch das bestehende Windrad 
nicht anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: S-02 

128 

Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung S-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalverkehrsplan: Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – 
Ditzingen-Süd; U 16 Fellbach ü. Bad Cannstatt - Feuerbach - Giebel 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- (Wanderfalke) und Fledermausarten sowie weiterer geschützter Arten 

(Osmoderma eremita) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Best-

immungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Rot- und Schwarzwildpark) und liegt in weniger als 500m 

Entfernung zur Solitudeallee und in der Nähe von Schloss Solitude. Eine Beeinträchtigung ist nicht auszu-

schließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmal-

schutzes besondere Beachtung zu schenken. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-

qualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prog-

nostizieren. 
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung S-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; Autobahnkreuz Stuttgart 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: A 8 Ausbau AD Leonberg – AK Stuttgart; A 81 
AK Stuttgart – AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau; Straßenbahn-
verlängerung Vaihingen-West; A 8 Ausbau AK Stuttgart – AS Stuttgart-
Degerloch    

Gesamtbeurteilung

Der Bereich des Vorranggebietes ist durch die angrenzenden Autobahnen deutlich durch Lärm- und Schad-

stoffemissionen vorbelastet.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie teilweise in einem Bereich hoher Land-

schaftsbildqualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist 

trotz der erheblichen Vorbelastung nicht auszuschließen. 



Anhang I zum Umweltbericht 

Verfahren der Strategischen Umweltprüfung zur Teilfortschrei-

bung des Regionalplans Region Stuttgart 2009  

zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Windkraftanlagen 

Anhang Einzelsteckbriefe 

Die Einzelsteckbriefe stellen für alle geplanten Vorranggebiete zunächst dar, welche Vorbelas-

tungen von Natur und Umwelt der betreffende Raum und sein weiterer Umgriff aufweisen, 

welche mit Eingriffen verbundenen Planungen der Regionalplan dort zusätzlich enthält, und 

welche verkehrlichen Maßnahmen der Regionalverkehrsplan als Fachgutachten im Raum 

vorsieht (keine unmittelbare Umsetzung ohne weitere formale Planungen).  

Die Gesamtbeurteilung führt stichpunktartig Schutzgüter auf, bei denen überwiegend erhebli-

che Beeinträchtigungen zu erwarten sind, oder bei denen gesetzliche Vorgaben erhebliche 

Beeinträchtigungen verhindern (z.B. bei Wasserschutzgebieten). 

Die Kartenausschnitte zeigen die geplanten Vorranggebiete und ihre Benennung vor dem Hin-

tergrund der topographischen Karte. 

Die Schutzgutbelange können den beigefügten Übersichtskarten in drei Fachebenen, jeweils 

aufgeteilt in 4 Blätter, entnommen werden. 
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Steckbriefe Landkreis Böblingen

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha

Bezeichnung BB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam) 

Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnanschluss; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Siedlung 
/Gewerbe 

Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsein-
richtungen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, ABS Stuttgart - 
Singen – Zürich 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt direkt angrenzend an die Autobahnauffahrt Rottenburg der BAB81. Die Funktionen des Na-

turhaushalts sind hier durch die zahlreichen Vorbelastungen wie Versiegelung, Lärm und Schadstoffemissi-

onen durch MIV und die technische Überprägung durch Autobahn, Anschlussstelle und Gewerbegebiet be-

reits stark eingeschränkt. Weitere Verschlechterungen des Naturhaushalts durch WKA sind deshalb nicht zu 

erwarten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-02 

2 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt, Renningen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 310 ha 

Bezeichnung BB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; Steinbruch 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Schwer-
punkt des Wohnungsbaus 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 63 ha 

Bezeichnung BB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Freileitung; Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte des Wohnungsbaus, Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn;  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungs- und Wasserschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Bondorf, Gäufelden 

Planungsgebiet 126 ha 

Bezeichnung BB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Gepl. VRG Wind BB-05 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Mötzingen 

Planungsgebiet 39 ha 

Bezeichnung BB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet - Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Gepl. VRG Wind BB-04 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Mötzingen, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung BB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch, Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zu Sicherung von Rohstoffen; Trassen 
für Schienenverkehr - Neubau; Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungseinrichtungen; Gepl. VRG Wind BB-05 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der südlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Herrenberg, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 208 ha 

Bezeichnung BB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B 28; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Hochspannungsfreileitungen, 
Umspannwerk; zwei Steinbrüche; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der nördlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet bis lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen.
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Herrenberg, Nufringen 

Planungsgebiet 16 ha 

Bezeichnung BB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neu-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III südlich und nördlich des Wehinger-

grabens, Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Arten). 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Gärtringen, Deckenpfronn 

Planungsgebiet 138 ha 

Bezeichnung BB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt kleinflächig eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion /Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im nördlichen Teil, restliche Fläche 

Zone II festgesetzt. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
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erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Deckenpfronn, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 49 ha 

Bezeichnung BB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, kleinflächig Ackergebiet und Weinberg/ Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch das Vor-

ranggebiet anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 18 ha 

Bezeichnung BB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland (kleinflächig) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen 
für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind grenzt an ein Vogelschutzgebiet und liegt in einer Entfernung von weniger als 700m eines 

FFH-Gebietes. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Kloster Bebenhausen) in seinen historisch 

bedeutsamen Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen 

werden. Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Waldenbuch, Weil im Schönbuch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 70 ha 

Bezeichnung BB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung 

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es liegt zudem teilweise im Naturpark Schönbuch. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das VRG grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Boden- und Immissionsschutz-sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen Kat. B), zudem zu Uhu, 

Wanderfalke sowie Osmoderma eremita (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen 

Planungsgebiet 47 ha 

Bezeichnung BB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motocrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Trassen für 

Straßenverkehr – Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Auf die Naturdenkmale „Eiche am Rain“ und „Linden- und Pappelallee Altdorf-Mauren“ ist bei der Standort-

planung Rücksicht zu nehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 
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Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Liegt in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger Sichtbeziehungen sind 

nicht ausgeschlossen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Ehningen, Böblingen, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung BB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motorcrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen und Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Straßenverkehr – Aus-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau und Neubau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau der Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - 
AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) (in Realisierung);  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Glemsbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teuil in einem Landschaftsschutzgebiet (Oberes Würmtal). Eine 

Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es umschließt das Naturdenkmal „Schonwald Maurener Wald“ und liegt größtenteils im Erholungswald so-

wie teilweise im Klimaschutz- und Bodenschutzwald. Dadurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-

funktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird der-

zeit durchgeführt.  
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Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Es liegt zudem in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen historischer Sichtbeziehun-

gen sind nicht ausgeschlossen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Aidlingen 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung BB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen, Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z. Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungs-
baus; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung BB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnkreuz; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Tras-
sen für Schienenverkehr – Ausbau/ Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn/ Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - AS Böblin-
gen-Hulb (inkl. zu Richtungsanschluss) (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird randlich von einem kleinen Bach durchlaufen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Gewässer sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
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des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen, Grafenau 

Planungsgebiet 30 ha 

Bezeichnung BB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Trassen für Schienenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Grafenau, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung BB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Erddeponie; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einer sehr strukturreichen Landschaft und enthält geschützte Biotope nach § 33 

BNatSchG und Waldbiotope. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und – räumen sowie Suchräumen des landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Grafenau, Sindelfingen, Weil der Stadt, Magstadt 

Planungsgebiet 142 ha 

Bezeichnung BB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Anlage für die Erzeugung 
von Biogas; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung/zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f.Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und umgibt eine kleine 

Teilfläche vollständig. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das VRG liegt in einer Fläche 

des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der 

feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beein-

trächtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 53 ha 

Bezeichnung BB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Müllverbrennungsanlage; militärischer Übungsplatz;; Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr -
Ausbau; Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: S-Bahn-Tangentiale Böblingen – Nürtingen; A 8 - Ausbau 
AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesse-
rung Fernverkehr Gäubahn; Pfaffensteigtunnel  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 54 ha 

Bezeichnung BB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8, BAB 81; Müllverbrennungsanlage; Kampfmittelbeseitigungs-
dienst; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Schie-
nenverkehr -Ausbau; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Vorrangge-
biet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; A 81 - AK Stutt-
gart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau); Verbesserung Fernver-
kehr Gäubahn, Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West; B 14 - An-
schluss der Büsnauer Straße in Stuttgart; Pfaffensteigtunnel; A 8 - Aus-
bau AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; A 81 - Ausbau AS Sindelfin-
gen-Ost - AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) 
(in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8 und A81.  
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 185 ha 

Bezeichnung BB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; BAB 8 Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn, A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; A 81 -
AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A81/A8.  
Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Sicht-, Klima- und Emissionsschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Stuttgart 

Gemeinde  Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen 

Planungsgebiet 226 ha 

Bezeichnung BB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen PV-Anlage 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; 
Maßnahme 288 A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II, und im Heil-

quellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein flächiges Kulturdenkmal (Esslinger Spitalwald mit Katzenbacher Hof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-24 

28 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg, Magstadt, Sindelfingen 

Planungsgebiet 474 ha 

Bezeichnung BB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Grünanlagen, Freizeitgelände 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen (R-Pla, RVP 
etc.) 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen;  
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK 
Stuttgart 

Gesamtbeurteilung

Bereich überwiegend stark lärmbelastet durch A 8.  
Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich 
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaften. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (abgegangene Siedlung). Eine Beeinträchtigung ist nicht 

auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des 

Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-25 

30 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Magstadt 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung BB-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Kläranlage; Steinbruch, Siedlung / Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Vorranggebiet zur Si-
cherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu 

Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich randlich mit einem Kernflächen und einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG ragt in eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Ein Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. 

Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-26 

31 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Weil der Stadt 

Planungsgebiet 93 ha 

Bezeichnung BB-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B295: Lärmbelastung; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Vorranggebiet Siche-
rung von Rohstoffen u. zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe; Vor-
ranggebiet;  
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet enthält kleinflächige geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum und kleinflächig mit Kernräumen und -flächen des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht 
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auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist 

gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Überschneidung des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung BB-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (kleinflächig 

Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt größtenteils in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich Kat. B windkraftsensib-

ler Arten gem. LUBW, Wanderfalke). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

 Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist 
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größtenteils gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung BB-28

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8, B295, Hochspannungsfreileitungen; Deponie; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Waldbiotope nach LWaldG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaf-

ten. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Renningen, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbar-
region zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 111 ha 

Bezeichnung BB-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Segelflugplatz; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Schwerpunkt für Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Milan, Wanderfalke, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert zwei Korridorabschnitte des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Rutesheim, Weissach 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung BB-30

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet umschließt das flächenhafte Naturdenkmal Feuchtbiotop Mahdenhau. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzu-

nehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Ludwigsburg 

Gemeinde  Leonberg, Ditzingen, Weissach 

Planungsgebiet 241 ha 

Bezeichnung BB-31

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Vorranggebiet zum 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (klein-

flächig Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet vollständig befindet, 

ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weissach, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung BB-32

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8, Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung und Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im südlichen Teil stark lärmbelastet durch A 8. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan, Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (priori-

täre Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldge-

bundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der nördliche Teil des Vorranggebietes ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen aus-

gestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 
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Steckbriefe Landkreis Esslingen

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Plochingen, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung ES-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Stuttgart (B 14) - Stuttgart/Hafen - Esslingen - 
Plochinger Dreieck  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Be-

reich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich ein Teilfläche des Vorranggebietes befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Filderstadt 

Planungsgebiet 26 ha 

Bezeichnung ES-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Wirtschaftsgrünland) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau; Schwerpunkt f. Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet für die Sicherung von 
Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: B 27 - Ausbau Aich - Leinfelden-Echterdingen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet enthält kleinflächig geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet grenzt an seiner Südseite an den Uhlbergturm, dessen Freihaltebereich und Sichtach-

sen allerdings nach Süden, also abgewandt vom Vorranggebiet liegen. Eine Beeinträchtigung ist nicht aus-

zuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Schlaitdorf 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung ES-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich randlich mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie mit einem Suchraum des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering 

lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-

tion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  
Bempflingen, Großbettlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit 
Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung ES-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Recyclinghof; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zum größten Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW)) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestim-

mungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet kleinflächig sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Die östliche Teilfläche des Vorranggebietes liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Göppingen

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Plüderhausen, Adelberg, Schorndorf 

Planungsgebiet 187 ha 

Bezeichnung GP-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur (B29); Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart - Nürnberg 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind da-

mit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Boden- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wäschenbeuren, Birenbach, Börtlingen 

Planungsgebiet 38 ha 

Bezeichnung GP-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Kornweihe, des Rotmilans, des Schwarzmilans und des Wespen- 

und Mäusebussards) vor (schriftl. Mitteilung VLab1). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal (Hohenstauffen). Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

1 Verein für Landschaftspflege, Artenschutz & Biodiversität (VLAB), Schreiben vom 25.5.2023
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Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf, Adelberg, Wangen, Uhingen 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung GP-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Streuobstgebiete) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe, ehem. Bundeswehrdepot, 4 WKA geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Emissions- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Lauterstein, Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 1208 ha 

Bezeichnung GP-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Segelflugplatz; zahlreiche Windkraftanlagen; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 466 - Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Im Vorranggebiet stehen bereits mehrere Windräder. Es ist damit landschaftlich deutlich vorbelastet. 

In Teilen des Vorranggebietes liegen Flächen der Vorbehaltsflur I, eine Beeinträchtigung der landwirtschaft-

lichen Produktion fällt je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweis des LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überdeckt mehrere flächenhafte Naturdenkmale (Hülben). Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Liegt im 700m-Puffer um ein FFH-Gebiet.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG überdeckt im Süden eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 
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Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

auf Grund der deutlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Ebersbach an der Fils, Uhingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung GP-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt größten Teils in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-06 

51 

Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Bad Boll, Göppingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/ Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: L 1214 - Umfahrung Bezgenriet; L 1214 - Umfahrung 
Jebenhausen; L 1217 - Umfahrung Heiningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und einem Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorrangge-

biet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder Fle-

dermausarten (Schwerpunktbereich windkraftsensibler Arten Kat. B, LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichti-

gen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. Es liegt zudem in einer Fläche des lan-

desweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beein-

trächtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein geschütztes Kulturdenkmal (Weitreichendes Versteinerungsgebiet des 

Jura). Eine Beeinträchtigung ist auf Grund der Größe des Versteinerungsgebietes eher auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch, Lauterstein, Donzdorf 

Planungsgebiet 348 ha 

Bezeichnung GP-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Es umschließt eine FFH-Mähwiese. Eine FFH-Vorprüfung wird 

derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Es überschneidet sich auch mit Flächen des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 

Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebun-

denen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind anzunehmen. 
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Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Direkt angrenzend an das Vorranggebiet verläuft ein Korridor des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig ge-

geben.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung GP-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 4 Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z.  Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

in Anbetracht der Vorbelastung nicht erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind aus Grund der vor-

handenen Vorbelastung nicht anzunehmen.   
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 23 ha 

Bezeichnung GP-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen in der Nachbarregion 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige, Böhmenkirch 

Planungsgebiet 153 ha 

Bezeichnung GP-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

190 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segel- bzw. Sonderflugplatz; 9 WKA Bestand, 2 geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu. Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt teilweise in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Of-

fenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten 

sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 57 ha 

Bezeichnung GP-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen)). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Erhebli-

che Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 116 ha 

Bezeichnung GP-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig auch in Zone II. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 144 ha 

Bezeichnung GP-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur B10 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Geislingen/M - Geislingen/O 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine relativ kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion 

(Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus-

fällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig in Zone II. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter 

Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-13 

60 

überwiegend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind durch die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Donzdorf 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung GP-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Gingen/O – Geislingen/M 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen innerhalb des Vorranggebietes. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und in unmittelbarer Nähe der Landmarke „Hohen-

stein“. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Wiesensteig; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-
trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES/GP auf besonderes Prüferfordernis weg. 
verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige 

Planungsgebiet 15 ha 

Bezeichnung GP-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen; Segelflugplatz; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem südlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität 

sowie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Er-

hebliche Beeinträchtigungen sind auf Grund der landschaftlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wiesensteig 

Planungsgebiet 42 ha 

Bezeichnung GP-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Insbesondere die östlichste Teilfläche ist stark vorbelastet durch Lärmemissionen der BAB 8.  

Für die östlichste Teilfläche verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Die drei östlichen Teilflächen liegen in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasser-

fassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Durch die Lage der westlichen Teilfläche des 

Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktio-

nen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-26 

65 

Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Drackenstein, Bad Ditzenbach, Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Ab-
stimmung mit Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der 
Beteiligung 

Planungsgebiet 169 ha 

Bezeichnung GP-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Wind-
dargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; zahlreiche Windkraftanlagen; Segelflugplatz; Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt (Albaufstieg)

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, sowie kleinflächig Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten 

zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 
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Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanla-

gen nicht anzunehmen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist in der nördlichen Hälfte gering lärm-

belastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 357 ha 

Bezeichnung GP-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Biogasanlage; Siedlung/Gewerbe; 3 WKA geplant 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt 

Gesamtbeurteilung

Vorbelastet durch Lärmemissionen (BAB 8) 
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 

Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung 

der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, und Immissionsschutz- sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Ludwigsburg

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Gerlingen;  

Planungsgebiet 253 ha 

Bezeichnung LB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart, 
Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren.  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird teilweise vom Krummbach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
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des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Er stellt einen besonderen Schwerpunkt der Naherholung insbe-

sondere für Stuttgart dar. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (abgegangene Burg im 
Krummbachtal, historisches Jagdgebiet). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von 
der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beach-
tung zu schenken.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Ditzingen, Leonberg 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung LB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Altstadttunnel Leonberg; Stadtbahnverlängerung 
U 13 Giebel - Hausen - Ditzingen-Süd 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Korntal-Münchingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biogasanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus;  
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ditzingen 

Planungsgebiet 67 ha 

Bezeichnung LB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine teilweise Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Eberdingen, Weissach 

Planungsgebiet 59 ha 

Bezeichnung LB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ingersheim 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 190 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Kläranlage; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Eberdingen, Hemmingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 132 ha 

Bezeichnung LB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Biogasanlage; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

dann nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/ sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Hemmingen, Eberdingen, Schwieberdingen, Markgröningen 

Planungsgebiet 145 ha 

Bezeichnung LB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B10; Biogasanlage; Steinbruch/Schotterwerk; Deponie; Siedlung/Ge-
werbe, Hochspannungsfreileitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstof-
fen; Vorranggebiet für Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung; B 10 - Verlegung Enzweihingen 

Gesamtbeurteilung

 Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen zahlreicher windkraftsensibler Vogelarten von Mitgliedern der Ornithologischen Arbeitsgemein-

schaft BW vor, darunter Kiebitz, Brachvogel, Bekassine, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe. Die Fläche besitzt 

demnach überregionale Bedeutung für den Rast- und Zugvogelzug2. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG sowie einzelne Naturdenkmale (Katha-

rinenlinden, Mostbirnbäume). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

2 Schriftl Mitteilung Dr. Rösler  
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Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Sichtschutzwald bzw. 

Immissionsschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Ein kleiner Teil des Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung LB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B10; Biogasanlage; Schotterwerk; Umspannwerk; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Neubau 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-

Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 
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Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Eberdingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung LB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr - Sicherung 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen (in Realisierung)

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Eberdingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung LB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
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unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung LB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Ackerland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Schotterwerk; Wasserkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwas-

sers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Markgröningen 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung LB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B 10; Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau; Tras-
sen für Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; B 10 - Verle-
gung Enzweihingen (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Markgröningen 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung LB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe, Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Stadtbahn im 
Raum Ludwigsburg; K 1705 - Umfahrung Markgröningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-
führt.  
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  
Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 
auszuschließen.  
Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-
gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. 
Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
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Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Schwieberdingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung LB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Nebenbahnva-
riante Strohgäubahn (Heimerdingen - Korntal) in Realisierung; A 81 - 
Ausbau (Pleidelsheim -) Ludwigsburg-Nord - Zuffenhausen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 
der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Oberriexingen 

Planungsgebiet 209 ha 

Bezeichnung LB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlagen zur Erzeugung von Biogas; Segelflug-
platz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von zwei Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Schloss Kaltenstein) in seinen bedeutsa-

men Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. 

Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof und 

Grabhügelgruppe). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl in-

nerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung LB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Deponie 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informati-

onen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel-(Uhu) und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Sachsenheim, Löchgau 

Planungsgebiet 120 ha 

Bezeichnung LB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biokraftanlage; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: L 1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsnah (L 
1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsfern   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald, Wasserschutzwald bzw. Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 
Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 
ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Erligheim, Bönnigheim 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung LB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Streuobstgebiete, Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. 

Das VRG überlagert sich mit Kernräumen und -flächen sowie in einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und mittel hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr 

Gemeinde  Großbottwar, Steinheim an der Murr, Aspach 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung LB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Anlage für die Erzeugung von Biogas; Umspannanlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für Schienenver-
kehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: L 115 – Ausbau Backnang – AS Mundelsheim; Reaktivie-
rung Bottwartalbahn Marbach – Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wiesenweihe) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Bönnigheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung LB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen 

Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Oberstenfeld 

Planungsgebiet 21 ha 

Bezeichnung LB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: Reaktivierung Bottwartalbahn Marbach - Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung LB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Sportschützen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung LB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Senzenbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträch-

tigungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Steckbriefe Rems-Murr-Kreis

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Spiegelberg; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 66 ha 

Bezeichnung RM-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur, Siedlung 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und kleinflächig in Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-
ßen 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, kleinflächige Überschneidung mit Zone II. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds Offenlang und Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, 
Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen 
Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzheim an der Murr, Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Großerlach; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 46 ha 

Bezeichnung RM-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg;  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und im Erholungswald. Von einer Beeinträchti-

gung der Erholungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-07 

107 

Planung 

Landkreis Rems-Murr, Ludwigsburg 

Gemeinde  Aspach, Spiegelberg, Backnang, Oppenweiler, Oberstenfeld 

Planungsgebiet 372 ha 

Bezeichnung RM-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert kleinflächig Wasserschutzgebiete, Zone III und II. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung RM-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Maßnahme 43 Neigetech-
nik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Murrhardt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung RM-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung RM-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr, Backnang, Oppenweiler, Auenwald 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung RM-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Mülldeponie; Vorranggebiet für Deponie und Ab-
fallbehandlungsanlage  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: B 14 Umfahrung Oppenweiler; Nachrüstung von 
Doppelspurinseln auf der Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hes-
sental; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit Wasserschutzgebieten, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Hofanlage 18. Jh., heute Wanderheim). Eine Beeinträchti-

gung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Be-

langen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 28 ha 

Bezeichnung RM-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 31 ha 

Bezeichnung RM-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt, Kaisersbach 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen PV; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Althütte, Murrhardt 

Planungsgebiet 45 ha 

Bezeichnung RM-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Stausee; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Welzheim, Alfdorf 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung RM-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 1 WKA; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Nördliche Teilfläche dient vornehmlich der Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen dort 

deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebsbedingt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die nur teilweise Lage des kleinen Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet 

und teilweise mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes Landschaft und Erholung sind auf Grund der bestehenden Windkraftanlage und der Kleinflächigkeit 

des Vorranggebietes nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Leutenbach, Winnenden, Backnang 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung RM-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neubau   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Klimaschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Remshalden, Berglen, Waiblingen, Winnenden 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung RM-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf 

Planungsgebiet 61 ha 

Bezeichnung RM-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Boden-

schutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird teilweise von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzl. Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Berglen, Remshalden 

Planungsgebiet 9 ha 

Bezeichnung RM-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; / für den 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-
lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Plüderhausen, Welzheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 62 ha 

Bezeichnung RM-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; 3 WKA geplant (nördl. Teilfläche) 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe; Trassen für Straßenverkehr: 
Neubau; Trassen für Schienenverkehr: Sicherung  
Regionalverkehrsplan: L 1150 Umfahrung Welzheim-Breitenfürst; Neigetechnik-
Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Bodenschutzwald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet; die nördliche Teilflä-

che enthält bereits drei geplante WKA. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des 

Landschaftsbildes ist durch das Vorranggebiet deshalb v.a. für die südliche Teilfläche zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-29 

123 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Weinstadt, Remshalden 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-33

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Esslingen 

Gemeinde  Winterbach, Schorndorf, Lichtenwald, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung RM-34

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau  
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-
qualität und ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Landschaft und Erholung sind anzunehmen. 
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Steckbriefe Stadt Stuttgart

Planung 

Landkreis Stuttgart, Ludwigsburg 

Gemeinde  Stuttgart, Korntal-Münchingen 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung S-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8; Umspannwerk; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Schwerpunkte für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Schie-
nenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Verlängerung der Strohgäubahn bis Stuttgart-
Feuerbach; Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – Ditzingen 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch das bestehende Windrad 
nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung S-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalverkehrsplan: Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – 
Ditzingen-Süd; U 16 Fellbach ü. Bad Cannstatt - Feuerbach - Giebel 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- (Wanderfalke) und Fledermausarten sowie weiterer geschützter Arten 

(Osmoderma eremita) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Best-

immungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Rot- und Schwarzwildpark) und liegt in weniger als 500m 

Entfernung zur Solitudeallee und in der Nähe von Schloss Solitude. Eine Beeinträchtigung ist nicht auszu-

schließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmal-

schutzes besondere Beachtung zu schenken. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-

qualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prog-

nostizieren. 
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung S-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; Autobahnkreuz Stuttgart 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: A 8 Ausbau AD Leonberg – AK Stuttgart; A 81 
AK Stuttgart – AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau; Straßenbahn-
verlängerung Vaihingen-West; A 8 Ausbau AK Stuttgart – AS Stuttgart-
Degerloch    

Gesamtbeurteilung

Der Bereich des Vorranggebietes ist durch die angrenzenden Autobahnen deutlich durch Lärm- und Schad-

stoffemissionen vorbelastet.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie teilweise in einem Bereich hoher Land-

schaftsbildqualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist 

trotz der erheblichen Vorbelastung nicht auszuschließen. 



Anhang I zum Umweltbericht 

Verfahren der Strategischen Umweltprüfung zur Teilfortschrei-

bung des Regionalplans Region Stuttgart 2009  

zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Windkraftanlagen 

Anhang Einzelsteckbriefe 

Die Einzelsteckbriefe stellen für alle geplanten Vorranggebiete zunächst dar, welche Vorbelas-

tungen von Natur und Umwelt der betreffende Raum und sein weiterer Umgriff aufweisen, 

welche mit Eingriffen verbundenen Planungen der Regionalplan dort zusätzlich enthält, und 

welche verkehrlichen Maßnahmen der Regionalverkehrsplan als Fachgutachten im Raum 

vorsieht (keine unmittelbare Umsetzung ohne weitere formale Planungen).  

Die Gesamtbeurteilung führt stichpunktartig Schutzgüter auf, bei denen überwiegend erhebli-

che Beeinträchtigungen zu erwarten sind, oder bei denen gesetzliche Vorgaben erhebliche 

Beeinträchtigungen verhindern (z.B. bei Wasserschutzgebieten). 

Die Kartenausschnitte zeigen die geplanten Vorranggebiete und ihre Benennung vor dem Hin-

tergrund der topographischen Karte. 

Die Schutzgutbelange können den beigefügten Übersichtskarten in drei Fachebenen, jeweils 

aufgeteilt in 4 Blätter, entnommen werden. 
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Steckbriefe Landkreis Böblingen

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha

Bezeichnung BB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam) 

Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnanschluss; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Siedlung 
/Gewerbe 

Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsein-
richtungen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, ABS Stuttgart - 
Singen – Zürich 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt direkt angrenzend an die Autobahnauffahrt Rottenburg der BAB81. Die Funktionen des Na-

turhaushalts sind hier durch die zahlreichen Vorbelastungen wie Versiegelung, Lärm und Schadstoffemissi-

onen durch MIV und die technische Überprägung durch Autobahn, Anschlussstelle und Gewerbegebiet be-

reits stark eingeschränkt. Weitere Verschlechterungen des Naturhaushalts durch WKA sind deshalb nicht zu 

erwarten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt, Renningen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 310 ha 

Bezeichnung BB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; Steinbruch 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Schwer-
punkt des Wohnungsbaus 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 63 ha 

Bezeichnung BB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Freileitung; Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte des Wohnungsbaus, Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn;  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungs- und Wasserschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Bondorf, Gäufelden 

Planungsgebiet 126 ha 

Bezeichnung BB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Gepl. VRG Wind BB-05 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Mötzingen 

Planungsgebiet 39 ha 

Bezeichnung BB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet - Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Gepl. VRG Wind BB-04 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Mötzingen, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung BB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch, Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zu Sicherung von Rohstoffen; Trassen 
für Schienenverkehr - Neubau; Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungseinrichtungen; Gepl. VRG Wind BB-05 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der südlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Herrenberg, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 208 ha 

Bezeichnung BB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B 28; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Hochspannungsfreileitungen, 
Umspannwerk; zwei Steinbrüche; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der nördlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet bis lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen.
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Herrenberg, Nufringen 

Planungsgebiet 16 ha 

Bezeichnung BB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neu-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III südlich und nördlich des Wehinger-

grabens, Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Arten). 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Gärtringen, Deckenpfronn 

Planungsgebiet 138 ha 

Bezeichnung BB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt kleinflächig eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion /Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im nördlichen Teil, restliche Fläche 

Zone II festgesetzt. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
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erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Deckenpfronn, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 49 ha 

Bezeichnung BB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, kleinflächig Ackergebiet und Weinberg/ Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch das Vor-

ranggebiet anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 18 ha 

Bezeichnung BB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland (kleinflächig) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen 
für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind grenzt an ein Vogelschutzgebiet und liegt in einer Entfernung von weniger als 700m eines 

FFH-Gebietes. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Kloster Bebenhausen) in seinen historisch 

bedeutsamen Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen 

werden. Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Waldenbuch, Weil im Schönbuch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 70 ha 

Bezeichnung BB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung 

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es liegt zudem teilweise im Naturpark Schönbuch. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das VRG grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Boden- und Immissionsschutz-sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen Kat. B), zudem zu Uhu, 

Wanderfalke sowie Osmoderma eremita (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen 

Planungsgebiet 47 ha 

Bezeichnung BB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motocrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Trassen für 

Straßenverkehr – Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Auf die Naturdenkmale „Eiche am Rain“ und „Linden- und Pappelallee Altdorf-Mauren“ ist bei der Standort-

planung Rücksicht zu nehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 
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Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Liegt in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger Sichtbeziehungen sind 

nicht ausgeschlossen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Ehningen, Böblingen, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung BB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motorcrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen und Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Straßenverkehr – Aus-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau und Neubau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau der Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - 
AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) (in Realisierung);  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Glemsbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teuil in einem Landschaftsschutzgebiet (Oberes Würmtal). Eine 

Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es umschließt das Naturdenkmal „Schonwald Maurener Wald“ und liegt größtenteils im Erholungswald so-

wie teilweise im Klimaschutz- und Bodenschutzwald. Dadurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-

funktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird der-

zeit durchgeführt.  
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Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Es liegt zudem in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen historischer Sichtbeziehun-

gen sind nicht ausgeschlossen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Aidlingen 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung BB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen, Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z. Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungs-
baus; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung BB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnkreuz; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Tras-
sen für Schienenverkehr – Ausbau/ Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn/ Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - AS Böblin-
gen-Hulb (inkl. zu Richtungsanschluss) (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird randlich von einem kleinen Bach durchlaufen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Gewässer sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
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des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen, Grafenau 

Planungsgebiet 30 ha 

Bezeichnung BB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Trassen für Schienenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Grafenau, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung BB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Erddeponie; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einer sehr strukturreichen Landschaft und enthält geschützte Biotope nach § 33 

BNatSchG und Waldbiotope. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und – räumen sowie Suchräumen des landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Grafenau, Sindelfingen, Weil der Stadt, Magstadt 

Planungsgebiet 142 ha 

Bezeichnung BB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Anlage für die Erzeugung 
von Biogas; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung/zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f.Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und umgibt eine kleine 

Teilfläche vollständig. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das VRG liegt in einer Fläche 

des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der 

feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beein-

trächtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 53 ha 

Bezeichnung BB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Müllverbrennungsanlage; militärischer Übungsplatz;; Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr -
Ausbau; Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: S-Bahn-Tangentiale Böblingen – Nürtingen; A 8 - Ausbau 
AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesse-
rung Fernverkehr Gäubahn; Pfaffensteigtunnel  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 54 ha 

Bezeichnung BB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8, BAB 81; Müllverbrennungsanlage; Kampfmittelbeseitigungs-
dienst; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Schie-
nenverkehr -Ausbau; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Vorrangge-
biet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; A 81 - AK Stutt-
gart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau); Verbesserung Fernver-
kehr Gäubahn, Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West; B 14 - An-
schluss der Büsnauer Straße in Stuttgart; Pfaffensteigtunnel; A 8 - Aus-
bau AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; A 81 - Ausbau AS Sindelfin-
gen-Ost - AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) 
(in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8 und A81.  
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 185 ha 

Bezeichnung BB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; BAB 8 Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn, A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; A 81 -
AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A81/A8.  
Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Sicht-, Klima- und Emissionsschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Stuttgart 

Gemeinde  Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen 

Planungsgebiet 226 ha 

Bezeichnung BB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen PV-Anlage 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; 
Maßnahme 288 A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II, und im Heil-

quellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein flächiges Kulturdenkmal (Esslinger Spitalwald mit Katzenbacher Hof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg, Magstadt, Sindelfingen 

Planungsgebiet 474 ha 

Bezeichnung BB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Grünanlagen, Freizeitgelände 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen (R-Pla, RVP 
etc.) 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen;  
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK 
Stuttgart 

Gesamtbeurteilung

Bereich überwiegend stark lärmbelastet durch A 8.  
Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich 
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaften. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (abgegangene Siedlung). Eine Beeinträchtigung ist nicht 

auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des 

Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Magstadt 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung BB-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Kläranlage; Steinbruch, Siedlung / Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Vorranggebiet zur Si-
cherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu 

Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich randlich mit einem Kernflächen und einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG ragt in eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Ein Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. 

Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Weil der Stadt 

Planungsgebiet 93 ha 

Bezeichnung BB-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B295: Lärmbelastung; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Vorranggebiet Siche-
rung von Rohstoffen u. zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe; Vor-
ranggebiet;  
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet enthält kleinflächige geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum und kleinflächig mit Kernräumen und -flächen des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht 
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auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist 

gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Überschneidung des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung BB-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (kleinflächig 

Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt größtenteils in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich Kat. B windkraftsensib-

ler Arten gem. LUBW, Wanderfalke). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

 Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist 
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größtenteils gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung BB-28

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8, B295, Hochspannungsfreileitungen; Deponie; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Waldbiotope nach LWaldG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaf-

ten. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Renningen, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbar-
region zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 111 ha 

Bezeichnung BB-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Segelflugplatz; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Schwerpunkt für Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Milan, Wanderfalke, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert zwei Korridorabschnitte des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Rutesheim, Weissach 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung BB-30

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet umschließt das flächenhafte Naturdenkmal Feuchtbiotop Mahdenhau. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzu-

nehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Ludwigsburg 

Gemeinde  Leonberg, Ditzingen, Weissach 

Planungsgebiet 241 ha 

Bezeichnung BB-31

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Vorranggebiet zum 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (klein-

flächig Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet vollständig befindet, 

ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weissach, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung BB-32

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8, Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung und Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im südlichen Teil stark lärmbelastet durch A 8. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan, Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (priori-

täre Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldge-

bundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der nördliche Teil des Vorranggebietes ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen aus-

gestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 
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Steckbriefe Landkreis Esslingen

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Plochingen, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung ES-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Stuttgart (B 14) - Stuttgart/Hafen - Esslingen - 
Plochinger Dreieck  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Be-

reich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich ein Teilfläche des Vorranggebietes befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Filderstadt 

Planungsgebiet 26 ha 

Bezeichnung ES-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Wirtschaftsgrünland) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau; Schwerpunkt f. Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet für die Sicherung von 
Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: B 27 - Ausbau Aich - Leinfelden-Echterdingen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet enthält kleinflächig geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet grenzt an seiner Südseite an den Uhlbergturm, dessen Freihaltebereich und Sichtach-

sen allerdings nach Süden, also abgewandt vom Vorranggebiet liegen. Eine Beeinträchtigung ist nicht aus-

zuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Schlaitdorf 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung ES-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich randlich mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie mit einem Suchraum des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering 

lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-

tion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  
Bempflingen, Großbettlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit 
Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung ES-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Recyclinghof; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zum größten Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW)) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestim-

mungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet kleinflächig sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Die östliche Teilfläche des Vorranggebietes liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Göppingen

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Plüderhausen, Adelberg, Schorndorf 

Planungsgebiet 187 ha 

Bezeichnung GP-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur (B29); Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart - Nürnberg 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind da-

mit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Boden- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-02 

46 

Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wäschenbeuren, Birenbach, Börtlingen 

Planungsgebiet 38 ha 

Bezeichnung GP-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Kornweihe, des Rotmilans, des Schwarzmilans und des Wespen- 

und Mäusebussards) vor (schriftl. Mitteilung VLab1). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal (Hohenstauffen). Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

1 Verein für Landschaftspflege, Artenschutz & Biodiversität (VLAB), Schreiben vom 25.5.2023
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Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf, Adelberg, Wangen, Uhingen 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung GP-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Streuobstgebiete) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe, ehem. Bundeswehrdepot, 4 WKA geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Emissions- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Lauterstein, Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 1208 ha 

Bezeichnung GP-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Segelflugplatz; zahlreiche Windkraftanlagen; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 466 - Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Im Vorranggebiet stehen bereits mehrere Windräder. Es ist damit landschaftlich deutlich vorbelastet. 

In Teilen des Vorranggebietes liegen Flächen der Vorbehaltsflur I, eine Beeinträchtigung der landwirtschaft-

lichen Produktion fällt je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweis des LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überdeckt mehrere flächenhafte Naturdenkmale (Hülben). Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Liegt im 700m-Puffer um ein FFH-Gebiet.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG überdeckt im Süden eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 
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Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

auf Grund der deutlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Ebersbach an der Fils, Uhingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung GP-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt größten Teils in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Bad Boll, Göppingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/ Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: L 1214 - Umfahrung Bezgenriet; L 1214 - Umfahrung 
Jebenhausen; L 1217 - Umfahrung Heiningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und einem Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorrangge-

biet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder Fle-

dermausarten (Schwerpunktbereich windkraftsensibler Arten Kat. B, LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichti-

gen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. Es liegt zudem in einer Fläche des lan-

desweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beein-

trächtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein geschütztes Kulturdenkmal (Weitreichendes Versteinerungsgebiet des 

Jura). Eine Beeinträchtigung ist auf Grund der Größe des Versteinerungsgebietes eher auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch, Lauterstein, Donzdorf 

Planungsgebiet 348 ha 

Bezeichnung GP-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Es umschließt eine FFH-Mähwiese. Eine FFH-Vorprüfung wird 

derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Es überschneidet sich auch mit Flächen des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 

Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebun-

denen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind anzunehmen. 
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Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Direkt angrenzend an das Vorranggebiet verläuft ein Korridor des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig ge-

geben.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung GP-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 4 Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z.  Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

in Anbetracht der Vorbelastung nicht erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind aus Grund der vor-

handenen Vorbelastung nicht anzunehmen.   
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 23 ha 

Bezeichnung GP-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen in der Nachbarregion 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige, Böhmenkirch 

Planungsgebiet 153 ha 

Bezeichnung GP-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

190 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segel- bzw. Sonderflugplatz; 9 WKA Bestand, 2 geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu. Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt teilweise in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Of-

fenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten 

sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 57 ha 

Bezeichnung GP-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen)). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Erhebli-

che Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 116 ha 

Bezeichnung GP-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig auch in Zone II. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 144 ha 

Bezeichnung GP-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur B10 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Geislingen/M - Geislingen/O 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine relativ kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion 

(Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus-

fällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig in Zone II. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter 

Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und 
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überwiegend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind durch die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Donzdorf 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung GP-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Gingen/O – Geislingen/M 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen innerhalb des Vorranggebietes. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und in unmittelbarer Nähe der Landmarke „Hohen-

stein“. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Wiesensteig; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-
trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES/GP auf besonderes Prüferfordernis weg. 
verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige 

Planungsgebiet 15 ha 

Bezeichnung GP-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen; Segelflugplatz; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem südlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität 

sowie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Er-

hebliche Beeinträchtigungen sind auf Grund der landschaftlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wiesensteig 

Planungsgebiet 42 ha 

Bezeichnung GP-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Insbesondere die östlichste Teilfläche ist stark vorbelastet durch Lärmemissionen der BAB 8.  

Für die östlichste Teilfläche verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Die drei östlichen Teilflächen liegen in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasser-

fassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Durch die Lage der westlichen Teilfläche des 

Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktio-

nen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Drackenstein, Bad Ditzenbach, Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Ab-
stimmung mit Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der 
Beteiligung 

Planungsgebiet 169 ha 

Bezeichnung GP-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Wind-
dargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; zahlreiche Windkraftanlagen; Segelflugplatz; Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt (Albaufstieg)

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, sowie kleinflächig Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten 

zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 
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Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanla-

gen nicht anzunehmen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist in der nördlichen Hälfte gering lärm-

belastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 357 ha 

Bezeichnung GP-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Biogasanlage; Siedlung/Gewerbe; 3 WKA geplant 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt 

Gesamtbeurteilung

Vorbelastet durch Lärmemissionen (BAB 8) 
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 

Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung 

der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, und Immissionsschutz- sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Ludwigsburg

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Gerlingen;  

Planungsgebiet 253 ha 

Bezeichnung LB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart, 
Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren.  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird teilweise vom Krummbach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
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des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Er stellt einen besonderen Schwerpunkt der Naherholung insbe-

sondere für Stuttgart dar. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (abgegangene Burg im 
Krummbachtal, historisches Jagdgebiet). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von 
der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beach-
tung zu schenken.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Ditzingen, Leonberg 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung LB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Altstadttunnel Leonberg; Stadtbahnverlängerung 
U 13 Giebel - Hausen - Ditzingen-Süd 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Korntal-Münchingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biogasanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus;  
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ditzingen 

Planungsgebiet 67 ha 

Bezeichnung LB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine teilweise Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Eberdingen, Weissach 

Planungsgebiet 59 ha 

Bezeichnung LB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ingersheim 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 190 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Kläranlage; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Eberdingen, Hemmingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 132 ha 

Bezeichnung LB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Biogasanlage; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

dann nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/ sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Hemmingen, Eberdingen, Schwieberdingen, Markgröningen 

Planungsgebiet 145 ha 

Bezeichnung LB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B10; Biogasanlage; Steinbruch/Schotterwerk; Deponie; Siedlung/Ge-
werbe, Hochspannungsfreileitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstof-
fen; Vorranggebiet für Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung; B 10 - Verlegung Enzweihingen 

Gesamtbeurteilung

 Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen zahlreicher windkraftsensibler Vogelarten von Mitgliedern der Ornithologischen Arbeitsgemein-

schaft BW vor, darunter Kiebitz, Brachvogel, Bekassine, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe. Die Fläche besitzt 

demnach überregionale Bedeutung für den Rast- und Zugvogelzug2. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG sowie einzelne Naturdenkmale (Katha-

rinenlinden, Mostbirnbäume). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

2 Schriftl Mitteilung Dr. Rösler  
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Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Sichtschutzwald bzw. 

Immissionsschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Ein kleiner Teil des Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung LB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B10; Biogasanlage; Schotterwerk; Umspannwerk; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Neubau 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-

Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 
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Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Eberdingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung LB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr - Sicherung 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen (in Realisierung)

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Eberdingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung LB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
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unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung LB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Ackerland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Schotterwerk; Wasserkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwas-

sers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Markgröningen 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung LB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B 10; Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau; Tras-
sen für Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; B 10 - Verle-
gung Enzweihingen (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Markgröningen 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung LB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe, Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Stadtbahn im 
Raum Ludwigsburg; K 1705 - Umfahrung Markgröningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-
führt.  
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  
Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 
auszuschließen.  
Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-
gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. 
Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
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Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Schwieberdingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung LB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Nebenbahnva-
riante Strohgäubahn (Heimerdingen - Korntal) in Realisierung; A 81 - 
Ausbau (Pleidelsheim -) Ludwigsburg-Nord - Zuffenhausen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 
der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Oberriexingen 

Planungsgebiet 209 ha 

Bezeichnung LB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlagen zur Erzeugung von Biogas; Segelflug-
platz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von zwei Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-16 

91 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Schloss Kaltenstein) in seinen bedeutsa-

men Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. 

Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof und 

Grabhügelgruppe). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl in-

nerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung LB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Deponie 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informati-

onen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel-(Uhu) und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Sachsenheim, Löchgau 

Planungsgebiet 120 ha 

Bezeichnung LB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biokraftanlage; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: L 1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsnah (L 
1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsfern   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald, Wasserschutzwald bzw. Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 
Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 
ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Erligheim, Bönnigheim 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung LB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Streuobstgebiete, Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. 

Das VRG überlagert sich mit Kernräumen und -flächen sowie in einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und mittel hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-20 

96 

Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr 

Gemeinde  Großbottwar, Steinheim an der Murr, Aspach 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung LB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Anlage für die Erzeugung von Biogas; Umspannanlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für Schienenver-
kehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: L 115 – Ausbau Backnang – AS Mundelsheim; Reaktivie-
rung Bottwartalbahn Marbach – Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wiesenweihe) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Bönnigheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung LB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen 

Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Oberstenfeld 

Planungsgebiet 21 ha 

Bezeichnung LB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: Reaktivierung Bottwartalbahn Marbach - Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung LB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Sportschützen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-24 

100 

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung LB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Senzenbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträch-

tigungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Steckbriefe Rems-Murr-Kreis

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Spiegelberg; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 66 ha 

Bezeichnung RM-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur, Siedlung 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und kleinflächig in Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-
ßen 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, kleinflächige Überschneidung mit Zone II. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds Offenlang und Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, 
Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen 
Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzheim an der Murr, Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Großerlach; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 46 ha 

Bezeichnung RM-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg;  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und im Erholungswald. Von einer Beeinträchti-

gung der Erholungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Ludwigsburg 

Gemeinde  Aspach, Spiegelberg, Backnang, Oppenweiler, Oberstenfeld 

Planungsgebiet 372 ha 

Bezeichnung RM-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert kleinflächig Wasserschutzgebiete, Zone III und II. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung RM-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Maßnahme 43 Neigetech-
nik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-09 

109 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Murrhardt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung RM-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung RM-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr, Backnang, Oppenweiler, Auenwald 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung RM-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Mülldeponie; Vorranggebiet für Deponie und Ab-
fallbehandlungsanlage  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: B 14 Umfahrung Oppenweiler; Nachrüstung von 
Doppelspurinseln auf der Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hes-
sental; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit Wasserschutzgebieten, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Hofanlage 18. Jh., heute Wanderheim). Eine Beeinträchti-

gung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Be-

langen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 28 ha 

Bezeichnung RM-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-14 

114 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 31 ha 

Bezeichnung RM-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt, Kaisersbach 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen PV; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Althütte, Murrhardt 

Planungsgebiet 45 ha 

Bezeichnung RM-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Stausee; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Welzheim, Alfdorf 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung RM-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 1 WKA; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Nördliche Teilfläche dient vornehmlich der Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen dort 

deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebsbedingt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die nur teilweise Lage des kleinen Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet 

und teilweise mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes Landschaft und Erholung sind auf Grund der bestehenden Windkraftanlage und der Kleinflächigkeit 

des Vorranggebietes nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Leutenbach, Winnenden, Backnang 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung RM-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neubau   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Klimaschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Remshalden, Berglen, Waiblingen, Winnenden 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung RM-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf 

Planungsgebiet 61 ha 

Bezeichnung RM-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Boden-

schutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird teilweise von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzl. Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Berglen, Remshalden 

Planungsgebiet 9 ha 

Bezeichnung RM-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; / für den 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-
lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Plüderhausen, Welzheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 62 ha 

Bezeichnung RM-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; 3 WKA geplant (nördl. Teilfläche) 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe; Trassen für Straßenverkehr: 
Neubau; Trassen für Schienenverkehr: Sicherung  
Regionalverkehrsplan: L 1150 Umfahrung Welzheim-Breitenfürst; Neigetechnik-
Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Bodenschutzwald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet; die nördliche Teilflä-

che enthält bereits drei geplante WKA. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des 

Landschaftsbildes ist durch das Vorranggebiet deshalb v.a. für die südliche Teilfläche zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
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und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Weinstadt, Remshalden 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-33

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Esslingen 

Gemeinde  Winterbach, Schorndorf, Lichtenwald, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung RM-34

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau  
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-
qualität und ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Landschaft und Erholung sind anzunehmen. 
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Steckbriefe Stadt Stuttgart

Planung 

Landkreis Stuttgart, Ludwigsburg 

Gemeinde  Stuttgart, Korntal-Münchingen 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung S-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8; Umspannwerk; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Schwerpunkte für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Schie-
nenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Verlängerung der Strohgäubahn bis Stuttgart-
Feuerbach; Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – Ditzingen 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch das bestehende Windrad 
nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung S-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalverkehrsplan: Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – 
Ditzingen-Süd; U 16 Fellbach ü. Bad Cannstatt - Feuerbach - Giebel 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- (Wanderfalke) und Fledermausarten sowie weiterer geschützter Arten 

(Osmoderma eremita) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Best-

immungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Rot- und Schwarzwildpark) und liegt in weniger als 500m 

Entfernung zur Solitudeallee und in der Nähe von Schloss Solitude. Eine Beeinträchtigung ist nicht auszu-

schließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmal-

schutzes besondere Beachtung zu schenken. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-

qualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prog-

nostizieren. 
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung S-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; Autobahnkreuz Stuttgart 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: A 8 Ausbau AD Leonberg – AK Stuttgart; A 81 
AK Stuttgart – AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau; Straßenbahn-
verlängerung Vaihingen-West; A 8 Ausbau AK Stuttgart – AS Stuttgart-
Degerloch    

Gesamtbeurteilung

Der Bereich des Vorranggebietes ist durch die angrenzenden Autobahnen deutlich durch Lärm- und Schad-

stoffemissionen vorbelastet.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie teilweise in einem Bereich hoher Land-

schaftsbildqualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist 

trotz der erheblichen Vorbelastung nicht auszuschließen. 



Anhang I zum Umweltbericht 

Verfahren der Strategischen Umweltprüfung zur Teilfortschrei-

bung des Regionalplans Region Stuttgart 2009  

zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Windkraftanlagen 

Anhang Einzelsteckbriefe 

Die Einzelsteckbriefe stellen für alle geplanten Vorranggebiete zunächst dar, welche Vorbelas-

tungen von Natur und Umwelt der betreffende Raum und sein weiterer Umgriff aufweisen, 

welche mit Eingriffen verbundenen Planungen der Regionalplan dort zusätzlich enthält, und 

welche verkehrlichen Maßnahmen der Regionalverkehrsplan als Fachgutachten im Raum 

vorsieht (keine unmittelbare Umsetzung ohne weitere formale Planungen).  

Die Gesamtbeurteilung führt stichpunktartig Schutzgüter auf, bei denen überwiegend erhebli-

che Beeinträchtigungen zu erwarten sind, oder bei denen gesetzliche Vorgaben erhebliche 

Beeinträchtigungen verhindern (z.B. bei Wasserschutzgebieten). 

Die Kartenausschnitte zeigen die geplanten Vorranggebiete und ihre Benennung vor dem Hin-

tergrund der topographischen Karte. 

Die Schutzgutbelange können den beigefügten Übersichtskarten in drei Fachebenen, jeweils 

aufgeteilt in 4 Blätter, entnommen werden. 
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Steckbriefe Landkreis Böblingen

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha

Bezeichnung BB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam) 

Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnanschluss; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Siedlung 
/Gewerbe 

Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsein-
richtungen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, ABS Stuttgart - 
Singen – Zürich 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt direkt angrenzend an die Autobahnauffahrt Rottenburg der BAB81. Die Funktionen des Na-

turhaushalts sind hier durch die zahlreichen Vorbelastungen wie Versiegelung, Lärm und Schadstoffemissi-

onen durch MIV und die technische Überprägung durch Autobahn, Anschlussstelle und Gewerbegebiet be-

reits stark eingeschränkt. Weitere Verschlechterungen des Naturhaushalts durch WKA sind deshalb nicht zu 

erwarten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt, Renningen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 310 ha 

Bezeichnung BB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; Steinbruch 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Schwer-
punkt des Wohnungsbaus 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 63 ha 

Bezeichnung BB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Freileitung; Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte des Wohnungsbaus, Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn;  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungs- und Wasserschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Bondorf, Gäufelden 

Planungsgebiet 126 ha 

Bezeichnung BB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Gepl. VRG Wind BB-05 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Mötzingen 

Planungsgebiet 39 ha 

Bezeichnung BB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet - Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Gepl. VRG Wind BB-04 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-06 

6 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Mötzingen, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung BB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch, Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zu Sicherung von Rohstoffen; Trassen 
für Schienenverkehr - Neubau; Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungseinrichtungen; Gepl. VRG Wind BB-05 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der südlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Herrenberg, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 208 ha 

Bezeichnung BB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B 28; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Hochspannungsfreileitungen, 
Umspannwerk; zwei Steinbrüche; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der nördlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet bis lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen.
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Herrenberg, Nufringen 

Planungsgebiet 16 ha 

Bezeichnung BB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neu-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III südlich und nördlich des Wehinger-

grabens, Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Arten). 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Gärtringen, Deckenpfronn 

Planungsgebiet 138 ha 

Bezeichnung BB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt kleinflächig eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion /Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im nördlichen Teil, restliche Fläche 

Zone II festgesetzt. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
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erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Deckenpfronn, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 49 ha 

Bezeichnung BB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, kleinflächig Ackergebiet und Weinberg/ Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch das Vor-

ranggebiet anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 18 ha 

Bezeichnung BB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland (kleinflächig) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen 
für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind grenzt an ein Vogelschutzgebiet und liegt in einer Entfernung von weniger als 700m eines 

FFH-Gebietes. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Kloster Bebenhausen) in seinen historisch 

bedeutsamen Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen 

werden. Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Waldenbuch, Weil im Schönbuch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 70 ha 

Bezeichnung BB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung 

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es liegt zudem teilweise im Naturpark Schönbuch. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das VRG grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Boden- und Immissionsschutz-sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen Kat. B), zudem zu Uhu, 

Wanderfalke sowie Osmoderma eremita (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-13 

14 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen 

Planungsgebiet 47 ha 

Bezeichnung BB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motocrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Trassen für 

Straßenverkehr – Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Auf die Naturdenkmale „Eiche am Rain“ und „Linden- und Pappelallee Altdorf-Mauren“ ist bei der Standort-

planung Rücksicht zu nehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 
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Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Liegt in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger Sichtbeziehungen sind 

nicht ausgeschlossen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Ehningen, Böblingen, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung BB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motorcrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen und Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Straßenverkehr – Aus-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau und Neubau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau der Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - 
AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) (in Realisierung);  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Glemsbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teuil in einem Landschaftsschutzgebiet (Oberes Würmtal). Eine 

Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es umschließt das Naturdenkmal „Schonwald Maurener Wald“ und liegt größtenteils im Erholungswald so-

wie teilweise im Klimaschutz- und Bodenschutzwald. Dadurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-

funktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird der-

zeit durchgeführt.  
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Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Es liegt zudem in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen historischer Sichtbeziehun-

gen sind nicht ausgeschlossen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Aidlingen 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung BB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen, Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z. Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungs-
baus; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung BB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnkreuz; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Tras-
sen für Schienenverkehr – Ausbau/ Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn/ Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - AS Böblin-
gen-Hulb (inkl. zu Richtungsanschluss) (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird randlich von einem kleinen Bach durchlaufen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Gewässer sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
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des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen, Grafenau 

Planungsgebiet 30 ha 

Bezeichnung BB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Trassen für Schienenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Grafenau, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung BB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Erddeponie; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einer sehr strukturreichen Landschaft und enthält geschützte Biotope nach § 33 

BNatSchG und Waldbiotope. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und – räumen sowie Suchräumen des landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Grafenau, Sindelfingen, Weil der Stadt, Magstadt 

Planungsgebiet 142 ha 

Bezeichnung BB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Anlage für die Erzeugung 
von Biogas; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung/zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f.Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und umgibt eine kleine 

Teilfläche vollständig. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das VRG liegt in einer Fläche 

des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der 

feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beein-

trächtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 53 ha 

Bezeichnung BB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Müllverbrennungsanlage; militärischer Übungsplatz;; Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr -
Ausbau; Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: S-Bahn-Tangentiale Böblingen – Nürtingen; A 8 - Ausbau 
AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesse-
rung Fernverkehr Gäubahn; Pfaffensteigtunnel  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 54 ha 

Bezeichnung BB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8, BAB 81; Müllverbrennungsanlage; Kampfmittelbeseitigungs-
dienst; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Schie-
nenverkehr -Ausbau; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Vorrangge-
biet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; A 81 - AK Stutt-
gart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau); Verbesserung Fernver-
kehr Gäubahn, Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West; B 14 - An-
schluss der Büsnauer Straße in Stuttgart; Pfaffensteigtunnel; A 8 - Aus-
bau AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; A 81 - Ausbau AS Sindelfin-
gen-Ost - AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) 
(in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8 und A81.  
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-22 

26 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 185 ha 

Bezeichnung BB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; BAB 8 Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn, A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; A 81 -
AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A81/A8.  
Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Sicht-, Klima- und Emissionsschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Stuttgart 

Gemeinde  Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen 

Planungsgebiet 226 ha 

Bezeichnung BB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen PV-Anlage 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; 
Maßnahme 288 A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II, und im Heil-

quellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein flächiges Kulturdenkmal (Esslinger Spitalwald mit Katzenbacher Hof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg, Magstadt, Sindelfingen 

Planungsgebiet 474 ha 

Bezeichnung BB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Grünanlagen, Freizeitgelände 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen (R-Pla, RVP 
etc.) 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen;  
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK 
Stuttgart 

Gesamtbeurteilung

Bereich überwiegend stark lärmbelastet durch A 8.  
Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich 
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaften. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (abgegangene Siedlung). Eine Beeinträchtigung ist nicht 

auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des 

Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-25 

30 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Magstadt 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung BB-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Kläranlage; Steinbruch, Siedlung / Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Vorranggebiet zur Si-
cherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu 

Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich randlich mit einem Kernflächen und einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG ragt in eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Ein Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. 

Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Weil der Stadt 

Planungsgebiet 93 ha 

Bezeichnung BB-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B295: Lärmbelastung; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Vorranggebiet Siche-
rung von Rohstoffen u. zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe; Vor-
ranggebiet;  
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet enthält kleinflächige geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum und kleinflächig mit Kernräumen und -flächen des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht 
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auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist 

gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Überschneidung des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung BB-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (kleinflächig 

Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt größtenteils in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich Kat. B windkraftsensib-

ler Arten gem. LUBW, Wanderfalke). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

 Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist 
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größtenteils gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung BB-28

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8, B295, Hochspannungsfreileitungen; Deponie; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Waldbiotope nach LWaldG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaf-

ten. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Renningen, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbar-
region zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 111 ha 

Bezeichnung BB-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Segelflugplatz; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Schwerpunkt für Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Milan, Wanderfalke, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert zwei Korridorabschnitte des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Rutesheim, Weissach 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung BB-30

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet umschließt das flächenhafte Naturdenkmal Feuchtbiotop Mahdenhau. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzu-

nehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-31 

38 

Planung 

Landkreis Böblingen, Ludwigsburg 

Gemeinde  Leonberg, Ditzingen, Weissach 

Planungsgebiet 241 ha 

Bezeichnung BB-31

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Vorranggebiet zum 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (klein-

flächig Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet vollständig befindet, 

ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weissach, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung BB-32

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8, Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung und Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im südlichen Teil stark lärmbelastet durch A 8. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan, Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (priori-

täre Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldge-

bundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der nördliche Teil des Vorranggebietes ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen aus-

gestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 
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Steckbriefe Landkreis Esslingen

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Plochingen, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung ES-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Stuttgart (B 14) - Stuttgart/Hafen - Esslingen - 
Plochinger Dreieck  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Be-

reich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich ein Teilfläche des Vorranggebietes befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Filderstadt 

Planungsgebiet 26 ha 

Bezeichnung ES-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Wirtschaftsgrünland) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau; Schwerpunkt f. Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet für die Sicherung von 
Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: B 27 - Ausbau Aich - Leinfelden-Echterdingen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet enthält kleinflächig geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet grenzt an seiner Südseite an den Uhlbergturm, dessen Freihaltebereich und Sichtach-

sen allerdings nach Süden, also abgewandt vom Vorranggebiet liegen. Eine Beeinträchtigung ist nicht aus-

zuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Schlaitdorf 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung ES-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich randlich mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie mit einem Suchraum des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering 

lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-

tion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  
Bempflingen, Großbettlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit 
Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung ES-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Recyclinghof; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zum größten Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW)) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestim-

mungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet kleinflächig sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Die östliche Teilfläche des Vorranggebietes liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-01 

45 

Steckbriefe Landkreis Göppingen

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Plüderhausen, Adelberg, Schorndorf 

Planungsgebiet 187 ha 

Bezeichnung GP-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur (B29); Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart - Nürnberg 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind da-

mit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Boden- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wäschenbeuren, Birenbach, Börtlingen 

Planungsgebiet 38 ha 

Bezeichnung GP-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Kornweihe, des Rotmilans, des Schwarzmilans und des Wespen- 

und Mäusebussards) vor (schriftl. Mitteilung VLab1). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal (Hohenstauffen). Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

1 Verein für Landschaftspflege, Artenschutz & Biodiversität (VLAB), Schreiben vom 25.5.2023
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Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf, Adelberg, Wangen, Uhingen 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung GP-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Streuobstgebiete) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe, ehem. Bundeswehrdepot, 4 WKA geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Emissions- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Lauterstein, Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 1208 ha 

Bezeichnung GP-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Segelflugplatz; zahlreiche Windkraftanlagen; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 466 - Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Im Vorranggebiet stehen bereits mehrere Windräder. Es ist damit landschaftlich deutlich vorbelastet. 

In Teilen des Vorranggebietes liegen Flächen der Vorbehaltsflur I, eine Beeinträchtigung der landwirtschaft-

lichen Produktion fällt je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweis des LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überdeckt mehrere flächenhafte Naturdenkmale (Hülben). Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Liegt im 700m-Puffer um ein FFH-Gebiet.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG überdeckt im Süden eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-04 

49 

Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

auf Grund der deutlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Ebersbach an der Fils, Uhingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung GP-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt größten Teils in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Bad Boll, Göppingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/ Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: L 1214 - Umfahrung Bezgenriet; L 1214 - Umfahrung 
Jebenhausen; L 1217 - Umfahrung Heiningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und einem Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorrangge-

biet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder Fle-

dermausarten (Schwerpunktbereich windkraftsensibler Arten Kat. B, LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichti-

gen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. Es liegt zudem in einer Fläche des lan-

desweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beein-

trächtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein geschütztes Kulturdenkmal (Weitreichendes Versteinerungsgebiet des 

Jura). Eine Beeinträchtigung ist auf Grund der Größe des Versteinerungsgebietes eher auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch, Lauterstein, Donzdorf 

Planungsgebiet 348 ha 

Bezeichnung GP-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Es umschließt eine FFH-Mähwiese. Eine FFH-Vorprüfung wird 

derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Es überschneidet sich auch mit Flächen des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 

Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebun-

denen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind anzunehmen. 
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Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Direkt angrenzend an das Vorranggebiet verläuft ein Korridor des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig ge-

geben.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-08 

54 

Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung GP-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 4 Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z.  Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

in Anbetracht der Vorbelastung nicht erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind aus Grund der vor-

handenen Vorbelastung nicht anzunehmen.   
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 23 ha 

Bezeichnung GP-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen in der Nachbarregion 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-10 

56 

Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige, Böhmenkirch 

Planungsgebiet 153 ha 

Bezeichnung GP-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

190 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segel- bzw. Sonderflugplatz; 9 WKA Bestand, 2 geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu. Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt teilweise in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Of-

fenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten 

sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 57 ha 

Bezeichnung GP-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen)). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Erhebli-

che Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 116 ha 

Bezeichnung GP-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig auch in Zone II. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 144 ha 

Bezeichnung GP-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur B10 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Geislingen/M - Geislingen/O 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine relativ kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion 

(Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus-

fällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig in Zone II. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter 

Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und 
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überwiegend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind durch die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Donzdorf 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung GP-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Gingen/O – Geislingen/M 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen innerhalb des Vorranggebietes. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und in unmittelbarer Nähe der Landmarke „Hohen-

stein“. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Wiesensteig; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-
trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES/GP auf besonderes Prüferfordernis weg. 
verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige 

Planungsgebiet 15 ha 

Bezeichnung GP-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen; Segelflugplatz; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem südlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität 

sowie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Er-

hebliche Beeinträchtigungen sind auf Grund der landschaftlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wiesensteig 

Planungsgebiet 42 ha 

Bezeichnung GP-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Insbesondere die östlichste Teilfläche ist stark vorbelastet durch Lärmemissionen der BAB 8.  

Für die östlichste Teilfläche verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Die drei östlichen Teilflächen liegen in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasser-

fassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Durch die Lage der westlichen Teilfläche des 

Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktio-

nen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Drackenstein, Bad Ditzenbach, Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Ab-
stimmung mit Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der 
Beteiligung 

Planungsgebiet 169 ha 

Bezeichnung GP-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Wind-
dargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; zahlreiche Windkraftanlagen; Segelflugplatz; Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt (Albaufstieg)

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, sowie kleinflächig Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten 

zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 
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Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanla-

gen nicht anzunehmen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist in der nördlichen Hälfte gering lärm-

belastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 357 ha 

Bezeichnung GP-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Biogasanlage; Siedlung/Gewerbe; 3 WKA geplant 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt 

Gesamtbeurteilung

Vorbelastet durch Lärmemissionen (BAB 8) 
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 

Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung 

der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, und Immissionsschutz- sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Ludwigsburg

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Gerlingen;  

Planungsgebiet 253 ha 

Bezeichnung LB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart, 
Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren.  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird teilweise vom Krummbach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
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des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Er stellt einen besonderen Schwerpunkt der Naherholung insbe-

sondere für Stuttgart dar. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (abgegangene Burg im 
Krummbachtal, historisches Jagdgebiet). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von 
der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beach-
tung zu schenken.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Ditzingen, Leonberg 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung LB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Altstadttunnel Leonberg; Stadtbahnverlängerung 
U 13 Giebel - Hausen - Ditzingen-Süd 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Korntal-Münchingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biogasanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus;  
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ditzingen 

Planungsgebiet 67 ha 

Bezeichnung LB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine teilweise Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Eberdingen, Weissach 

Planungsgebiet 59 ha 

Bezeichnung LB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ingersheim 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 190 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Kläranlage; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-07 

76 

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Eberdingen, Hemmingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 132 ha 

Bezeichnung LB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Biogasanlage; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

dann nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/ sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Hemmingen, Eberdingen, Schwieberdingen, Markgröningen 

Planungsgebiet 145 ha 

Bezeichnung LB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B10; Biogasanlage; Steinbruch/Schotterwerk; Deponie; Siedlung/Ge-
werbe, Hochspannungsfreileitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstof-
fen; Vorranggebiet für Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung; B 10 - Verlegung Enzweihingen 

Gesamtbeurteilung

 Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen zahlreicher windkraftsensibler Vogelarten von Mitgliedern der Ornithologischen Arbeitsgemein-

schaft BW vor, darunter Kiebitz, Brachvogel, Bekassine, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe. Die Fläche besitzt 

demnach überregionale Bedeutung für den Rast- und Zugvogelzug2. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG sowie einzelne Naturdenkmale (Katha-

rinenlinden, Mostbirnbäume). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

2 Schriftl Mitteilung Dr. Rösler  
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Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Sichtschutzwald bzw. 

Immissionsschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Ein kleiner Teil des Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung LB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B10; Biogasanlage; Schotterwerk; Umspannwerk; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Neubau 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-

Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 
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Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-10 

81 

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Eberdingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung LB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr - Sicherung 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen (in Realisierung)

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Eberdingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung LB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-11 

83 

unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-12 

84 

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung LB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Ackerland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Schotterwerk; Wasserkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwas-

sers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Markgröningen 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung LB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B 10; Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau; Tras-
sen für Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; B 10 - Verle-
gung Enzweihingen (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Markgröningen 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung LB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe, Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Stadtbahn im 
Raum Ludwigsburg; K 1705 - Umfahrung Markgröningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-
führt.  
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  
Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 
auszuschließen.  
Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-
gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. 
Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
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Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Schwieberdingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung LB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Nebenbahnva-
riante Strohgäubahn (Heimerdingen - Korntal) in Realisierung; A 81 - 
Ausbau (Pleidelsheim -) Ludwigsburg-Nord - Zuffenhausen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 
der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Oberriexingen 

Planungsgebiet 209 ha 

Bezeichnung LB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlagen zur Erzeugung von Biogas; Segelflug-
platz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von zwei Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Schloss Kaltenstein) in seinen bedeutsa-

men Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. 

Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof und 

Grabhügelgruppe). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl in-

nerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung LB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Deponie 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informati-

onen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel-(Uhu) und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Sachsenheim, Löchgau 

Planungsgebiet 120 ha 

Bezeichnung LB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biokraftanlage; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: L 1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsnah (L 
1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsfern   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald, Wasserschutzwald bzw. Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 
Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 
ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Erligheim, Bönnigheim 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung LB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Streuobstgebiete, Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. 

Das VRG überlagert sich mit Kernräumen und -flächen sowie in einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und mittel hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr 

Gemeinde  Großbottwar, Steinheim an der Murr, Aspach 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung LB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Anlage für die Erzeugung von Biogas; Umspannanlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für Schienenver-
kehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: L 115 – Ausbau Backnang – AS Mundelsheim; Reaktivie-
rung Bottwartalbahn Marbach – Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wiesenweihe) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Bönnigheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung LB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen 

Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Oberstenfeld 

Planungsgebiet 21 ha 

Bezeichnung LB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: Reaktivierung Bottwartalbahn Marbach - Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung LB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Sportschützen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung LB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Senzenbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträch-

tigungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Steckbriefe Rems-Murr-Kreis

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Spiegelberg; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 66 ha 

Bezeichnung RM-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur, Siedlung 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und kleinflächig in Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-
ßen 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-02 

102 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-03 

103 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, kleinflächige Überschneidung mit Zone II. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds Offenlang und Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, 
Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen 
Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzheim an der Murr, Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Großerlach; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 46 ha 

Bezeichnung RM-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg;  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und im Erholungswald. Von einer Beeinträchti-

gung der Erholungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Ludwigsburg 

Gemeinde  Aspach, Spiegelberg, Backnang, Oppenweiler, Oberstenfeld 

Planungsgebiet 372 ha 

Bezeichnung RM-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert kleinflächig Wasserschutzgebiete, Zone III und II. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung RM-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Maßnahme 43 Neigetech-
nik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Murrhardt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung RM-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung RM-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr, Backnang, Oppenweiler, Auenwald 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung RM-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Mülldeponie; Vorranggebiet für Deponie und Ab-
fallbehandlungsanlage  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: B 14 Umfahrung Oppenweiler; Nachrüstung von 
Doppelspurinseln auf der Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hes-
sental; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit Wasserschutzgebieten, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Hofanlage 18. Jh., heute Wanderheim). Eine Beeinträchti-

gung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Be-

langen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 28 ha 

Bezeichnung RM-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 31 ha 

Bezeichnung RM-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt, Kaisersbach 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen PV; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-16 

116 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Althütte, Murrhardt 

Planungsgebiet 45 ha 

Bezeichnung RM-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Stausee; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Welzheim, Alfdorf 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung RM-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 1 WKA; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Nördliche Teilfläche dient vornehmlich der Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen dort 

deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebsbedingt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die nur teilweise Lage des kleinen Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet 

und teilweise mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes Landschaft und Erholung sind auf Grund der bestehenden Windkraftanlage und der Kleinflächigkeit 

des Vorranggebietes nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Leutenbach, Winnenden, Backnang 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung RM-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neubau   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Klimaschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Remshalden, Berglen, Waiblingen, Winnenden 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung RM-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf 

Planungsgebiet 61 ha 

Bezeichnung RM-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Boden-

schutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird teilweise von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzl. Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Berglen, Remshalden 

Planungsgebiet 9 ha 

Bezeichnung RM-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; / für den 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-
lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Plüderhausen, Welzheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 62 ha 

Bezeichnung RM-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; 3 WKA geplant (nördl. Teilfläche) 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe; Trassen für Straßenverkehr: 
Neubau; Trassen für Schienenverkehr: Sicherung  
Regionalverkehrsplan: L 1150 Umfahrung Welzheim-Breitenfürst; Neigetechnik-
Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Bodenschutzwald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet; die nördliche Teilflä-

che enthält bereits drei geplante WKA. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des 

Landschaftsbildes ist durch das Vorranggebiet deshalb v.a. für die südliche Teilfläche zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
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und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Weinstadt, Remshalden 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-33

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Esslingen 

Gemeinde  Winterbach, Schorndorf, Lichtenwald, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung RM-34

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau  
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-
qualität und ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Landschaft und Erholung sind anzunehmen. 
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Steckbriefe Stadt Stuttgart

Planung 

Landkreis Stuttgart, Ludwigsburg 

Gemeinde  Stuttgart, Korntal-Münchingen 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung S-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8; Umspannwerk; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Schwerpunkte für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Schie-
nenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Verlängerung der Strohgäubahn bis Stuttgart-
Feuerbach; Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – Ditzingen 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch das bestehende Windrad 
nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung S-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalverkehrsplan: Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – 
Ditzingen-Süd; U 16 Fellbach ü. Bad Cannstatt - Feuerbach - Giebel 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- (Wanderfalke) und Fledermausarten sowie weiterer geschützter Arten 

(Osmoderma eremita) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Best-

immungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Rot- und Schwarzwildpark) und liegt in weniger als 500m 

Entfernung zur Solitudeallee und in der Nähe von Schloss Solitude. Eine Beeinträchtigung ist nicht auszu-

schließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmal-

schutzes besondere Beachtung zu schenken. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-

qualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prog-

nostizieren. 
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung S-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; Autobahnkreuz Stuttgart 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: A 8 Ausbau AD Leonberg – AK Stuttgart; A 81 
AK Stuttgart – AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau; Straßenbahn-
verlängerung Vaihingen-West; A 8 Ausbau AK Stuttgart – AS Stuttgart-
Degerloch    

Gesamtbeurteilung

Der Bereich des Vorranggebietes ist durch die angrenzenden Autobahnen deutlich durch Lärm- und Schad-

stoffemissionen vorbelastet.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie teilweise in einem Bereich hoher Land-

schaftsbildqualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist 

trotz der erheblichen Vorbelastung nicht auszuschließen. 



Anhang I zum Umweltbericht 

Verfahren der Strategischen Umweltprüfung zur Teilfortschrei-

bung des Regionalplans Region Stuttgart 2009  

zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Windkraftanlagen 

Anhang Einzelsteckbriefe 

Die Einzelsteckbriefe stellen für alle geplanten Vorranggebiete zunächst dar, welche Vorbelas-

tungen von Natur und Umwelt der betreffende Raum und sein weiterer Umgriff aufweisen, 

welche mit Eingriffen verbundenen Planungen der Regionalplan dort zusätzlich enthält, und 

welche verkehrlichen Maßnahmen der Regionalverkehrsplan als Fachgutachten im Raum 

vorsieht (keine unmittelbare Umsetzung ohne weitere formale Planungen).  

Die Gesamtbeurteilung führt stichpunktartig Schutzgüter auf, bei denen überwiegend erhebli-

che Beeinträchtigungen zu erwarten sind, oder bei denen gesetzliche Vorgaben erhebliche 

Beeinträchtigungen verhindern (z.B. bei Wasserschutzgebieten). 

Die Kartenausschnitte zeigen die geplanten Vorranggebiete und ihre Benennung vor dem Hin-

tergrund der topographischen Karte. 

Die Schutzgutbelange können den beigefügten Übersichtskarten in drei Fachebenen, jeweils 

aufgeteilt in 4 Blätter, entnommen werden. 
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Steckbriefe Landkreis Böblingen

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha

Bezeichnung BB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam) 

Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnanschluss; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Siedlung 
/Gewerbe 

Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsein-
richtungen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, ABS Stuttgart - 
Singen – Zürich 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt direkt angrenzend an die Autobahnauffahrt Rottenburg der BAB81. Die Funktionen des Na-

turhaushalts sind hier durch die zahlreichen Vorbelastungen wie Versiegelung, Lärm und Schadstoffemissi-

onen durch MIV und die technische Überprägung durch Autobahn, Anschlussstelle und Gewerbegebiet be-

reits stark eingeschränkt. Weitere Verschlechterungen des Naturhaushalts durch WKA sind deshalb nicht zu 

erwarten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt, Renningen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 310 ha 

Bezeichnung BB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; Steinbruch 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Schwer-
punkt des Wohnungsbaus 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 63 ha 

Bezeichnung BB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Freileitung; Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte des Wohnungsbaus, Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn;  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungs- und Wasserschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Bondorf, Gäufelden 

Planungsgebiet 126 ha 

Bezeichnung BB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Gepl. VRG Wind BB-05 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Mötzingen 

Planungsgebiet 39 ha 

Bezeichnung BB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet - Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Gepl. VRG Wind BB-04 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Mötzingen, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung BB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch, Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zu Sicherung von Rohstoffen; Trassen 
für Schienenverkehr - Neubau; Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungseinrichtungen; Gepl. VRG Wind BB-05 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der südlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Herrenberg, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 208 ha 

Bezeichnung BB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B 28; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Hochspannungsfreileitungen, 
Umspannwerk; zwei Steinbrüche; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der nördlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet bis lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen.
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Herrenberg, Nufringen 

Planungsgebiet 16 ha 

Bezeichnung BB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neu-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III südlich und nördlich des Wehinger-

grabens, Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Arten). 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Gärtringen, Deckenpfronn 

Planungsgebiet 138 ha 

Bezeichnung BB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt kleinflächig eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion /Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im nördlichen Teil, restliche Fläche 

Zone II festgesetzt. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
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erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Deckenpfronn, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 49 ha 

Bezeichnung BB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, kleinflächig Ackergebiet und Weinberg/ Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch das Vor-

ranggebiet anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 18 ha 

Bezeichnung BB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland (kleinflächig) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen 
für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind grenzt an ein Vogelschutzgebiet und liegt in einer Entfernung von weniger als 700m eines 

FFH-Gebietes. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Kloster Bebenhausen) in seinen historisch 

bedeutsamen Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen 

werden. Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Waldenbuch, Weil im Schönbuch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 70 ha 

Bezeichnung BB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung 

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es liegt zudem teilweise im Naturpark Schönbuch. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das VRG grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Boden- und Immissionsschutz-sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen Kat. B), zudem zu Uhu, 

Wanderfalke sowie Osmoderma eremita (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen 

Planungsgebiet 47 ha 

Bezeichnung BB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motocrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Trassen für 

Straßenverkehr – Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Auf die Naturdenkmale „Eiche am Rain“ und „Linden- und Pappelallee Altdorf-Mauren“ ist bei der Standort-

planung Rücksicht zu nehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 
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Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Liegt in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger Sichtbeziehungen sind 

nicht ausgeschlossen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Ehningen, Böblingen, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung BB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motorcrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen und Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Straßenverkehr – Aus-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau und Neubau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau der Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - 
AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) (in Realisierung);  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Glemsbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teuil in einem Landschaftsschutzgebiet (Oberes Würmtal). Eine 

Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es umschließt das Naturdenkmal „Schonwald Maurener Wald“ und liegt größtenteils im Erholungswald so-

wie teilweise im Klimaschutz- und Bodenschutzwald. Dadurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-

funktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird der-

zeit durchgeführt.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-14 

17 

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Es liegt zudem in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen historischer Sichtbeziehun-

gen sind nicht ausgeschlossen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Aidlingen 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung BB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen, Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z. Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungs-
baus; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung BB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnkreuz; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Tras-
sen für Schienenverkehr – Ausbau/ Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn/ Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - AS Böblin-
gen-Hulb (inkl. zu Richtungsanschluss) (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird randlich von einem kleinen Bach durchlaufen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Gewässer sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
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des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen, Grafenau 

Planungsgebiet 30 ha 

Bezeichnung BB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Trassen für Schienenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Grafenau, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung BB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Erddeponie; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einer sehr strukturreichen Landschaft und enthält geschützte Biotope nach § 33 

BNatSchG und Waldbiotope. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und – räumen sowie Suchräumen des landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Grafenau, Sindelfingen, Weil der Stadt, Magstadt 

Planungsgebiet 142 ha 

Bezeichnung BB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Anlage für die Erzeugung 
von Biogas; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung/zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f.Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und umgibt eine kleine 

Teilfläche vollständig. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das VRG liegt in einer Fläche 

des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der 

feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beein-

trächtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 53 ha 

Bezeichnung BB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Müllverbrennungsanlage; militärischer Übungsplatz;; Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr -
Ausbau; Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: S-Bahn-Tangentiale Böblingen – Nürtingen; A 8 - Ausbau 
AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesse-
rung Fernverkehr Gäubahn; Pfaffensteigtunnel  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 54 ha 

Bezeichnung BB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8, BAB 81; Müllverbrennungsanlage; Kampfmittelbeseitigungs-
dienst; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Schie-
nenverkehr -Ausbau; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Vorrangge-
biet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; A 81 - AK Stutt-
gart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau); Verbesserung Fernver-
kehr Gäubahn, Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West; B 14 - An-
schluss der Büsnauer Straße in Stuttgart; Pfaffensteigtunnel; A 8 - Aus-
bau AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; A 81 - Ausbau AS Sindelfin-
gen-Ost - AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) 
(in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8 und A81.  
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 185 ha 

Bezeichnung BB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; BAB 8 Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn, A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; A 81 -
AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A81/A8.  
Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Sicht-, Klima- und Emissionsschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Stuttgart 

Gemeinde  Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen 

Planungsgebiet 226 ha 

Bezeichnung BB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen PV-Anlage 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; 
Maßnahme 288 A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II, und im Heil-

quellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein flächiges Kulturdenkmal (Esslinger Spitalwald mit Katzenbacher Hof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg, Magstadt, Sindelfingen 

Planungsgebiet 474 ha 

Bezeichnung BB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Grünanlagen, Freizeitgelände 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen (R-Pla, RVP 
etc.) 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen;  
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK 
Stuttgart 

Gesamtbeurteilung

Bereich überwiegend stark lärmbelastet durch A 8.  
Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich 
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaften. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (abgegangene Siedlung). Eine Beeinträchtigung ist nicht 

auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des 

Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Magstadt 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung BB-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Kläranlage; Steinbruch, Siedlung / Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Vorranggebiet zur Si-
cherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu 

Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich randlich mit einem Kernflächen und einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG ragt in eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Ein Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. 

Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Weil der Stadt 

Planungsgebiet 93 ha 

Bezeichnung BB-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B295: Lärmbelastung; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Vorranggebiet Siche-
rung von Rohstoffen u. zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe; Vor-
ranggebiet;  
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet enthält kleinflächige geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum und kleinflächig mit Kernräumen und -flächen des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht 
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auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist 

gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Überschneidung des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung BB-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (kleinflächig 

Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt größtenteils in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich Kat. B windkraftsensib-

ler Arten gem. LUBW, Wanderfalke). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

 Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist 
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größtenteils gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-28 

35 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung BB-28

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8, B295, Hochspannungsfreileitungen; Deponie; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Waldbiotope nach LWaldG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaf-

ten. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-29 

36 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Renningen, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbar-
region zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 111 ha 

Bezeichnung BB-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Segelflugplatz; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Schwerpunkt für Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Milan, Wanderfalke, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert zwei Korridorabschnitte des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Rutesheim, Weissach 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung BB-30

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet umschließt das flächenhafte Naturdenkmal Feuchtbiotop Mahdenhau. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzu-

nehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Ludwigsburg 

Gemeinde  Leonberg, Ditzingen, Weissach 

Planungsgebiet 241 ha 

Bezeichnung BB-31

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Vorranggebiet zum 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (klein-

flächig Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet vollständig befindet, 

ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weissach, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung BB-32

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8, Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung und Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im südlichen Teil stark lärmbelastet durch A 8. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan, Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (priori-

täre Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldge-

bundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-32 

40 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der nördliche Teil des Vorranggebietes ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen aus-

gestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 
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Steckbriefe Landkreis Esslingen

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Plochingen, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung ES-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Stuttgart (B 14) - Stuttgart/Hafen - Esslingen - 
Plochinger Dreieck  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Be-

reich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich ein Teilfläche des Vorranggebietes befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Filderstadt 

Planungsgebiet 26 ha 

Bezeichnung ES-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Wirtschaftsgrünland) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau; Schwerpunkt f. Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet für die Sicherung von 
Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: B 27 - Ausbau Aich - Leinfelden-Echterdingen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet enthält kleinflächig geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet grenzt an seiner Südseite an den Uhlbergturm, dessen Freihaltebereich und Sichtach-

sen allerdings nach Süden, also abgewandt vom Vorranggebiet liegen. Eine Beeinträchtigung ist nicht aus-

zuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Schlaitdorf 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung ES-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich randlich mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie mit einem Suchraum des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering 

lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-

tion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  
Bempflingen, Großbettlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit 
Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung ES-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Recyclinghof; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zum größten Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW)) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestim-

mungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet kleinflächig sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Die östliche Teilfläche des Vorranggebietes liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Göppingen

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Plüderhausen, Adelberg, Schorndorf 

Planungsgebiet 187 ha 

Bezeichnung GP-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur (B29); Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart - Nürnberg 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind da-

mit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Boden- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wäschenbeuren, Birenbach, Börtlingen 

Planungsgebiet 38 ha 

Bezeichnung GP-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Kornweihe, des Rotmilans, des Schwarzmilans und des Wespen- 

und Mäusebussards) vor (schriftl. Mitteilung VLab1). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal (Hohenstauffen). Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

1 Verein für Landschaftspflege, Artenschutz & Biodiversität (VLAB), Schreiben vom 25.5.2023
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Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf, Adelberg, Wangen, Uhingen 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung GP-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Streuobstgebiete) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe, ehem. Bundeswehrdepot, 4 WKA geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Emissions- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Lauterstein, Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 1208 ha 

Bezeichnung GP-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Segelflugplatz; zahlreiche Windkraftanlagen; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 466 - Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Im Vorranggebiet stehen bereits mehrere Windräder. Es ist damit landschaftlich deutlich vorbelastet. 

In Teilen des Vorranggebietes liegen Flächen der Vorbehaltsflur I, eine Beeinträchtigung der landwirtschaft-

lichen Produktion fällt je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweis des LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überdeckt mehrere flächenhafte Naturdenkmale (Hülben). Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Liegt im 700m-Puffer um ein FFH-Gebiet.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG überdeckt im Süden eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 
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Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

auf Grund der deutlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Ebersbach an der Fils, Uhingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung GP-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt größten Teils in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Bad Boll, Göppingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/ Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: L 1214 - Umfahrung Bezgenriet; L 1214 - Umfahrung 
Jebenhausen; L 1217 - Umfahrung Heiningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und einem Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorrangge-

biet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder Fle-

dermausarten (Schwerpunktbereich windkraftsensibler Arten Kat. B, LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichti-

gen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. Es liegt zudem in einer Fläche des lan-

desweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beein-

trächtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein geschütztes Kulturdenkmal (Weitreichendes Versteinerungsgebiet des 

Jura). Eine Beeinträchtigung ist auf Grund der Größe des Versteinerungsgebietes eher auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch, Lauterstein, Donzdorf 

Planungsgebiet 348 ha 

Bezeichnung GP-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Es umschließt eine FFH-Mähwiese. Eine FFH-Vorprüfung wird 

derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Es überschneidet sich auch mit Flächen des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 

Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebun-

denen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind anzunehmen. 
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Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Direkt angrenzend an das Vorranggebiet verläuft ein Korridor des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig ge-

geben.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung GP-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 4 Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z.  Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

in Anbetracht der Vorbelastung nicht erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind aus Grund der vor-

handenen Vorbelastung nicht anzunehmen.   
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 23 ha 

Bezeichnung GP-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen in der Nachbarregion 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige, Böhmenkirch 

Planungsgebiet 153 ha 

Bezeichnung GP-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

190 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segel- bzw. Sonderflugplatz; 9 WKA Bestand, 2 geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu. Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt teilweise in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Of-

fenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten 

sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 57 ha 

Bezeichnung GP-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen)). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Erhebli-

che Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-12 

58 

Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 116 ha 

Bezeichnung GP-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig auch in Zone II. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 144 ha 

Bezeichnung GP-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur B10 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Geislingen/M - Geislingen/O 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine relativ kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion 

(Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus-

fällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig in Zone II. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter 

Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und 
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überwiegend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind durch die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Donzdorf 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung GP-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Gingen/O – Geislingen/M 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen innerhalb des Vorranggebietes. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und in unmittelbarer Nähe der Landmarke „Hohen-

stein“. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Wiesensteig; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-
trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES/GP auf besonderes Prüferfordernis weg. 
verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige 

Planungsgebiet 15 ha 

Bezeichnung GP-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen; Segelflugplatz; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem südlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität 

sowie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Er-

hebliche Beeinträchtigungen sind auf Grund der landschaftlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wiesensteig 

Planungsgebiet 42 ha 

Bezeichnung GP-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Insbesondere die östlichste Teilfläche ist stark vorbelastet durch Lärmemissionen der BAB 8.  

Für die östlichste Teilfläche verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Die drei östlichen Teilflächen liegen in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasser-

fassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Durch die Lage der westlichen Teilfläche des 

Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktio-

nen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Drackenstein, Bad Ditzenbach, Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Ab-
stimmung mit Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der 
Beteiligung 

Planungsgebiet 169 ha 

Bezeichnung GP-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Wind-
dargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; zahlreiche Windkraftanlagen; Segelflugplatz; Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt (Albaufstieg)

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, sowie kleinflächig Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten 

zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 
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Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanla-

gen nicht anzunehmen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist in der nördlichen Hälfte gering lärm-

belastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 357 ha 

Bezeichnung GP-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Biogasanlage; Siedlung/Gewerbe; 3 WKA geplant 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt 

Gesamtbeurteilung

Vorbelastet durch Lärmemissionen (BAB 8) 
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 

Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung 

der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, und Immissionsschutz- sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Ludwigsburg

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Gerlingen;  

Planungsgebiet 253 ha 

Bezeichnung LB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart, 
Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren.  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird teilweise vom Krummbach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
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des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Er stellt einen besonderen Schwerpunkt der Naherholung insbe-

sondere für Stuttgart dar. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (abgegangene Burg im 
Krummbachtal, historisches Jagdgebiet). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von 
der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beach-
tung zu schenken.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Ditzingen, Leonberg 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung LB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Altstadttunnel Leonberg; Stadtbahnverlängerung 
U 13 Giebel - Hausen - Ditzingen-Süd 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Korntal-Münchingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biogasanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus;  
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ditzingen 

Planungsgebiet 67 ha 

Bezeichnung LB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine teilweise Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Eberdingen, Weissach 

Planungsgebiet 59 ha 

Bezeichnung LB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ingersheim 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 190 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Kläranlage; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Eberdingen, Hemmingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 132 ha 

Bezeichnung LB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Biogasanlage; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

dann nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/ sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-08 

77 

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Hemmingen, Eberdingen, Schwieberdingen, Markgröningen 

Planungsgebiet 145 ha 

Bezeichnung LB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B10; Biogasanlage; Steinbruch/Schotterwerk; Deponie; Siedlung/Ge-
werbe, Hochspannungsfreileitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstof-
fen; Vorranggebiet für Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung; B 10 - Verlegung Enzweihingen 

Gesamtbeurteilung

 Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen zahlreicher windkraftsensibler Vogelarten von Mitgliedern der Ornithologischen Arbeitsgemein-

schaft BW vor, darunter Kiebitz, Brachvogel, Bekassine, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe. Die Fläche besitzt 

demnach überregionale Bedeutung für den Rast- und Zugvogelzug2. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG sowie einzelne Naturdenkmale (Katha-

rinenlinden, Mostbirnbäume). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

2 Schriftl Mitteilung Dr. Rösler  
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Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Sichtschutzwald bzw. 

Immissionsschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Ein kleiner Teil des Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung LB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B10; Biogasanlage; Schotterwerk; Umspannwerk; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Neubau 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-

Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 
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Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Eberdingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung LB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr - Sicherung 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen (in Realisierung)

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Eberdingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung LB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
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unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung LB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Ackerland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Schotterwerk; Wasserkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwas-

sers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Markgröningen 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung LB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B 10; Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau; Tras-
sen für Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; B 10 - Verle-
gung Enzweihingen (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Markgröningen 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung LB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe, Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Stadtbahn im 
Raum Ludwigsburg; K 1705 - Umfahrung Markgröningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-
führt.  
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  
Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 
auszuschließen.  
Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-
gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. 
Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
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Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Schwieberdingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung LB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Nebenbahnva-
riante Strohgäubahn (Heimerdingen - Korntal) in Realisierung; A 81 - 
Ausbau (Pleidelsheim -) Ludwigsburg-Nord - Zuffenhausen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 
der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Oberriexingen 

Planungsgebiet 209 ha 

Bezeichnung LB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlagen zur Erzeugung von Biogas; Segelflug-
platz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von zwei Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Schloss Kaltenstein) in seinen bedeutsa-

men Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. 

Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof und 

Grabhügelgruppe). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl in-

nerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung LB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Deponie 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informati-

onen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel-(Uhu) und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Sachsenheim, Löchgau 

Planungsgebiet 120 ha 

Bezeichnung LB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biokraftanlage; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: L 1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsnah (L 
1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsfern   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald, Wasserschutzwald bzw. Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 
Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 
ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Erligheim, Bönnigheim 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung LB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Streuobstgebiete, Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. 

Das VRG überlagert sich mit Kernräumen und -flächen sowie in einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und mittel hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr 

Gemeinde  Großbottwar, Steinheim an der Murr, Aspach 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung LB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Anlage für die Erzeugung von Biogas; Umspannanlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für Schienenver-
kehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: L 115 – Ausbau Backnang – AS Mundelsheim; Reaktivie-
rung Bottwartalbahn Marbach – Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wiesenweihe) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Bönnigheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung LB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen 

Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Oberstenfeld 

Planungsgebiet 21 ha 

Bezeichnung LB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: Reaktivierung Bottwartalbahn Marbach - Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung LB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Sportschützen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung LB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Senzenbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträch-

tigungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Steckbriefe Rems-Murr-Kreis

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Spiegelberg; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 66 ha 

Bezeichnung RM-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur, Siedlung 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und kleinflächig in Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-
ßen 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, kleinflächige Überschneidung mit Zone II. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds Offenlang und Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, 
Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen 
Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzheim an der Murr, Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Großerlach; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-06 

106 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 46 ha 

Bezeichnung RM-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg;  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und im Erholungswald. Von einer Beeinträchti-

gung der Erholungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Ludwigsburg 

Gemeinde  Aspach, Spiegelberg, Backnang, Oppenweiler, Oberstenfeld 

Planungsgebiet 372 ha 

Bezeichnung RM-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert kleinflächig Wasserschutzgebiete, Zone III und II. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung RM-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Maßnahme 43 Neigetech-
nik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Murrhardt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung RM-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung RM-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr, Backnang, Oppenweiler, Auenwald 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung RM-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Mülldeponie; Vorranggebiet für Deponie und Ab-
fallbehandlungsanlage  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: B 14 Umfahrung Oppenweiler; Nachrüstung von 
Doppelspurinseln auf der Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hes-
sental; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit Wasserschutzgebieten, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Hofanlage 18. Jh., heute Wanderheim). Eine Beeinträchti-

gung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Be-

langen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 28 ha 

Bezeichnung RM-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 31 ha 

Bezeichnung RM-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt, Kaisersbach 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen PV; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Althütte, Murrhardt 

Planungsgebiet 45 ha 

Bezeichnung RM-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Stausee; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Welzheim, Alfdorf 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung RM-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 1 WKA; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Nördliche Teilfläche dient vornehmlich der Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen dort 

deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebsbedingt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die nur teilweise Lage des kleinen Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet 

und teilweise mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes Landschaft und Erholung sind auf Grund der bestehenden Windkraftanlage und der Kleinflächigkeit 

des Vorranggebietes nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Leutenbach, Winnenden, Backnang 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung RM-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neubau   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Klimaschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Remshalden, Berglen, Waiblingen, Winnenden 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung RM-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf 

Planungsgebiet 61 ha 

Bezeichnung RM-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Boden-

schutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird teilweise von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzl. Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Berglen, Remshalden 

Planungsgebiet 9 ha 

Bezeichnung RM-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; / für den 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-
lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Plüderhausen, Welzheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 62 ha 

Bezeichnung RM-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; 3 WKA geplant (nördl. Teilfläche) 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe; Trassen für Straßenverkehr: 
Neubau; Trassen für Schienenverkehr: Sicherung  
Regionalverkehrsplan: L 1150 Umfahrung Welzheim-Breitenfürst; Neigetechnik-
Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Bodenschutzwald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet; die nördliche Teilflä-

che enthält bereits drei geplante WKA. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des 

Landschaftsbildes ist durch das Vorranggebiet deshalb v.a. für die südliche Teilfläche zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
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und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Weinstadt, Remshalden 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-33

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Esslingen 

Gemeinde  Winterbach, Schorndorf, Lichtenwald, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung RM-34

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau  
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-
qualität und ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Landschaft und Erholung sind anzunehmen. 
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Steckbriefe Stadt Stuttgart

Planung 

Landkreis Stuttgart, Ludwigsburg 

Gemeinde  Stuttgart, Korntal-Münchingen 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung S-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8; Umspannwerk; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Schwerpunkte für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Schie-
nenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Verlängerung der Strohgäubahn bis Stuttgart-
Feuerbach; Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – Ditzingen 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch das bestehende Windrad 
nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung S-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalverkehrsplan: Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – 
Ditzingen-Süd; U 16 Fellbach ü. Bad Cannstatt - Feuerbach - Giebel 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- (Wanderfalke) und Fledermausarten sowie weiterer geschützter Arten 

(Osmoderma eremita) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Best-

immungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Rot- und Schwarzwildpark) und liegt in weniger als 500m 

Entfernung zur Solitudeallee und in der Nähe von Schloss Solitude. Eine Beeinträchtigung ist nicht auszu-

schließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmal-

schutzes besondere Beachtung zu schenken. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-

qualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prog-

nostizieren. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: S-03 

129 

Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung S-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; Autobahnkreuz Stuttgart 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: A 8 Ausbau AD Leonberg – AK Stuttgart; A 81 
AK Stuttgart – AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau; Straßenbahn-
verlängerung Vaihingen-West; A 8 Ausbau AK Stuttgart – AS Stuttgart-
Degerloch    

Gesamtbeurteilung

Der Bereich des Vorranggebietes ist durch die angrenzenden Autobahnen deutlich durch Lärm- und Schad-

stoffemissionen vorbelastet.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie teilweise in einem Bereich hoher Land-

schaftsbildqualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist 

trotz der erheblichen Vorbelastung nicht auszuschließen. 



Anhang I zum Umweltbericht 

Verfahren der Strategischen Umweltprüfung zur Teilfortschrei-

bung des Regionalplans Region Stuttgart 2009  

zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Windkraftanlagen 

Anhang Einzelsteckbriefe 

Die Einzelsteckbriefe stellen für alle geplanten Vorranggebiete zunächst dar, welche Vorbelas-

tungen von Natur und Umwelt der betreffende Raum und sein weiterer Umgriff aufweisen, 

welche mit Eingriffen verbundenen Planungen der Regionalplan dort zusätzlich enthält, und 

welche verkehrlichen Maßnahmen der Regionalverkehrsplan als Fachgutachten im Raum 

vorsieht (keine unmittelbare Umsetzung ohne weitere formale Planungen).  

Die Gesamtbeurteilung führt stichpunktartig Schutzgüter auf, bei denen überwiegend erhebli-

che Beeinträchtigungen zu erwarten sind, oder bei denen gesetzliche Vorgaben erhebliche 

Beeinträchtigungen verhindern (z.B. bei Wasserschutzgebieten). 

Die Kartenausschnitte zeigen die geplanten Vorranggebiete und ihre Benennung vor dem Hin-

tergrund der topographischen Karte. 

Die Schutzgutbelange können den beigefügten Übersichtskarten in drei Fachebenen, jeweils 

aufgeteilt in 4 Blätter, entnommen werden. 
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Steckbriefe Landkreis Böblingen

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha

Bezeichnung BB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam) 

Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnanschluss; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Siedlung 
/Gewerbe 

Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsein-
richtungen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, ABS Stuttgart - 
Singen – Zürich 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt direkt angrenzend an die Autobahnauffahrt Rottenburg der BAB81. Die Funktionen des Na-

turhaushalts sind hier durch die zahlreichen Vorbelastungen wie Versiegelung, Lärm und Schadstoffemissi-

onen durch MIV und die technische Überprägung durch Autobahn, Anschlussstelle und Gewerbegebiet be-

reits stark eingeschränkt. Weitere Verschlechterungen des Naturhaushalts durch WKA sind deshalb nicht zu 

erwarten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt, Renningen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 310 ha 

Bezeichnung BB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; Steinbruch 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Schwer-
punkt des Wohnungsbaus 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 63 ha 

Bezeichnung BB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Freileitung; Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte des Wohnungsbaus, Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn;  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungs- und Wasserschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Bondorf, Gäufelden 

Planungsgebiet 126 ha 

Bezeichnung BB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Gepl. VRG Wind BB-05 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-05 

5 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Mötzingen 

Planungsgebiet 39 ha 

Bezeichnung BB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet - Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Gepl. VRG Wind BB-04 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Mötzingen, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung BB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch, Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zu Sicherung von Rohstoffen; Trassen 
für Schienenverkehr - Neubau; Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungseinrichtungen; Gepl. VRG Wind BB-05 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der südlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Herrenberg, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 208 ha 

Bezeichnung BB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B 28; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Hochspannungsfreileitungen, 
Umspannwerk; zwei Steinbrüche; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der nördlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet bis lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen.
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Herrenberg, Nufringen 

Planungsgebiet 16 ha 

Bezeichnung BB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neu-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III südlich und nördlich des Wehinger-

grabens, Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Arten). 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Gärtringen, Deckenpfronn 

Planungsgebiet 138 ha 

Bezeichnung BB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt kleinflächig eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion /Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im nördlichen Teil, restliche Fläche 

Zone II festgesetzt. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
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erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Deckenpfronn, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 49 ha 

Bezeichnung BB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, kleinflächig Ackergebiet und Weinberg/ Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch das Vor-

ranggebiet anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 18 ha 

Bezeichnung BB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland (kleinflächig) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen 
für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind grenzt an ein Vogelschutzgebiet und liegt in einer Entfernung von weniger als 700m eines 

FFH-Gebietes. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Kloster Bebenhausen) in seinen historisch 

bedeutsamen Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen 

werden. Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Waldenbuch, Weil im Schönbuch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 70 ha 

Bezeichnung BB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung 

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es liegt zudem teilweise im Naturpark Schönbuch. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das VRG grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Boden- und Immissionsschutz-sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen Kat. B), zudem zu Uhu, 

Wanderfalke sowie Osmoderma eremita (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen 

Planungsgebiet 47 ha 

Bezeichnung BB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motocrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Trassen für 

Straßenverkehr – Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Auf die Naturdenkmale „Eiche am Rain“ und „Linden- und Pappelallee Altdorf-Mauren“ ist bei der Standort-

planung Rücksicht zu nehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 
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Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Liegt in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger Sichtbeziehungen sind 

nicht ausgeschlossen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Ehningen, Böblingen, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung BB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motorcrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen und Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Straßenverkehr – Aus-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau und Neubau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau der Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - 
AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) (in Realisierung);  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Glemsbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teuil in einem Landschaftsschutzgebiet (Oberes Würmtal). Eine 

Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es umschließt das Naturdenkmal „Schonwald Maurener Wald“ und liegt größtenteils im Erholungswald so-

wie teilweise im Klimaschutz- und Bodenschutzwald. Dadurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-

funktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird der-

zeit durchgeführt.  
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Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Es liegt zudem in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen historischer Sichtbeziehun-

gen sind nicht ausgeschlossen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Aidlingen 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung BB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen, Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z. Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungs-
baus; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung BB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnkreuz; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Tras-
sen für Schienenverkehr – Ausbau/ Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn/ Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - AS Böblin-
gen-Hulb (inkl. zu Richtungsanschluss) (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird randlich von einem kleinen Bach durchlaufen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Gewässer sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
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des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen, Grafenau 

Planungsgebiet 30 ha 

Bezeichnung BB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Trassen für Schienenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Grafenau, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung BB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Erddeponie; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einer sehr strukturreichen Landschaft und enthält geschützte Biotope nach § 33 

BNatSchG und Waldbiotope. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und – räumen sowie Suchräumen des landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Grafenau, Sindelfingen, Weil der Stadt, Magstadt 

Planungsgebiet 142 ha 

Bezeichnung BB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Anlage für die Erzeugung 
von Biogas; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung/zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f.Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und umgibt eine kleine 

Teilfläche vollständig. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das VRG liegt in einer Fläche 

des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der 

feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beein-

trächtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 53 ha 

Bezeichnung BB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Müllverbrennungsanlage; militärischer Übungsplatz;; Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr -
Ausbau; Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: S-Bahn-Tangentiale Böblingen – Nürtingen; A 8 - Ausbau 
AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesse-
rung Fernverkehr Gäubahn; Pfaffensteigtunnel  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 54 ha 

Bezeichnung BB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8, BAB 81; Müllverbrennungsanlage; Kampfmittelbeseitigungs-
dienst; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Schie-
nenverkehr -Ausbau; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Vorrangge-
biet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; A 81 - AK Stutt-
gart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau); Verbesserung Fernver-
kehr Gäubahn, Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West; B 14 - An-
schluss der Büsnauer Straße in Stuttgart; Pfaffensteigtunnel; A 8 - Aus-
bau AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; A 81 - Ausbau AS Sindelfin-
gen-Ost - AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) 
(in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8 und A81.  
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 185 ha 

Bezeichnung BB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; BAB 8 Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn, A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; A 81 -
AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A81/A8.  
Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Sicht-, Klima- und Emissionsschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Stuttgart 

Gemeinde  Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen 

Planungsgebiet 226 ha 

Bezeichnung BB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen PV-Anlage 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; 
Maßnahme 288 A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II, und im Heil-

quellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein flächiges Kulturdenkmal (Esslinger Spitalwald mit Katzenbacher Hof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg, Magstadt, Sindelfingen 

Planungsgebiet 474 ha 

Bezeichnung BB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Grünanlagen, Freizeitgelände 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen (R-Pla, RVP 
etc.) 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen;  
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK 
Stuttgart 

Gesamtbeurteilung

Bereich überwiegend stark lärmbelastet durch A 8.  
Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich 
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaften. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (abgegangene Siedlung). Eine Beeinträchtigung ist nicht 

auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des 

Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Magstadt 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung BB-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Kläranlage; Steinbruch, Siedlung / Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Vorranggebiet zur Si-
cherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu 

Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich randlich mit einem Kernflächen und einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG ragt in eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Ein Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. 

Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Weil der Stadt 

Planungsgebiet 93 ha 

Bezeichnung BB-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B295: Lärmbelastung; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Vorranggebiet Siche-
rung von Rohstoffen u. zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe; Vor-
ranggebiet;  
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet enthält kleinflächige geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum und kleinflächig mit Kernräumen und -flächen des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht 
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auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist 

gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Überschneidung des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung BB-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (kleinflächig 

Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt größtenteils in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich Kat. B windkraftsensib-

ler Arten gem. LUBW, Wanderfalke). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

 Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist 
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größtenteils gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung BB-28

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8, B295, Hochspannungsfreileitungen; Deponie; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Waldbiotope nach LWaldG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaf-

ten. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Renningen, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbar-
region zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 111 ha 

Bezeichnung BB-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Segelflugplatz; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Schwerpunkt für Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Milan, Wanderfalke, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert zwei Korridorabschnitte des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Rutesheim, Weissach 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung BB-30

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet umschließt das flächenhafte Naturdenkmal Feuchtbiotop Mahdenhau. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzu-

nehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Ludwigsburg 

Gemeinde  Leonberg, Ditzingen, Weissach 

Planungsgebiet 241 ha 

Bezeichnung BB-31

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Vorranggebiet zum 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (klein-

flächig Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet vollständig befindet, 

ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weissach, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung BB-32

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8, Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung und Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im südlichen Teil stark lärmbelastet durch A 8. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan, Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (priori-

täre Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldge-

bundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der nördliche Teil des Vorranggebietes ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen aus-

gestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 
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Steckbriefe Landkreis Esslingen

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Plochingen, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung ES-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Stuttgart (B 14) - Stuttgart/Hafen - Esslingen - 
Plochinger Dreieck  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Be-

reich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich ein Teilfläche des Vorranggebietes befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Filderstadt 

Planungsgebiet 26 ha 

Bezeichnung ES-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Wirtschaftsgrünland) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau; Schwerpunkt f. Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet für die Sicherung von 
Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: B 27 - Ausbau Aich - Leinfelden-Echterdingen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet enthält kleinflächig geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet grenzt an seiner Südseite an den Uhlbergturm, dessen Freihaltebereich und Sichtach-

sen allerdings nach Süden, also abgewandt vom Vorranggebiet liegen. Eine Beeinträchtigung ist nicht aus-

zuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Schlaitdorf 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung ES-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich randlich mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie mit einem Suchraum des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering 

lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-

tion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  
Bempflingen, Großbettlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit 
Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung ES-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Recyclinghof; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zum größten Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW)) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestim-

mungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet kleinflächig sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Die östliche Teilfläche des Vorranggebietes liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Göppingen

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Plüderhausen, Adelberg, Schorndorf 

Planungsgebiet 187 ha 

Bezeichnung GP-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur (B29); Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart - Nürnberg 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind da-

mit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Boden- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wäschenbeuren, Birenbach, Börtlingen 

Planungsgebiet 38 ha 

Bezeichnung GP-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Kornweihe, des Rotmilans, des Schwarzmilans und des Wespen- 

und Mäusebussards) vor (schriftl. Mitteilung VLab1). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal (Hohenstauffen). Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

1 Verein für Landschaftspflege, Artenschutz & Biodiversität (VLAB), Schreiben vom 25.5.2023
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Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf, Adelberg, Wangen, Uhingen 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung GP-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Streuobstgebiete) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe, ehem. Bundeswehrdepot, 4 WKA geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Emissions- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Lauterstein, Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 1208 ha 

Bezeichnung GP-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Segelflugplatz; zahlreiche Windkraftanlagen; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 466 - Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Im Vorranggebiet stehen bereits mehrere Windräder. Es ist damit landschaftlich deutlich vorbelastet. 

In Teilen des Vorranggebietes liegen Flächen der Vorbehaltsflur I, eine Beeinträchtigung der landwirtschaft-

lichen Produktion fällt je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweis des LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überdeckt mehrere flächenhafte Naturdenkmale (Hülben). Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Liegt im 700m-Puffer um ein FFH-Gebiet.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG überdeckt im Süden eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 
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Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

auf Grund der deutlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Ebersbach an der Fils, Uhingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung GP-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt größten Teils in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Bad Boll, Göppingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/ Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: L 1214 - Umfahrung Bezgenriet; L 1214 - Umfahrung 
Jebenhausen; L 1217 - Umfahrung Heiningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und einem Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorrangge-

biet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder Fle-

dermausarten (Schwerpunktbereich windkraftsensibler Arten Kat. B, LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichti-

gen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. Es liegt zudem in einer Fläche des lan-

desweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beein-

trächtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein geschütztes Kulturdenkmal (Weitreichendes Versteinerungsgebiet des 

Jura). Eine Beeinträchtigung ist auf Grund der Größe des Versteinerungsgebietes eher auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch, Lauterstein, Donzdorf 

Planungsgebiet 348 ha 

Bezeichnung GP-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Es umschließt eine FFH-Mähwiese. Eine FFH-Vorprüfung wird 

derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Es überschneidet sich auch mit Flächen des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 

Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebun-

denen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind anzunehmen. 
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Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Direkt angrenzend an das Vorranggebiet verläuft ein Korridor des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig ge-

geben.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung GP-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 4 Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z.  Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

in Anbetracht der Vorbelastung nicht erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind aus Grund der vor-

handenen Vorbelastung nicht anzunehmen.   
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 23 ha 

Bezeichnung GP-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen in der Nachbarregion 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige, Böhmenkirch 

Planungsgebiet 153 ha 

Bezeichnung GP-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

190 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segel- bzw. Sonderflugplatz; 9 WKA Bestand, 2 geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu. Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt teilweise in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Of-

fenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten 

sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 57 ha 

Bezeichnung GP-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen)). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Erhebli-

che Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 116 ha 

Bezeichnung GP-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig auch in Zone II. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 144 ha 

Bezeichnung GP-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur B10 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Geislingen/M - Geislingen/O 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine relativ kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion 

(Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus-

fällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig in Zone II. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter 

Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und 
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überwiegend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind durch die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Donzdorf 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung GP-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Gingen/O – Geislingen/M 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen innerhalb des Vorranggebietes. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und in unmittelbarer Nähe der Landmarke „Hohen-

stein“. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Wiesensteig; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-
trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES/GP auf besonderes Prüferfordernis weg. 
verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige 

Planungsgebiet 15 ha 

Bezeichnung GP-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen; Segelflugplatz; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem südlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität 

sowie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Er-

hebliche Beeinträchtigungen sind auf Grund der landschaftlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wiesensteig 

Planungsgebiet 42 ha 

Bezeichnung GP-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Insbesondere die östlichste Teilfläche ist stark vorbelastet durch Lärmemissionen der BAB 8.  

Für die östlichste Teilfläche verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Die drei östlichen Teilflächen liegen in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasser-

fassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Durch die Lage der westlichen Teilfläche des 

Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktio-

nen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Drackenstein, Bad Ditzenbach, Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Ab-
stimmung mit Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der 
Beteiligung 

Planungsgebiet 169 ha 

Bezeichnung GP-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Wind-
dargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; zahlreiche Windkraftanlagen; Segelflugplatz; Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt (Albaufstieg)

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, sowie kleinflächig Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten 

zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 
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Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanla-

gen nicht anzunehmen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist in der nördlichen Hälfte gering lärm-

belastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 357 ha 

Bezeichnung GP-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Biogasanlage; Siedlung/Gewerbe; 3 WKA geplant 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt 

Gesamtbeurteilung

Vorbelastet durch Lärmemissionen (BAB 8) 
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 

Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung 

der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, und Immissionsschutz- sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Ludwigsburg

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Gerlingen;  

Planungsgebiet 253 ha 

Bezeichnung LB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart, 
Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren.  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird teilweise vom Krummbach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
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des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Er stellt einen besonderen Schwerpunkt der Naherholung insbe-

sondere für Stuttgart dar. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (abgegangene Burg im 
Krummbachtal, historisches Jagdgebiet). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von 
der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beach-
tung zu schenken.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Ditzingen, Leonberg 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung LB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Altstadttunnel Leonberg; Stadtbahnverlängerung 
U 13 Giebel - Hausen - Ditzingen-Süd 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Korntal-Münchingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biogasanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus;  
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ditzingen 

Planungsgebiet 67 ha 

Bezeichnung LB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine teilweise Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Eberdingen, Weissach 

Planungsgebiet 59 ha 

Bezeichnung LB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ingersheim 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 190 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Kläranlage; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Eberdingen, Hemmingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 132 ha 

Bezeichnung LB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Biogasanlage; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

dann nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/ sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Hemmingen, Eberdingen, Schwieberdingen, Markgröningen 

Planungsgebiet 145 ha 

Bezeichnung LB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B10; Biogasanlage; Steinbruch/Schotterwerk; Deponie; Siedlung/Ge-
werbe, Hochspannungsfreileitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstof-
fen; Vorranggebiet für Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung; B 10 - Verlegung Enzweihingen 

Gesamtbeurteilung

 Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen zahlreicher windkraftsensibler Vogelarten von Mitgliedern der Ornithologischen Arbeitsgemein-

schaft BW vor, darunter Kiebitz, Brachvogel, Bekassine, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe. Die Fläche besitzt 

demnach überregionale Bedeutung für den Rast- und Zugvogelzug2. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG sowie einzelne Naturdenkmale (Katha-

rinenlinden, Mostbirnbäume). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

2 Schriftl Mitteilung Dr. Rösler  
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Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Sichtschutzwald bzw. 

Immissionsschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Ein kleiner Teil des Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung LB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B10; Biogasanlage; Schotterwerk; Umspannwerk; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Neubau 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-

Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 
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Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Eberdingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung LB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr - Sicherung 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen (in Realisierung)

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Eberdingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung LB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
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unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung LB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Ackerland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Schotterwerk; Wasserkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwas-

sers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Markgröningen 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung LB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B 10; Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau; Tras-
sen für Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; B 10 - Verle-
gung Enzweihingen (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Markgröningen 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung LB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe, Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Stadtbahn im 
Raum Ludwigsburg; K 1705 - Umfahrung Markgröningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-
führt.  
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  
Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 
auszuschließen.  
Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-
gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. 
Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
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Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Schwieberdingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung LB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Nebenbahnva-
riante Strohgäubahn (Heimerdingen - Korntal) in Realisierung; A 81 - 
Ausbau (Pleidelsheim -) Ludwigsburg-Nord - Zuffenhausen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 
der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Oberriexingen 

Planungsgebiet 209 ha 

Bezeichnung LB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlagen zur Erzeugung von Biogas; Segelflug-
platz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von zwei Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Schloss Kaltenstein) in seinen bedeutsa-

men Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. 

Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof und 

Grabhügelgruppe). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl in-

nerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung LB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Deponie 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informati-

onen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel-(Uhu) und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Sachsenheim, Löchgau 

Planungsgebiet 120 ha 

Bezeichnung LB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biokraftanlage; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: L 1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsnah (L 
1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsfern   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald, Wasserschutzwald bzw. Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 
Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 
ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Erligheim, Bönnigheim 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung LB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Streuobstgebiete, Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. 

Das VRG überlagert sich mit Kernräumen und -flächen sowie in einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und mittel hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr 

Gemeinde  Großbottwar, Steinheim an der Murr, Aspach 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung LB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Anlage für die Erzeugung von Biogas; Umspannanlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für Schienenver-
kehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: L 115 – Ausbau Backnang – AS Mundelsheim; Reaktivie-
rung Bottwartalbahn Marbach – Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wiesenweihe) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Bönnigheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung LB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen 

Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Oberstenfeld 

Planungsgebiet 21 ha 

Bezeichnung LB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: Reaktivierung Bottwartalbahn Marbach - Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung LB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Sportschützen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung LB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Senzenbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträch-

tigungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Steckbriefe Rems-Murr-Kreis

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Spiegelberg; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 66 ha 

Bezeichnung RM-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur, Siedlung 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und kleinflächig in Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-
ßen 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, kleinflächige Überschneidung mit Zone II. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds Offenlang und Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, 
Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen 
Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzheim an der Murr, Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Großerlach; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 46 ha 

Bezeichnung RM-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg;  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und im Erholungswald. Von einer Beeinträchti-

gung der Erholungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Ludwigsburg 

Gemeinde  Aspach, Spiegelberg, Backnang, Oppenweiler, Oberstenfeld 

Planungsgebiet 372 ha 

Bezeichnung RM-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert kleinflächig Wasserschutzgebiete, Zone III und II. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung RM-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Maßnahme 43 Neigetech-
nik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Murrhardt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung RM-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung RM-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr, Backnang, Oppenweiler, Auenwald 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung RM-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Mülldeponie; Vorranggebiet für Deponie und Ab-
fallbehandlungsanlage  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: B 14 Umfahrung Oppenweiler; Nachrüstung von 
Doppelspurinseln auf der Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hes-
sental; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit Wasserschutzgebieten, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Hofanlage 18. Jh., heute Wanderheim). Eine Beeinträchti-

gung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Be-

langen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-13 

113 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 28 ha 

Bezeichnung RM-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 31 ha 

Bezeichnung RM-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt, Kaisersbach 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen PV; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Althütte, Murrhardt 

Planungsgebiet 45 ha 

Bezeichnung RM-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Stausee; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Welzheim, Alfdorf 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung RM-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 1 WKA; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Nördliche Teilfläche dient vornehmlich der Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen dort 

deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebsbedingt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die nur teilweise Lage des kleinen Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet 

und teilweise mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes Landschaft und Erholung sind auf Grund der bestehenden Windkraftanlage und der Kleinflächigkeit 

des Vorranggebietes nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Leutenbach, Winnenden, Backnang 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung RM-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neubau   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Klimaschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-19 

119 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Remshalden, Berglen, Waiblingen, Winnenden 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung RM-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf 

Planungsgebiet 61 ha 

Bezeichnung RM-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Boden-

schutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird teilweise von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzl. Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Berglen, Remshalden 

Planungsgebiet 9 ha 

Bezeichnung RM-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; / für den 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-
lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Plüderhausen, Welzheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 62 ha 

Bezeichnung RM-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; 3 WKA geplant (nördl. Teilfläche) 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe; Trassen für Straßenverkehr: 
Neubau; Trassen für Schienenverkehr: Sicherung  
Regionalverkehrsplan: L 1150 Umfahrung Welzheim-Breitenfürst; Neigetechnik-
Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Bodenschutzwald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet; die nördliche Teilflä-

che enthält bereits drei geplante WKA. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des 

Landschaftsbildes ist durch das Vorranggebiet deshalb v.a. für die südliche Teilfläche zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-29 

123 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Weinstadt, Remshalden 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-33

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Esslingen 

Gemeinde  Winterbach, Schorndorf, Lichtenwald, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung RM-34

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau  
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-
qualität und ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Landschaft und Erholung sind anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: S-01 

127 

Steckbriefe Stadt Stuttgart

Planung 

Landkreis Stuttgart, Ludwigsburg 

Gemeinde  Stuttgart, Korntal-Münchingen 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung S-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8; Umspannwerk; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Schwerpunkte für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Schie-
nenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Verlängerung der Strohgäubahn bis Stuttgart-
Feuerbach; Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – Ditzingen 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch das bestehende Windrad 
nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung S-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalverkehrsplan: Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – 
Ditzingen-Süd; U 16 Fellbach ü. Bad Cannstatt - Feuerbach - Giebel 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- (Wanderfalke) und Fledermausarten sowie weiterer geschützter Arten 

(Osmoderma eremita) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Best-

immungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Rot- und Schwarzwildpark) und liegt in weniger als 500m 

Entfernung zur Solitudeallee und in der Nähe von Schloss Solitude. Eine Beeinträchtigung ist nicht auszu-

schließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmal-

schutzes besondere Beachtung zu schenken. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-

qualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prog-

nostizieren. 
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung S-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; Autobahnkreuz Stuttgart 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: A 8 Ausbau AD Leonberg – AK Stuttgart; A 81 
AK Stuttgart – AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau; Straßenbahn-
verlängerung Vaihingen-West; A 8 Ausbau AK Stuttgart – AS Stuttgart-
Degerloch    

Gesamtbeurteilung

Der Bereich des Vorranggebietes ist durch die angrenzenden Autobahnen deutlich durch Lärm- und Schad-

stoffemissionen vorbelastet.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie teilweise in einem Bereich hoher Land-

schaftsbildqualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist 

trotz der erheblichen Vorbelastung nicht auszuschließen. 



Anhang I zum Umweltbericht 

Verfahren der Strategischen Umweltprüfung zur Teilfortschrei-

bung des Regionalplans Region Stuttgart 2009  

zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Windkraftanlagen 

Anhang Einzelsteckbriefe 

Die Einzelsteckbriefe stellen für alle geplanten Vorranggebiete zunächst dar, welche Vorbelas-

tungen von Natur und Umwelt der betreffende Raum und sein weiterer Umgriff aufweisen, 

welche mit Eingriffen verbundenen Planungen der Regionalplan dort zusätzlich enthält, und 

welche verkehrlichen Maßnahmen der Regionalverkehrsplan als Fachgutachten im Raum 

vorsieht (keine unmittelbare Umsetzung ohne weitere formale Planungen).  

Die Gesamtbeurteilung führt stichpunktartig Schutzgüter auf, bei denen überwiegend erhebli-

che Beeinträchtigungen zu erwarten sind, oder bei denen gesetzliche Vorgaben erhebliche 

Beeinträchtigungen verhindern (z.B. bei Wasserschutzgebieten). 

Die Kartenausschnitte zeigen die geplanten Vorranggebiete und ihre Benennung vor dem Hin-

tergrund der topographischen Karte. 

Die Schutzgutbelange können den beigefügten Übersichtskarten in drei Fachebenen, jeweils 

aufgeteilt in 4 Blätter, entnommen werden. 
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Steckbriefe Landkreis Böblingen

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha

Bezeichnung BB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam) 

Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnanschluss; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Siedlung 
/Gewerbe 

Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsein-
richtungen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, ABS Stuttgart - 
Singen – Zürich 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt direkt angrenzend an die Autobahnauffahrt Rottenburg der BAB81. Die Funktionen des Na-

turhaushalts sind hier durch die zahlreichen Vorbelastungen wie Versiegelung, Lärm und Schadstoffemissi-

onen durch MIV und die technische Überprägung durch Autobahn, Anschlussstelle und Gewerbegebiet be-

reits stark eingeschränkt. Weitere Verschlechterungen des Naturhaushalts durch WKA sind deshalb nicht zu 

erwarten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt, Renningen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 310 ha 

Bezeichnung BB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; Steinbruch 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Schwer-
punkt des Wohnungsbaus 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-03 

3 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 63 ha 

Bezeichnung BB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Freileitung; Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte des Wohnungsbaus, Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn;  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungs- und Wasserschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Bondorf, Gäufelden 

Planungsgebiet 126 ha 

Bezeichnung BB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Gepl. VRG Wind BB-05 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Mötzingen 

Planungsgebiet 39 ha 

Bezeichnung BB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet - Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Gepl. VRG Wind BB-04 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Mötzingen, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung BB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch, Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zu Sicherung von Rohstoffen; Trassen 
für Schienenverkehr - Neubau; Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungseinrichtungen; Gepl. VRG Wind BB-05 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der südlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Herrenberg, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 208 ha 

Bezeichnung BB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B 28; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Hochspannungsfreileitungen, 
Umspannwerk; zwei Steinbrüche; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der nördlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet bis lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen.
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Herrenberg, Nufringen 

Planungsgebiet 16 ha 

Bezeichnung BB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neu-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III südlich und nördlich des Wehinger-

grabens, Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Arten). 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Gärtringen, Deckenpfronn 

Planungsgebiet 138 ha 

Bezeichnung BB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt kleinflächig eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion /Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im nördlichen Teil, restliche Fläche 

Zone II festgesetzt. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
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erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Deckenpfronn, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 49 ha 

Bezeichnung BB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, kleinflächig Ackergebiet und Weinberg/ Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch das Vor-

ranggebiet anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 18 ha 

Bezeichnung BB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland (kleinflächig) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen 
für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind grenzt an ein Vogelschutzgebiet und liegt in einer Entfernung von weniger als 700m eines 

FFH-Gebietes. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Kloster Bebenhausen) in seinen historisch 

bedeutsamen Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen 

werden. Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Waldenbuch, Weil im Schönbuch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 70 ha 

Bezeichnung BB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung 

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es liegt zudem teilweise im Naturpark Schönbuch. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das VRG grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Boden- und Immissionsschutz-sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen Kat. B), zudem zu Uhu, 

Wanderfalke sowie Osmoderma eremita (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen 

Planungsgebiet 47 ha 

Bezeichnung BB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motocrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Trassen für 

Straßenverkehr – Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Auf die Naturdenkmale „Eiche am Rain“ und „Linden- und Pappelallee Altdorf-Mauren“ ist bei der Standort-

planung Rücksicht zu nehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 
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Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Liegt in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger Sichtbeziehungen sind 

nicht ausgeschlossen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Ehningen, Böblingen, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung BB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motorcrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen und Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Straßenverkehr – Aus-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau und Neubau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau der Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - 
AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) (in Realisierung);  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Glemsbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teuil in einem Landschaftsschutzgebiet (Oberes Würmtal). Eine 

Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es umschließt das Naturdenkmal „Schonwald Maurener Wald“ und liegt größtenteils im Erholungswald so-

wie teilweise im Klimaschutz- und Bodenschutzwald. Dadurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-

funktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird der-

zeit durchgeführt.  
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Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Es liegt zudem in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen historischer Sichtbeziehun-

gen sind nicht ausgeschlossen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Aidlingen 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung BB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen, Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z. Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungs-
baus; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung BB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnkreuz; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Tras-
sen für Schienenverkehr – Ausbau/ Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn/ Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - AS Böblin-
gen-Hulb (inkl. zu Richtungsanschluss) (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird randlich von einem kleinen Bach durchlaufen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Gewässer sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
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des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen, Grafenau 

Planungsgebiet 30 ha 

Bezeichnung BB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Trassen für Schienenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Grafenau, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung BB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Erddeponie; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einer sehr strukturreichen Landschaft und enthält geschützte Biotope nach § 33 

BNatSchG und Waldbiotope. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und – räumen sowie Suchräumen des landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Grafenau, Sindelfingen, Weil der Stadt, Magstadt 

Planungsgebiet 142 ha 

Bezeichnung BB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Anlage für die Erzeugung 
von Biogas; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung/zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f.Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und umgibt eine kleine 

Teilfläche vollständig. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das VRG liegt in einer Fläche 

des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der 

feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beein-

trächtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 53 ha 

Bezeichnung BB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Müllverbrennungsanlage; militärischer Übungsplatz;; Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr -
Ausbau; Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: S-Bahn-Tangentiale Böblingen – Nürtingen; A 8 - Ausbau 
AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesse-
rung Fernverkehr Gäubahn; Pfaffensteigtunnel  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 54 ha 

Bezeichnung BB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8, BAB 81; Müllverbrennungsanlage; Kampfmittelbeseitigungs-
dienst; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Schie-
nenverkehr -Ausbau; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Vorrangge-
biet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; A 81 - AK Stutt-
gart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau); Verbesserung Fernver-
kehr Gäubahn, Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West; B 14 - An-
schluss der Büsnauer Straße in Stuttgart; Pfaffensteigtunnel; A 8 - Aus-
bau AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; A 81 - Ausbau AS Sindelfin-
gen-Ost - AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) 
(in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8 und A81.  
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 185 ha 

Bezeichnung BB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; BAB 8 Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn, A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; A 81 -
AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A81/A8.  
Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Sicht-, Klima- und Emissionsschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Stuttgart 

Gemeinde  Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen 

Planungsgebiet 226 ha 

Bezeichnung BB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen PV-Anlage 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; 
Maßnahme 288 A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II, und im Heil-

quellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein flächiges Kulturdenkmal (Esslinger Spitalwald mit Katzenbacher Hof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg, Magstadt, Sindelfingen 

Planungsgebiet 474 ha 

Bezeichnung BB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Grünanlagen, Freizeitgelände 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen (R-Pla, RVP 
etc.) 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen;  
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK 
Stuttgart 

Gesamtbeurteilung

Bereich überwiegend stark lärmbelastet durch A 8.  
Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich 
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaften. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (abgegangene Siedlung). Eine Beeinträchtigung ist nicht 

auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des 

Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Magstadt 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung BB-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Kläranlage; Steinbruch, Siedlung / Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Vorranggebiet zur Si-
cherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu 

Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich randlich mit einem Kernflächen und einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG ragt in eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Ein Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. 

Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Weil der Stadt 

Planungsgebiet 93 ha 

Bezeichnung BB-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B295: Lärmbelastung; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Vorranggebiet Siche-
rung von Rohstoffen u. zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe; Vor-
ranggebiet;  
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet enthält kleinflächige geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum und kleinflächig mit Kernräumen und -flächen des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht 
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auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist 

gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Überschneidung des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung BB-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (kleinflächig 

Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt größtenteils in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich Kat. B windkraftsensib-

ler Arten gem. LUBW, Wanderfalke). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

 Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist 
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größtenteils gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung BB-28

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8, B295, Hochspannungsfreileitungen; Deponie; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Waldbiotope nach LWaldG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaf-

ten. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Renningen, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbar-
region zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 111 ha 

Bezeichnung BB-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Segelflugplatz; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Schwerpunkt für Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Milan, Wanderfalke, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert zwei Korridorabschnitte des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Rutesheim, Weissach 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung BB-30

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet umschließt das flächenhafte Naturdenkmal Feuchtbiotop Mahdenhau. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzu-

nehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Ludwigsburg 

Gemeinde  Leonberg, Ditzingen, Weissach 

Planungsgebiet 241 ha 

Bezeichnung BB-31

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Vorranggebiet zum 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (klein-

flächig Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet vollständig befindet, 

ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weissach, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung BB-32

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8, Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung und Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im südlichen Teil stark lärmbelastet durch A 8. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan, Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (priori-

täre Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldge-

bundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der nördliche Teil des Vorranggebietes ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen aus-

gestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 
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Steckbriefe Landkreis Esslingen

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Plochingen, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung ES-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Stuttgart (B 14) - Stuttgart/Hafen - Esslingen - 
Plochinger Dreieck  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Be-

reich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich ein Teilfläche des Vorranggebietes befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Filderstadt 

Planungsgebiet 26 ha 

Bezeichnung ES-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Wirtschaftsgrünland) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau; Schwerpunkt f. Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet für die Sicherung von 
Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: B 27 - Ausbau Aich - Leinfelden-Echterdingen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet enthält kleinflächig geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet grenzt an seiner Südseite an den Uhlbergturm, dessen Freihaltebereich und Sichtach-

sen allerdings nach Süden, also abgewandt vom Vorranggebiet liegen. Eine Beeinträchtigung ist nicht aus-

zuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Schlaitdorf 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung ES-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich randlich mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie mit einem Suchraum des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering 

lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-

tion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  
Bempflingen, Großbettlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit 
Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung ES-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Recyclinghof; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zum größten Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW)) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestim-

mungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet kleinflächig sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Die östliche Teilfläche des Vorranggebietes liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Göppingen

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Plüderhausen, Adelberg, Schorndorf 

Planungsgebiet 187 ha 

Bezeichnung GP-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur (B29); Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart - Nürnberg 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind da-

mit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Boden- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wäschenbeuren, Birenbach, Börtlingen 

Planungsgebiet 38 ha 

Bezeichnung GP-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Kornweihe, des Rotmilans, des Schwarzmilans und des Wespen- 

und Mäusebussards) vor (schriftl. Mitteilung VLab1). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal (Hohenstauffen). Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

1 Verein für Landschaftspflege, Artenschutz & Biodiversität (VLAB), Schreiben vom 25.5.2023
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Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf, Adelberg, Wangen, Uhingen 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung GP-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Streuobstgebiete) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe, ehem. Bundeswehrdepot, 4 WKA geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Emissions- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Lauterstein, Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 1208 ha 

Bezeichnung GP-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Segelflugplatz; zahlreiche Windkraftanlagen; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 466 - Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Im Vorranggebiet stehen bereits mehrere Windräder. Es ist damit landschaftlich deutlich vorbelastet. 

In Teilen des Vorranggebietes liegen Flächen der Vorbehaltsflur I, eine Beeinträchtigung der landwirtschaft-

lichen Produktion fällt je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweis des LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überdeckt mehrere flächenhafte Naturdenkmale (Hülben). Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Liegt im 700m-Puffer um ein FFH-Gebiet.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG überdeckt im Süden eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 
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Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

auf Grund der deutlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Ebersbach an der Fils, Uhingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung GP-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt größten Teils in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Bad Boll, Göppingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/ Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: L 1214 - Umfahrung Bezgenriet; L 1214 - Umfahrung 
Jebenhausen; L 1217 - Umfahrung Heiningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und einem Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorrangge-

biet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder Fle-

dermausarten (Schwerpunktbereich windkraftsensibler Arten Kat. B, LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichti-

gen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. Es liegt zudem in einer Fläche des lan-

desweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beein-

trächtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein geschütztes Kulturdenkmal (Weitreichendes Versteinerungsgebiet des 

Jura). Eine Beeinträchtigung ist auf Grund der Größe des Versteinerungsgebietes eher auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch, Lauterstein, Donzdorf 

Planungsgebiet 348 ha 

Bezeichnung GP-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Es umschließt eine FFH-Mähwiese. Eine FFH-Vorprüfung wird 

derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Es überschneidet sich auch mit Flächen des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 

Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebun-

denen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind anzunehmen. 
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Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Direkt angrenzend an das Vorranggebiet verläuft ein Korridor des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig ge-

geben.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung GP-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 4 Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z.  Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

in Anbetracht der Vorbelastung nicht erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind aus Grund der vor-

handenen Vorbelastung nicht anzunehmen.   
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 23 ha 

Bezeichnung GP-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen in der Nachbarregion 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige, Böhmenkirch 

Planungsgebiet 153 ha 

Bezeichnung GP-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

190 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segel- bzw. Sonderflugplatz; 9 WKA Bestand, 2 geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu. Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt teilweise in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Of-

fenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten 

sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 57 ha 

Bezeichnung GP-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen)). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Erhebli-

che Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-12 

58 

Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 116 ha 

Bezeichnung GP-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig auch in Zone II. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 144 ha 

Bezeichnung GP-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur B10 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Geislingen/M - Geislingen/O 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine relativ kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion 

(Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus-

fällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig in Zone II. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter 

Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und 
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überwiegend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind durch die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Donzdorf 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung GP-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Gingen/O – Geislingen/M 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen innerhalb des Vorranggebietes. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und in unmittelbarer Nähe der Landmarke „Hohen-

stein“. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Wiesensteig; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-
trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES/GP auf besonderes Prüferfordernis weg. 
verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige 

Planungsgebiet 15 ha 

Bezeichnung GP-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen; Segelflugplatz; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem südlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität 

sowie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Er-

hebliche Beeinträchtigungen sind auf Grund der landschaftlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wiesensteig 

Planungsgebiet 42 ha 

Bezeichnung GP-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Insbesondere die östlichste Teilfläche ist stark vorbelastet durch Lärmemissionen der BAB 8.  

Für die östlichste Teilfläche verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Die drei östlichen Teilflächen liegen in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasser-

fassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Durch die Lage der westlichen Teilfläche des 

Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktio-

nen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Drackenstein, Bad Ditzenbach, Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Ab-
stimmung mit Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der 
Beteiligung 

Planungsgebiet 169 ha 

Bezeichnung GP-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Wind-
dargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; zahlreiche Windkraftanlagen; Segelflugplatz; Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt (Albaufstieg)

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, sowie kleinflächig Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten 

zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 
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Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanla-

gen nicht anzunehmen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist in der nördlichen Hälfte gering lärm-

belastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 357 ha 

Bezeichnung GP-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Biogasanlage; Siedlung/Gewerbe; 3 WKA geplant 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt 

Gesamtbeurteilung

Vorbelastet durch Lärmemissionen (BAB 8) 
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 

Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung 

der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, und Immissionsschutz- sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Ludwigsburg

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Gerlingen;  

Planungsgebiet 253 ha 

Bezeichnung LB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart, 
Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren.  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird teilweise vom Krummbach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
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des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Er stellt einen besonderen Schwerpunkt der Naherholung insbe-

sondere für Stuttgart dar. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (abgegangene Burg im 
Krummbachtal, historisches Jagdgebiet). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von 
der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beach-
tung zu schenken.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Ditzingen, Leonberg 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung LB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Altstadttunnel Leonberg; Stadtbahnverlängerung 
U 13 Giebel - Hausen - Ditzingen-Süd 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Korntal-Münchingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biogasanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus;  
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ditzingen 

Planungsgebiet 67 ha 

Bezeichnung LB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine teilweise Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Eberdingen, Weissach 

Planungsgebiet 59 ha 

Bezeichnung LB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ingersheim 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 190 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Kläranlage; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Eberdingen, Hemmingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 132 ha 

Bezeichnung LB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Biogasanlage; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

dann nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/ sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Hemmingen, Eberdingen, Schwieberdingen, Markgröningen 

Planungsgebiet 145 ha 

Bezeichnung LB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B10; Biogasanlage; Steinbruch/Schotterwerk; Deponie; Siedlung/Ge-
werbe, Hochspannungsfreileitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstof-
fen; Vorranggebiet für Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung; B 10 - Verlegung Enzweihingen 

Gesamtbeurteilung

 Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen zahlreicher windkraftsensibler Vogelarten von Mitgliedern der Ornithologischen Arbeitsgemein-

schaft BW vor, darunter Kiebitz, Brachvogel, Bekassine, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe. Die Fläche besitzt 

demnach überregionale Bedeutung für den Rast- und Zugvogelzug2. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG sowie einzelne Naturdenkmale (Katha-

rinenlinden, Mostbirnbäume). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

2 Schriftl Mitteilung Dr. Rösler  
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Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Sichtschutzwald bzw. 

Immissionsschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Ein kleiner Teil des Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung LB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B10; Biogasanlage; Schotterwerk; Umspannwerk; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Neubau 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-

Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 
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Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Eberdingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung LB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr - Sicherung 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen (in Realisierung)

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Eberdingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung LB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
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unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung LB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Ackerland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Schotterwerk; Wasserkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwas-

sers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Markgröningen 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung LB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B 10; Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau; Tras-
sen für Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; B 10 - Verle-
gung Enzweihingen (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Markgröningen 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung LB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe, Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Stadtbahn im 
Raum Ludwigsburg; K 1705 - Umfahrung Markgröningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-
führt.  
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  
Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 
auszuschließen.  
Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-
gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. 
Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
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Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Schwieberdingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung LB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Nebenbahnva-
riante Strohgäubahn (Heimerdingen - Korntal) in Realisierung; A 81 - 
Ausbau (Pleidelsheim -) Ludwigsburg-Nord - Zuffenhausen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 
der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Oberriexingen 

Planungsgebiet 209 ha 

Bezeichnung LB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlagen zur Erzeugung von Biogas; Segelflug-
platz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von zwei Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Schloss Kaltenstein) in seinen bedeutsa-

men Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. 

Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof und 

Grabhügelgruppe). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl in-

nerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung LB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Deponie 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informati-

onen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel-(Uhu) und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Sachsenheim, Löchgau 

Planungsgebiet 120 ha 

Bezeichnung LB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biokraftanlage; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: L 1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsnah (L 
1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsfern   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald, Wasserschutzwald bzw. Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-18 

94 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 
Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 
ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Erligheim, Bönnigheim 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung LB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Streuobstgebiete, Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. 

Das VRG überlagert sich mit Kernräumen und -flächen sowie in einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und mittel hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr 

Gemeinde  Großbottwar, Steinheim an der Murr, Aspach 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung LB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Anlage für die Erzeugung von Biogas; Umspannanlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für Schienenver-
kehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: L 115 – Ausbau Backnang – AS Mundelsheim; Reaktivie-
rung Bottwartalbahn Marbach – Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wiesenweihe) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Bönnigheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung LB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen 

Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Oberstenfeld 

Planungsgebiet 21 ha 

Bezeichnung LB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: Reaktivierung Bottwartalbahn Marbach - Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung LB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Sportschützen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung LB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Senzenbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträch-

tigungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Steckbriefe Rems-Murr-Kreis

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Spiegelberg; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 66 ha 

Bezeichnung RM-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur, Siedlung 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und kleinflächig in Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-
ßen 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, kleinflächige Überschneidung mit Zone II. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds Offenlang und Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, 
Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen 
Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzheim an der Murr, Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Großerlach; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-06 

106 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 46 ha 

Bezeichnung RM-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg;  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und im Erholungswald. Von einer Beeinträchti-

gung der Erholungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Ludwigsburg 

Gemeinde  Aspach, Spiegelberg, Backnang, Oppenweiler, Oberstenfeld 

Planungsgebiet 372 ha 

Bezeichnung RM-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert kleinflächig Wasserschutzgebiete, Zone III und II. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung RM-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Maßnahme 43 Neigetech-
nik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-10 

110 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Murrhardt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung RM-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung RM-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr, Backnang, Oppenweiler, Auenwald 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung RM-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Mülldeponie; Vorranggebiet für Deponie und Ab-
fallbehandlungsanlage  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: B 14 Umfahrung Oppenweiler; Nachrüstung von 
Doppelspurinseln auf der Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hes-
sental; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit Wasserschutzgebieten, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Hofanlage 18. Jh., heute Wanderheim). Eine Beeinträchti-

gung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Be-

langen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 28 ha 

Bezeichnung RM-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 31 ha 

Bezeichnung RM-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt, Kaisersbach 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen PV; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Althütte, Murrhardt 

Planungsgebiet 45 ha 

Bezeichnung RM-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Stausee; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Welzheim, Alfdorf 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung RM-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 1 WKA; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Nördliche Teilfläche dient vornehmlich der Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen dort 

deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebsbedingt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die nur teilweise Lage des kleinen Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet 

und teilweise mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes Landschaft und Erholung sind auf Grund der bestehenden Windkraftanlage und der Kleinflächigkeit 

des Vorranggebietes nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Leutenbach, Winnenden, Backnang 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung RM-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neubau   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Klimaschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Remshalden, Berglen, Waiblingen, Winnenden 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung RM-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf 

Planungsgebiet 61 ha 

Bezeichnung RM-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Boden-

schutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird teilweise von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzl. Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Berglen, Remshalden 

Planungsgebiet 9 ha 

Bezeichnung RM-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; / für den 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-
lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Plüderhausen, Welzheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 62 ha 

Bezeichnung RM-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; 3 WKA geplant (nördl. Teilfläche) 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe; Trassen für Straßenverkehr: 
Neubau; Trassen für Schienenverkehr: Sicherung  
Regionalverkehrsplan: L 1150 Umfahrung Welzheim-Breitenfürst; Neigetechnik-
Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Bodenschutzwald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet; die nördliche Teilflä-

che enthält bereits drei geplante WKA. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des 

Landschaftsbildes ist durch das Vorranggebiet deshalb v.a. für die südliche Teilfläche zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
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und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Weinstadt, Remshalden 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-33

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Esslingen 

Gemeinde  Winterbach, Schorndorf, Lichtenwald, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung RM-34

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau  
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-
qualität und ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Landschaft und Erholung sind anzunehmen. 
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Steckbriefe Stadt Stuttgart

Planung 

Landkreis Stuttgart, Ludwigsburg 

Gemeinde  Stuttgart, Korntal-Münchingen 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung S-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8; Umspannwerk; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Schwerpunkte für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Schie-
nenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Verlängerung der Strohgäubahn bis Stuttgart-
Feuerbach; Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – Ditzingen 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch das bestehende Windrad 
nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung S-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalverkehrsplan: Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – 
Ditzingen-Süd; U 16 Fellbach ü. Bad Cannstatt - Feuerbach - Giebel 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- (Wanderfalke) und Fledermausarten sowie weiterer geschützter Arten 

(Osmoderma eremita) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Best-

immungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Rot- und Schwarzwildpark) und liegt in weniger als 500m 

Entfernung zur Solitudeallee und in der Nähe von Schloss Solitude. Eine Beeinträchtigung ist nicht auszu-

schließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmal-

schutzes besondere Beachtung zu schenken. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-

qualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prog-

nostizieren. 
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung S-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; Autobahnkreuz Stuttgart 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: A 8 Ausbau AD Leonberg – AK Stuttgart; A 81 
AK Stuttgart – AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau; Straßenbahn-
verlängerung Vaihingen-West; A 8 Ausbau AK Stuttgart – AS Stuttgart-
Degerloch    

Gesamtbeurteilung

Der Bereich des Vorranggebietes ist durch die angrenzenden Autobahnen deutlich durch Lärm- und Schad-

stoffemissionen vorbelastet.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie teilweise in einem Bereich hoher Land-

schaftsbildqualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist 

trotz der erheblichen Vorbelastung nicht auszuschließen. 



Anhang I zum Umweltbericht 

Verfahren der Strategischen Umweltprüfung zur Teilfortschrei-

bung des Regionalplans Region Stuttgart 2009  

zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Windkraftanlagen 

Anhang Einzelsteckbriefe 

Die Einzelsteckbriefe stellen für alle geplanten Vorranggebiete zunächst dar, welche Vorbelas-

tungen von Natur und Umwelt der betreffende Raum und sein weiterer Umgriff aufweisen, 

welche mit Eingriffen verbundenen Planungen der Regionalplan dort zusätzlich enthält, und 

welche verkehrlichen Maßnahmen der Regionalverkehrsplan als Fachgutachten im Raum 

vorsieht (keine unmittelbare Umsetzung ohne weitere formale Planungen).  

Die Gesamtbeurteilung führt stichpunktartig Schutzgüter auf, bei denen überwiegend erhebli-

che Beeinträchtigungen zu erwarten sind, oder bei denen gesetzliche Vorgaben erhebliche 

Beeinträchtigungen verhindern (z.B. bei Wasserschutzgebieten). 

Die Kartenausschnitte zeigen die geplanten Vorranggebiete und ihre Benennung vor dem Hin-

tergrund der topographischen Karte. 

Die Schutzgutbelange können den beigefügten Übersichtskarten in drei Fachebenen, jeweils 

aufgeteilt in 4 Blätter, entnommen werden. 
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Steckbriefe Landkreis Böblingen

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha

Bezeichnung BB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam) 

Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnanschluss; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Siedlung 
/Gewerbe 

Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsein-
richtungen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, ABS Stuttgart - 
Singen – Zürich 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt direkt angrenzend an die Autobahnauffahrt Rottenburg der BAB81. Die Funktionen des Na-

turhaushalts sind hier durch die zahlreichen Vorbelastungen wie Versiegelung, Lärm und Schadstoffemissi-

onen durch MIV und die technische Überprägung durch Autobahn, Anschlussstelle und Gewerbegebiet be-

reits stark eingeschränkt. Weitere Verschlechterungen des Naturhaushalts durch WKA sind deshalb nicht zu 

erwarten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt, Renningen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 310 ha 

Bezeichnung BB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; Steinbruch 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Schwer-
punkt des Wohnungsbaus 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 63 ha 

Bezeichnung BB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Freileitung; Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte des Wohnungsbaus, Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn;  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungs- und Wasserschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Bondorf, Gäufelden 

Planungsgebiet 126 ha 

Bezeichnung BB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Gepl. VRG Wind BB-05 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Mötzingen 

Planungsgebiet 39 ha 

Bezeichnung BB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet - Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Gepl. VRG Wind BB-04 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Mötzingen, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung BB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch, Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zu Sicherung von Rohstoffen; Trassen 
für Schienenverkehr - Neubau; Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungseinrichtungen; Gepl. VRG Wind BB-05 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der südlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Herrenberg, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 208 ha 

Bezeichnung BB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B 28; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Hochspannungsfreileitungen, 
Umspannwerk; zwei Steinbrüche; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der nördlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet bis lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen.
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Herrenberg, Nufringen 

Planungsgebiet 16 ha 

Bezeichnung BB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neu-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III südlich und nördlich des Wehinger-

grabens, Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Arten). 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Gärtringen, Deckenpfronn 

Planungsgebiet 138 ha 

Bezeichnung BB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt kleinflächig eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion /Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im nördlichen Teil, restliche Fläche 

Zone II festgesetzt. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
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erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Deckenpfronn, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 49 ha 

Bezeichnung BB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, kleinflächig Ackergebiet und Weinberg/ Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch das Vor-

ranggebiet anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 18 ha 

Bezeichnung BB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland (kleinflächig) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen 
für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind grenzt an ein Vogelschutzgebiet und liegt in einer Entfernung von weniger als 700m eines 

FFH-Gebietes. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Kloster Bebenhausen) in seinen historisch 

bedeutsamen Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen 

werden. Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Waldenbuch, Weil im Schönbuch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 70 ha 

Bezeichnung BB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung 

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es liegt zudem teilweise im Naturpark Schönbuch. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das VRG grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Boden- und Immissionsschutz-sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen Kat. B), zudem zu Uhu, 

Wanderfalke sowie Osmoderma eremita (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen 

Planungsgebiet 47 ha 

Bezeichnung BB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motocrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Trassen für 

Straßenverkehr – Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Auf die Naturdenkmale „Eiche am Rain“ und „Linden- und Pappelallee Altdorf-Mauren“ ist bei der Standort-

planung Rücksicht zu nehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 
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Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Liegt in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger Sichtbeziehungen sind 

nicht ausgeschlossen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Ehningen, Böblingen, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung BB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motorcrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen und Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Straßenverkehr – Aus-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau und Neubau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau der Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - 
AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) (in Realisierung);  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Glemsbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teuil in einem Landschaftsschutzgebiet (Oberes Würmtal). Eine 

Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es umschließt das Naturdenkmal „Schonwald Maurener Wald“ und liegt größtenteils im Erholungswald so-

wie teilweise im Klimaschutz- und Bodenschutzwald. Dadurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-

funktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird der-

zeit durchgeführt.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-14 

17 

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Es liegt zudem in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen historischer Sichtbeziehun-

gen sind nicht ausgeschlossen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Aidlingen 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung BB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen, Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z. Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungs-
baus; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung BB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnkreuz; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Tras-
sen für Schienenverkehr – Ausbau/ Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn/ Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - AS Böblin-
gen-Hulb (inkl. zu Richtungsanschluss) (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird randlich von einem kleinen Bach durchlaufen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Gewässer sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
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des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen, Grafenau 

Planungsgebiet 30 ha 

Bezeichnung BB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Trassen für Schienenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Grafenau, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung BB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Erddeponie; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einer sehr strukturreichen Landschaft und enthält geschützte Biotope nach § 33 

BNatSchG und Waldbiotope. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und – räumen sowie Suchräumen des landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Grafenau, Sindelfingen, Weil der Stadt, Magstadt 

Planungsgebiet 142 ha 

Bezeichnung BB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Anlage für die Erzeugung 
von Biogas; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung/zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f.Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und umgibt eine kleine 

Teilfläche vollständig. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das VRG liegt in einer Fläche 

des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der 

feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beein-

trächtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-20 

24 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 53 ha 

Bezeichnung BB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Müllverbrennungsanlage; militärischer Übungsplatz;; Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr -
Ausbau; Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: S-Bahn-Tangentiale Böblingen – Nürtingen; A 8 - Ausbau 
AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesse-
rung Fernverkehr Gäubahn; Pfaffensteigtunnel  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 54 ha 

Bezeichnung BB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8, BAB 81; Müllverbrennungsanlage; Kampfmittelbeseitigungs-
dienst; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Schie-
nenverkehr -Ausbau; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Vorrangge-
biet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; A 81 - AK Stutt-
gart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau); Verbesserung Fernver-
kehr Gäubahn, Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West; B 14 - An-
schluss der Büsnauer Straße in Stuttgart; Pfaffensteigtunnel; A 8 - Aus-
bau AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; A 81 - Ausbau AS Sindelfin-
gen-Ost - AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) 
(in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8 und A81.  
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 185 ha 

Bezeichnung BB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; BAB 8 Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn, A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; A 81 -
AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A81/A8.  
Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Sicht-, Klima- und Emissionsschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Stuttgart 

Gemeinde  Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen 

Planungsgebiet 226 ha 

Bezeichnung BB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen PV-Anlage 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; 
Maßnahme 288 A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II, und im Heil-

quellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein flächiges Kulturdenkmal (Esslinger Spitalwald mit Katzenbacher Hof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-24 

28 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg, Magstadt, Sindelfingen 

Planungsgebiet 474 ha 

Bezeichnung BB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Grünanlagen, Freizeitgelände 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen (R-Pla, RVP 
etc.) 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen;  
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK 
Stuttgart 

Gesamtbeurteilung

Bereich überwiegend stark lärmbelastet durch A 8.  
Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich 
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaften. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (abgegangene Siedlung). Eine Beeinträchtigung ist nicht 

auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des 

Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Magstadt 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung BB-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Kläranlage; Steinbruch, Siedlung / Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Vorranggebiet zur Si-
cherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu 

Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich randlich mit einem Kernflächen und einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG ragt in eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Ein Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. 

Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Weil der Stadt 

Planungsgebiet 93 ha 

Bezeichnung BB-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B295: Lärmbelastung; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Vorranggebiet Siche-
rung von Rohstoffen u. zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe; Vor-
ranggebiet;  
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet enthält kleinflächige geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum und kleinflächig mit Kernräumen und -flächen des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht 
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auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist 

gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Überschneidung des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung BB-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (kleinflächig 

Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt größtenteils in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich Kat. B windkraftsensib-

ler Arten gem. LUBW, Wanderfalke). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

 Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist 
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größtenteils gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung BB-28

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8, B295, Hochspannungsfreileitungen; Deponie; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Waldbiotope nach LWaldG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaf-

ten. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Renningen, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbar-
region zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 111 ha 

Bezeichnung BB-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Segelflugplatz; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Schwerpunkt für Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Milan, Wanderfalke, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert zwei Korridorabschnitte des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Rutesheim, Weissach 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung BB-30

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet umschließt das flächenhafte Naturdenkmal Feuchtbiotop Mahdenhau. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzu-

nehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Ludwigsburg 

Gemeinde  Leonberg, Ditzingen, Weissach 

Planungsgebiet 241 ha 

Bezeichnung BB-31

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Vorranggebiet zum 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (klein-

flächig Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet vollständig befindet, 

ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weissach, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung BB-32

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8, Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung und Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im südlichen Teil stark lärmbelastet durch A 8. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan, Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (priori-

täre Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldge-

bundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der nördliche Teil des Vorranggebietes ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen aus-

gestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 
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Steckbriefe Landkreis Esslingen

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Plochingen, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung ES-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Stuttgart (B 14) - Stuttgart/Hafen - Esslingen - 
Plochinger Dreieck  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Be-

reich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich ein Teilfläche des Vorranggebietes befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Filderstadt 

Planungsgebiet 26 ha 

Bezeichnung ES-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Wirtschaftsgrünland) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau; Schwerpunkt f. Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet für die Sicherung von 
Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: B 27 - Ausbau Aich - Leinfelden-Echterdingen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet enthält kleinflächig geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet grenzt an seiner Südseite an den Uhlbergturm, dessen Freihaltebereich und Sichtach-

sen allerdings nach Süden, also abgewandt vom Vorranggebiet liegen. Eine Beeinträchtigung ist nicht aus-

zuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Schlaitdorf 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung ES-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich randlich mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie mit einem Suchraum des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering 

lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-

tion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  
Bempflingen, Großbettlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit 
Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung ES-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Recyclinghof; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zum größten Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW)) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestim-

mungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet kleinflächig sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Die östliche Teilfläche des Vorranggebietes liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Göppingen

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Plüderhausen, Adelberg, Schorndorf 

Planungsgebiet 187 ha 

Bezeichnung GP-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur (B29); Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart - Nürnberg 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind da-

mit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Boden- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wäschenbeuren, Birenbach, Börtlingen 

Planungsgebiet 38 ha 

Bezeichnung GP-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Kornweihe, des Rotmilans, des Schwarzmilans und des Wespen- 

und Mäusebussards) vor (schriftl. Mitteilung VLab1). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal (Hohenstauffen). Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

1 Verein für Landschaftspflege, Artenschutz & Biodiversität (VLAB), Schreiben vom 25.5.2023
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Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf, Adelberg, Wangen, Uhingen 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung GP-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Streuobstgebiete) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe, ehem. Bundeswehrdepot, 4 WKA geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Emissions- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Lauterstein, Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 1208 ha 

Bezeichnung GP-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Segelflugplatz; zahlreiche Windkraftanlagen; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 466 - Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Im Vorranggebiet stehen bereits mehrere Windräder. Es ist damit landschaftlich deutlich vorbelastet. 

In Teilen des Vorranggebietes liegen Flächen der Vorbehaltsflur I, eine Beeinträchtigung der landwirtschaft-

lichen Produktion fällt je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweis des LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überdeckt mehrere flächenhafte Naturdenkmale (Hülben). Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Liegt im 700m-Puffer um ein FFH-Gebiet.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG überdeckt im Süden eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 
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Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

auf Grund der deutlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Ebersbach an der Fils, Uhingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung GP-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt größten Teils in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Bad Boll, Göppingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/ Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: L 1214 - Umfahrung Bezgenriet; L 1214 - Umfahrung 
Jebenhausen; L 1217 - Umfahrung Heiningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und einem Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorrangge-

biet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder Fle-

dermausarten (Schwerpunktbereich windkraftsensibler Arten Kat. B, LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichti-

gen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. Es liegt zudem in einer Fläche des lan-

desweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beein-

trächtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein geschütztes Kulturdenkmal (Weitreichendes Versteinerungsgebiet des 

Jura). Eine Beeinträchtigung ist auf Grund der Größe des Versteinerungsgebietes eher auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch, Lauterstein, Donzdorf 

Planungsgebiet 348 ha 

Bezeichnung GP-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Es umschließt eine FFH-Mähwiese. Eine FFH-Vorprüfung wird 

derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Es überschneidet sich auch mit Flächen des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 

Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebun-

denen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind anzunehmen. 
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Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Direkt angrenzend an das Vorranggebiet verläuft ein Korridor des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig ge-

geben.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung GP-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 4 Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z.  Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

in Anbetracht der Vorbelastung nicht erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind aus Grund der vor-

handenen Vorbelastung nicht anzunehmen.   
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 23 ha 

Bezeichnung GP-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen in der Nachbarregion 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige, Böhmenkirch 

Planungsgebiet 153 ha 

Bezeichnung GP-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

190 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segel- bzw. Sonderflugplatz; 9 WKA Bestand, 2 geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu. Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt teilweise in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Of-

fenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten 

sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 57 ha 

Bezeichnung GP-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen)). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Erhebli-

che Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 116 ha 

Bezeichnung GP-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig auch in Zone II. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 144 ha 

Bezeichnung GP-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur B10 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Geislingen/M - Geislingen/O 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine relativ kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion 

(Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus-

fällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig in Zone II. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter 

Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und 
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überwiegend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind durch die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Donzdorf 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung GP-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Gingen/O – Geislingen/M 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen innerhalb des Vorranggebietes. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und in unmittelbarer Nähe der Landmarke „Hohen-

stein“. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Wiesensteig; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-
trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES/GP auf besonderes Prüferfordernis weg. 
verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige 

Planungsgebiet 15 ha 

Bezeichnung GP-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen; Segelflugplatz; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem südlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität 

sowie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Er-

hebliche Beeinträchtigungen sind auf Grund der landschaftlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wiesensteig 

Planungsgebiet 42 ha 

Bezeichnung GP-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Insbesondere die östlichste Teilfläche ist stark vorbelastet durch Lärmemissionen der BAB 8.  

Für die östlichste Teilfläche verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Die drei östlichen Teilflächen liegen in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasser-

fassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Durch die Lage der westlichen Teilfläche des 

Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktio-

nen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Drackenstein, Bad Ditzenbach, Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Ab-
stimmung mit Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der 
Beteiligung 

Planungsgebiet 169 ha 

Bezeichnung GP-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Wind-
dargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; zahlreiche Windkraftanlagen; Segelflugplatz; Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt (Albaufstieg)

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, sowie kleinflächig Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten 

zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 
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Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanla-

gen nicht anzunehmen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist in der nördlichen Hälfte gering lärm-

belastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 357 ha 

Bezeichnung GP-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Biogasanlage; Siedlung/Gewerbe; 3 WKA geplant 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt 

Gesamtbeurteilung

Vorbelastet durch Lärmemissionen (BAB 8) 
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 

Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung 

der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, und Immissionsschutz- sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Ludwigsburg

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Gerlingen;  

Planungsgebiet 253 ha 

Bezeichnung LB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart, 
Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren.  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird teilweise vom Krummbach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
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des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Er stellt einen besonderen Schwerpunkt der Naherholung insbe-

sondere für Stuttgart dar. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (abgegangene Burg im 
Krummbachtal, historisches Jagdgebiet). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von 
der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beach-
tung zu schenken.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Ditzingen, Leonberg 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung LB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Altstadttunnel Leonberg; Stadtbahnverlängerung 
U 13 Giebel - Hausen - Ditzingen-Süd 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Korntal-Münchingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biogasanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus;  
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ditzingen 

Planungsgebiet 67 ha 

Bezeichnung LB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine teilweise Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Eberdingen, Weissach 

Planungsgebiet 59 ha 

Bezeichnung LB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ingersheim 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 190 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Kläranlage; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Eberdingen, Hemmingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 132 ha 

Bezeichnung LB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Biogasanlage; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

dann nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/ sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Hemmingen, Eberdingen, Schwieberdingen, Markgröningen 

Planungsgebiet 145 ha 

Bezeichnung LB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B10; Biogasanlage; Steinbruch/Schotterwerk; Deponie; Siedlung/Ge-
werbe, Hochspannungsfreileitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstof-
fen; Vorranggebiet für Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung; B 10 - Verlegung Enzweihingen 

Gesamtbeurteilung

 Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen zahlreicher windkraftsensibler Vogelarten von Mitgliedern der Ornithologischen Arbeitsgemein-

schaft BW vor, darunter Kiebitz, Brachvogel, Bekassine, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe. Die Fläche besitzt 

demnach überregionale Bedeutung für den Rast- und Zugvogelzug2. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG sowie einzelne Naturdenkmale (Katha-

rinenlinden, Mostbirnbäume). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

2 Schriftl Mitteilung Dr. Rösler  
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Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Sichtschutzwald bzw. 

Immissionsschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Ein kleiner Teil des Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung LB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B10; Biogasanlage; Schotterwerk; Umspannwerk; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Neubau 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-

Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 
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Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Eberdingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung LB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr - Sicherung 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen (in Realisierung)

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Eberdingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung LB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
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unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung LB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Ackerland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Schotterwerk; Wasserkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwas-

sers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Markgröningen 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung LB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B 10; Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau; Tras-
sen für Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; B 10 - Verle-
gung Enzweihingen (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Markgröningen 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung LB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe, Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Stadtbahn im 
Raum Ludwigsburg; K 1705 - Umfahrung Markgröningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-
führt.  
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  
Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 
auszuschließen.  
Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-
gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. 
Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
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Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Schwieberdingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung LB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Nebenbahnva-
riante Strohgäubahn (Heimerdingen - Korntal) in Realisierung; A 81 - 
Ausbau (Pleidelsheim -) Ludwigsburg-Nord - Zuffenhausen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 
der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Oberriexingen 

Planungsgebiet 209 ha 

Bezeichnung LB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlagen zur Erzeugung von Biogas; Segelflug-
platz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von zwei Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Schloss Kaltenstein) in seinen bedeutsa-

men Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. 

Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof und 

Grabhügelgruppe). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl in-

nerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung LB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Deponie 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informati-

onen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel-(Uhu) und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Sachsenheim, Löchgau 

Planungsgebiet 120 ha 

Bezeichnung LB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biokraftanlage; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: L 1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsnah (L 
1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsfern   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald, Wasserschutzwald bzw. Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 
Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 
ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Erligheim, Bönnigheim 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung LB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Streuobstgebiete, Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. 

Das VRG überlagert sich mit Kernräumen und -flächen sowie in einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und mittel hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr 

Gemeinde  Großbottwar, Steinheim an der Murr, Aspach 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung LB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Anlage für die Erzeugung von Biogas; Umspannanlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für Schienenver-
kehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: L 115 – Ausbau Backnang – AS Mundelsheim; Reaktivie-
rung Bottwartalbahn Marbach – Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wiesenweihe) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Bönnigheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung LB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen 

Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Oberstenfeld 

Planungsgebiet 21 ha 

Bezeichnung LB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: Reaktivierung Bottwartalbahn Marbach - Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung LB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Sportschützen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung LB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Senzenbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträch-

tigungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Steckbriefe Rems-Murr-Kreis

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Spiegelberg; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 66 ha 

Bezeichnung RM-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur, Siedlung 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und kleinflächig in Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-
ßen 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-03 

103 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, kleinflächige Überschneidung mit Zone II. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds Offenlang und Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, 
Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen 
Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzheim an der Murr, Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Großerlach; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 46 ha 

Bezeichnung RM-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg;  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und im Erholungswald. Von einer Beeinträchti-

gung der Erholungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Ludwigsburg 

Gemeinde  Aspach, Spiegelberg, Backnang, Oppenweiler, Oberstenfeld 

Planungsgebiet 372 ha 

Bezeichnung RM-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert kleinflächig Wasserschutzgebiete, Zone III und II. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung RM-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Maßnahme 43 Neigetech-
nik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Murrhardt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung RM-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung RM-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr, Backnang, Oppenweiler, Auenwald 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung RM-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Mülldeponie; Vorranggebiet für Deponie und Ab-
fallbehandlungsanlage  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: B 14 Umfahrung Oppenweiler; Nachrüstung von 
Doppelspurinseln auf der Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hes-
sental; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit Wasserschutzgebieten, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Hofanlage 18. Jh., heute Wanderheim). Eine Beeinträchti-

gung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Be-

langen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 28 ha 

Bezeichnung RM-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-14 

114 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 31 ha 

Bezeichnung RM-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt, Kaisersbach 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen PV; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Althütte, Murrhardt 

Planungsgebiet 45 ha 

Bezeichnung RM-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Stausee; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-17 

117 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Welzheim, Alfdorf 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung RM-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 1 WKA; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Nördliche Teilfläche dient vornehmlich der Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen dort 

deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebsbedingt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die nur teilweise Lage des kleinen Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet 

und teilweise mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes Landschaft und Erholung sind auf Grund der bestehenden Windkraftanlage und der Kleinflächigkeit 

des Vorranggebietes nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Leutenbach, Winnenden, Backnang 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung RM-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neubau   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Klimaschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Remshalden, Berglen, Waiblingen, Winnenden 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung RM-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf 

Planungsgebiet 61 ha 

Bezeichnung RM-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Boden-

schutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird teilweise von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzl. Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Berglen, Remshalden 

Planungsgebiet 9 ha 

Bezeichnung RM-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; / für den 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-
lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Plüderhausen, Welzheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 62 ha 

Bezeichnung RM-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; 3 WKA geplant (nördl. Teilfläche) 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe; Trassen für Straßenverkehr: 
Neubau; Trassen für Schienenverkehr: Sicherung  
Regionalverkehrsplan: L 1150 Umfahrung Welzheim-Breitenfürst; Neigetechnik-
Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Bodenschutzwald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet; die nördliche Teilflä-

che enthält bereits drei geplante WKA. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des 

Landschaftsbildes ist durch das Vorranggebiet deshalb v.a. für die südliche Teilfläche zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
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und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Weinstadt, Remshalden 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-33

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Esslingen 

Gemeinde  Winterbach, Schorndorf, Lichtenwald, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung RM-34

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau  
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-
qualität und ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Landschaft und Erholung sind anzunehmen. 
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Steckbriefe Stadt Stuttgart

Planung 

Landkreis Stuttgart, Ludwigsburg 

Gemeinde  Stuttgart, Korntal-Münchingen 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung S-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8; Umspannwerk; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Schwerpunkte für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Schie-
nenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Verlängerung der Strohgäubahn bis Stuttgart-
Feuerbach; Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – Ditzingen 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch das bestehende Windrad 
nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung S-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalverkehrsplan: Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – 
Ditzingen-Süd; U 16 Fellbach ü. Bad Cannstatt - Feuerbach - Giebel 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- (Wanderfalke) und Fledermausarten sowie weiterer geschützter Arten 

(Osmoderma eremita) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Best-

immungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Rot- und Schwarzwildpark) und liegt in weniger als 500m 

Entfernung zur Solitudeallee und in der Nähe von Schloss Solitude. Eine Beeinträchtigung ist nicht auszu-

schließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmal-

schutzes besondere Beachtung zu schenken. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-

qualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prog-

nostizieren. 
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung S-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; Autobahnkreuz Stuttgart 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: A 8 Ausbau AD Leonberg – AK Stuttgart; A 81 
AK Stuttgart – AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau; Straßenbahn-
verlängerung Vaihingen-West; A 8 Ausbau AK Stuttgart – AS Stuttgart-
Degerloch    

Gesamtbeurteilung

Der Bereich des Vorranggebietes ist durch die angrenzenden Autobahnen deutlich durch Lärm- und Schad-

stoffemissionen vorbelastet.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie teilweise in einem Bereich hoher Land-

schaftsbildqualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist 

trotz der erheblichen Vorbelastung nicht auszuschließen. 



Anhang I zum Umweltbericht 

Verfahren der Strategischen Umweltprüfung zur Teilfortschrei-

bung des Regionalplans Region Stuttgart 2009  

zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Windkraftanlagen 

Anhang Einzelsteckbriefe 

Die Einzelsteckbriefe stellen für alle geplanten Vorranggebiete zunächst dar, welche Vorbelas-

tungen von Natur und Umwelt der betreffende Raum und sein weiterer Umgriff aufweisen, 

welche mit Eingriffen verbundenen Planungen der Regionalplan dort zusätzlich enthält, und 

welche verkehrlichen Maßnahmen der Regionalverkehrsplan als Fachgutachten im Raum 

vorsieht (keine unmittelbare Umsetzung ohne weitere formale Planungen).  

Die Gesamtbeurteilung führt stichpunktartig Schutzgüter auf, bei denen überwiegend erhebli-

che Beeinträchtigungen zu erwarten sind, oder bei denen gesetzliche Vorgaben erhebliche 

Beeinträchtigungen verhindern (z.B. bei Wasserschutzgebieten). 

Die Kartenausschnitte zeigen die geplanten Vorranggebiete und ihre Benennung vor dem Hin-

tergrund der topographischen Karte. 

Die Schutzgutbelange können den beigefügten Übersichtskarten in drei Fachebenen, jeweils 

aufgeteilt in 4 Blätter, entnommen werden. 
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Steckbriefe Landkreis Böblingen

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha

Bezeichnung BB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam) 

Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnanschluss; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Siedlung 
/Gewerbe 

Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsein-
richtungen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, ABS Stuttgart - 
Singen – Zürich 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt direkt angrenzend an die Autobahnauffahrt Rottenburg der BAB81. Die Funktionen des Na-

turhaushalts sind hier durch die zahlreichen Vorbelastungen wie Versiegelung, Lärm und Schadstoffemissi-

onen durch MIV und die technische Überprägung durch Autobahn, Anschlussstelle und Gewerbegebiet be-

reits stark eingeschränkt. Weitere Verschlechterungen des Naturhaushalts durch WKA sind deshalb nicht zu 

erwarten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt, Renningen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 310 ha 

Bezeichnung BB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; Steinbruch 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Schwer-
punkt des Wohnungsbaus 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 63 ha 

Bezeichnung BB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Freileitung; Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte des Wohnungsbaus, Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn;  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungs- und Wasserschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Bondorf, Gäufelden 

Planungsgebiet 126 ha 

Bezeichnung BB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Gepl. VRG Wind BB-05 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-05 

5 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Mötzingen 

Planungsgebiet 39 ha 

Bezeichnung BB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet - Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Gepl. VRG Wind BB-04 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Mötzingen, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung BB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch, Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zu Sicherung von Rohstoffen; Trassen 
für Schienenverkehr - Neubau; Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungseinrichtungen; Gepl. VRG Wind BB-05 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der südlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-07 

7 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Herrenberg, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 208 ha 

Bezeichnung BB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B 28; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Hochspannungsfreileitungen, 
Umspannwerk; zwei Steinbrüche; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der nördlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet bis lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen.
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Herrenberg, Nufringen 

Planungsgebiet 16 ha 

Bezeichnung BB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neu-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III südlich und nördlich des Wehinger-

grabens, Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Arten). 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Gärtringen, Deckenpfronn 

Planungsgebiet 138 ha 

Bezeichnung BB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt kleinflächig eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion /Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im nördlichen Teil, restliche Fläche 

Zone II festgesetzt. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
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erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Deckenpfronn, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 49 ha 

Bezeichnung BB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, kleinflächig Ackergebiet und Weinberg/ Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch das Vor-

ranggebiet anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 18 ha 

Bezeichnung BB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland (kleinflächig) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen 
für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind grenzt an ein Vogelschutzgebiet und liegt in einer Entfernung von weniger als 700m eines 

FFH-Gebietes. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Kloster Bebenhausen) in seinen historisch 

bedeutsamen Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen 

werden. Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Waldenbuch, Weil im Schönbuch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 70 ha 

Bezeichnung BB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung 

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es liegt zudem teilweise im Naturpark Schönbuch. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das VRG grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Boden- und Immissionsschutz-sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen Kat. B), zudem zu Uhu, 

Wanderfalke sowie Osmoderma eremita (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen 

Planungsgebiet 47 ha 

Bezeichnung BB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motocrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Trassen für 

Straßenverkehr – Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Auf die Naturdenkmale „Eiche am Rain“ und „Linden- und Pappelallee Altdorf-Mauren“ ist bei der Standort-

planung Rücksicht zu nehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 
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Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Liegt in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger Sichtbeziehungen sind 

nicht ausgeschlossen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Ehningen, Böblingen, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung BB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motorcrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen und Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Straßenverkehr – Aus-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau und Neubau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau der Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - 
AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) (in Realisierung);  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Glemsbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teuil in einem Landschaftsschutzgebiet (Oberes Würmtal). Eine 

Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es umschließt das Naturdenkmal „Schonwald Maurener Wald“ und liegt größtenteils im Erholungswald so-

wie teilweise im Klimaschutz- und Bodenschutzwald. Dadurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-

funktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird der-

zeit durchgeführt.  
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Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Es liegt zudem in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen historischer Sichtbeziehun-

gen sind nicht ausgeschlossen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Aidlingen 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung BB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen, Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z. Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungs-
baus; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung BB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnkreuz; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Tras-
sen für Schienenverkehr – Ausbau/ Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn/ Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - AS Böblin-
gen-Hulb (inkl. zu Richtungsanschluss) (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird randlich von einem kleinen Bach durchlaufen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Gewässer sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
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des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-17 

21 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen, Grafenau 

Planungsgebiet 30 ha 

Bezeichnung BB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Trassen für Schienenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-18 

22 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Grafenau, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung BB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Erddeponie; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einer sehr strukturreichen Landschaft und enthält geschützte Biotope nach § 33 

BNatSchG und Waldbiotope. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und – räumen sowie Suchräumen des landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Grafenau, Sindelfingen, Weil der Stadt, Magstadt 

Planungsgebiet 142 ha 

Bezeichnung BB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Anlage für die Erzeugung 
von Biogas; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung/zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f.Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und umgibt eine kleine 

Teilfläche vollständig. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das VRG liegt in einer Fläche 

des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der 

feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beein-

trächtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 53 ha 

Bezeichnung BB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Müllverbrennungsanlage; militärischer Übungsplatz;; Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr -
Ausbau; Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: S-Bahn-Tangentiale Böblingen – Nürtingen; A 8 - Ausbau 
AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesse-
rung Fernverkehr Gäubahn; Pfaffensteigtunnel  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 54 ha 

Bezeichnung BB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8, BAB 81; Müllverbrennungsanlage; Kampfmittelbeseitigungs-
dienst; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Schie-
nenverkehr -Ausbau; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Vorrangge-
biet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; A 81 - AK Stutt-
gart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau); Verbesserung Fernver-
kehr Gäubahn, Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West; B 14 - An-
schluss der Büsnauer Straße in Stuttgart; Pfaffensteigtunnel; A 8 - Aus-
bau AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; A 81 - Ausbau AS Sindelfin-
gen-Ost - AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) 
(in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8 und A81.  
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 185 ha 

Bezeichnung BB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; BAB 8 Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn, A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; A 81 -
AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A81/A8.  
Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Sicht-, Klima- und Emissionsschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Stuttgart 

Gemeinde  Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen 

Planungsgebiet 226 ha 

Bezeichnung BB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen PV-Anlage 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; 
Maßnahme 288 A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II, und im Heil-

quellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein flächiges Kulturdenkmal (Esslinger Spitalwald mit Katzenbacher Hof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg, Magstadt, Sindelfingen 

Planungsgebiet 474 ha 

Bezeichnung BB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Grünanlagen, Freizeitgelände 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen (R-Pla, RVP 
etc.) 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen;  
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK 
Stuttgart 

Gesamtbeurteilung

Bereich überwiegend stark lärmbelastet durch A 8.  
Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich 
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaften. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (abgegangene Siedlung). Eine Beeinträchtigung ist nicht 

auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des 

Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Magstadt 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung BB-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Kläranlage; Steinbruch, Siedlung / Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Vorranggebiet zur Si-
cherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu 

Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich randlich mit einem Kernflächen und einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG ragt in eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Ein Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. 

Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-26 

31 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Weil der Stadt 

Planungsgebiet 93 ha 

Bezeichnung BB-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B295: Lärmbelastung; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Vorranggebiet Siche-
rung von Rohstoffen u. zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe; Vor-
ranggebiet;  
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet enthält kleinflächige geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum und kleinflächig mit Kernräumen und -flächen des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht 
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auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist 

gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Überschneidung des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung BB-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (kleinflächig 

Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt größtenteils in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich Kat. B windkraftsensib-

ler Arten gem. LUBW, Wanderfalke). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

 Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist 
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größtenteils gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung BB-28

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8, B295, Hochspannungsfreileitungen; Deponie; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Waldbiotope nach LWaldG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaf-

ten. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Renningen, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbar-
region zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 111 ha 

Bezeichnung BB-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Segelflugplatz; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Schwerpunkt für Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Milan, Wanderfalke, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert zwei Korridorabschnitte des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Rutesheim, Weissach 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung BB-30

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet umschließt das flächenhafte Naturdenkmal Feuchtbiotop Mahdenhau. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzu-

nehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Ludwigsburg 

Gemeinde  Leonberg, Ditzingen, Weissach 

Planungsgebiet 241 ha 

Bezeichnung BB-31

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Vorranggebiet zum 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (klein-

flächig Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet vollständig befindet, 

ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weissach, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung BB-32

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8, Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung und Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im südlichen Teil stark lärmbelastet durch A 8. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan, Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (priori-

täre Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldge-

bundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der nördliche Teil des Vorranggebietes ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen aus-

gestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 
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Steckbriefe Landkreis Esslingen

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Plochingen, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung ES-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Stuttgart (B 14) - Stuttgart/Hafen - Esslingen - 
Plochinger Dreieck  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Be-

reich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich ein Teilfläche des Vorranggebietes befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Filderstadt 

Planungsgebiet 26 ha 

Bezeichnung ES-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Wirtschaftsgrünland) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau; Schwerpunkt f. Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet für die Sicherung von 
Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: B 27 - Ausbau Aich - Leinfelden-Echterdingen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet enthält kleinflächig geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet grenzt an seiner Südseite an den Uhlbergturm, dessen Freihaltebereich und Sichtach-

sen allerdings nach Süden, also abgewandt vom Vorranggebiet liegen. Eine Beeinträchtigung ist nicht aus-

zuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Schlaitdorf 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung ES-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich randlich mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie mit einem Suchraum des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering 

lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-

tion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  
Bempflingen, Großbettlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit 
Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung ES-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Recyclinghof; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zum größten Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW)) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestim-

mungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet kleinflächig sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Die östliche Teilfläche des Vorranggebietes liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Göppingen

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Plüderhausen, Adelberg, Schorndorf 

Planungsgebiet 187 ha 

Bezeichnung GP-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur (B29); Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart - Nürnberg 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind da-

mit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Boden- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wäschenbeuren, Birenbach, Börtlingen 

Planungsgebiet 38 ha 

Bezeichnung GP-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Kornweihe, des Rotmilans, des Schwarzmilans und des Wespen- 

und Mäusebussards) vor (schriftl. Mitteilung VLab1). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal (Hohenstauffen). Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

1 Verein für Landschaftspflege, Artenschutz & Biodiversität (VLAB), Schreiben vom 25.5.2023



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-03 

47 

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf, Adelberg, Wangen, Uhingen 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung GP-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Streuobstgebiete) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe, ehem. Bundeswehrdepot, 4 WKA geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Emissions- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Lauterstein, Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 1208 ha 

Bezeichnung GP-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Segelflugplatz; zahlreiche Windkraftanlagen; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 466 - Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Im Vorranggebiet stehen bereits mehrere Windräder. Es ist damit landschaftlich deutlich vorbelastet. 

In Teilen des Vorranggebietes liegen Flächen der Vorbehaltsflur I, eine Beeinträchtigung der landwirtschaft-

lichen Produktion fällt je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweis des LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überdeckt mehrere flächenhafte Naturdenkmale (Hülben). Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Liegt im 700m-Puffer um ein FFH-Gebiet.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG überdeckt im Süden eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 
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Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

auf Grund der deutlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Ebersbach an der Fils, Uhingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung GP-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt größten Teils in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Bad Boll, Göppingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/ Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: L 1214 - Umfahrung Bezgenriet; L 1214 - Umfahrung 
Jebenhausen; L 1217 - Umfahrung Heiningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und einem Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorrangge-

biet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder Fle-

dermausarten (Schwerpunktbereich windkraftsensibler Arten Kat. B, LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichti-

gen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. Es liegt zudem in einer Fläche des lan-

desweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beein-

trächtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein geschütztes Kulturdenkmal (Weitreichendes Versteinerungsgebiet des 

Jura). Eine Beeinträchtigung ist auf Grund der Größe des Versteinerungsgebietes eher auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch, Lauterstein, Donzdorf 

Planungsgebiet 348 ha 

Bezeichnung GP-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Es umschließt eine FFH-Mähwiese. Eine FFH-Vorprüfung wird 

derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Es überschneidet sich auch mit Flächen des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 

Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebun-

denen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind anzunehmen. 
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Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Direkt angrenzend an das Vorranggebiet verläuft ein Korridor des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig ge-

geben.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung GP-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 4 Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z.  Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

in Anbetracht der Vorbelastung nicht erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind aus Grund der vor-

handenen Vorbelastung nicht anzunehmen.   
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 23 ha 

Bezeichnung GP-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen in der Nachbarregion 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige, Böhmenkirch 

Planungsgebiet 153 ha 

Bezeichnung GP-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

190 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segel- bzw. Sonderflugplatz; 9 WKA Bestand, 2 geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu. Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt teilweise in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Of-

fenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten 

sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 57 ha 

Bezeichnung GP-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen)). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Erhebli-

che Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 116 ha 

Bezeichnung GP-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig auch in Zone II. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 144 ha 

Bezeichnung GP-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur B10 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Geislingen/M - Geislingen/O 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine relativ kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion 

(Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus-

fällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig in Zone II. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter 

Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und 
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überwiegend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind durch die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Donzdorf 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung GP-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Gingen/O – Geislingen/M 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen innerhalb des Vorranggebietes. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und in unmittelbarer Nähe der Landmarke „Hohen-

stein“. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Wiesensteig; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-
trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES/GP auf besonderes Prüferfordernis weg. 
verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige 

Planungsgebiet 15 ha 

Bezeichnung GP-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen; Segelflugplatz; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem südlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität 

sowie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Er-

hebliche Beeinträchtigungen sind auf Grund der landschaftlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wiesensteig 

Planungsgebiet 42 ha 

Bezeichnung GP-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Insbesondere die östlichste Teilfläche ist stark vorbelastet durch Lärmemissionen der BAB 8.  

Für die östlichste Teilfläche verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Die drei östlichen Teilflächen liegen in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasser-

fassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Durch die Lage der westlichen Teilfläche des 

Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktio-

nen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Drackenstein, Bad Ditzenbach, Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Ab-
stimmung mit Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der 
Beteiligung 

Planungsgebiet 169 ha 

Bezeichnung GP-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Wind-
dargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; zahlreiche Windkraftanlagen; Segelflugplatz; Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt (Albaufstieg)

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, sowie kleinflächig Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten 

zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 
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Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanla-

gen nicht anzunehmen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist in der nördlichen Hälfte gering lärm-

belastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 357 ha 

Bezeichnung GP-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Biogasanlage; Siedlung/Gewerbe; 3 WKA geplant 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt 

Gesamtbeurteilung

Vorbelastet durch Lärmemissionen (BAB 8) 
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 

Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung 

der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, und Immissionsschutz- sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Ludwigsburg

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Gerlingen;  

Planungsgebiet 253 ha 

Bezeichnung LB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart, 
Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren.  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird teilweise vom Krummbach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
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des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Er stellt einen besonderen Schwerpunkt der Naherholung insbe-

sondere für Stuttgart dar. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (abgegangene Burg im 
Krummbachtal, historisches Jagdgebiet). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von 
der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beach-
tung zu schenken.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Ditzingen, Leonberg 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung LB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Altstadttunnel Leonberg; Stadtbahnverlängerung 
U 13 Giebel - Hausen - Ditzingen-Süd 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Korntal-Münchingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biogasanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus;  
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ditzingen 

Planungsgebiet 67 ha 

Bezeichnung LB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine teilweise Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Eberdingen, Weissach 

Planungsgebiet 59 ha 

Bezeichnung LB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ingersheim 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 190 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Kläranlage; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Eberdingen, Hemmingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 132 ha 

Bezeichnung LB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Biogasanlage; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

dann nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/ sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Hemmingen, Eberdingen, Schwieberdingen, Markgröningen 

Planungsgebiet 145 ha 

Bezeichnung LB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B10; Biogasanlage; Steinbruch/Schotterwerk; Deponie; Siedlung/Ge-
werbe, Hochspannungsfreileitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstof-
fen; Vorranggebiet für Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung; B 10 - Verlegung Enzweihingen 

Gesamtbeurteilung

 Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen zahlreicher windkraftsensibler Vogelarten von Mitgliedern der Ornithologischen Arbeitsgemein-

schaft BW vor, darunter Kiebitz, Brachvogel, Bekassine, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe. Die Fläche besitzt 

demnach überregionale Bedeutung für den Rast- und Zugvogelzug2. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG sowie einzelne Naturdenkmale (Katha-

rinenlinden, Mostbirnbäume). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

2 Schriftl Mitteilung Dr. Rösler  
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Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Sichtschutzwald bzw. 

Immissionsschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Ein kleiner Teil des Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung LB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B10; Biogasanlage; Schotterwerk; Umspannwerk; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Neubau 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-

Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 
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Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Eberdingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung LB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr - Sicherung 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen (in Realisierung)

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Eberdingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung LB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
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unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung LB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Ackerland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Schotterwerk; Wasserkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwas-

sers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Markgröningen 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung LB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B 10; Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau; Tras-
sen für Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; B 10 - Verle-
gung Enzweihingen (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Markgröningen 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung LB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe, Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Stadtbahn im 
Raum Ludwigsburg; K 1705 - Umfahrung Markgröningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-
führt.  
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  
Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 
auszuschließen.  
Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-
gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. 
Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
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Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Schwieberdingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung LB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Nebenbahnva-
riante Strohgäubahn (Heimerdingen - Korntal) in Realisierung; A 81 - 
Ausbau (Pleidelsheim -) Ludwigsburg-Nord - Zuffenhausen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 
der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Oberriexingen 

Planungsgebiet 209 ha 

Bezeichnung LB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlagen zur Erzeugung von Biogas; Segelflug-
platz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von zwei Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Schloss Kaltenstein) in seinen bedeutsa-

men Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. 

Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof und 

Grabhügelgruppe). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl in-

nerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung LB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Deponie 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informati-

onen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel-(Uhu) und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-18 

93 

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Sachsenheim, Löchgau 

Planungsgebiet 120 ha 

Bezeichnung LB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biokraftanlage; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: L 1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsnah (L 
1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsfern   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald, Wasserschutzwald bzw. Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 
Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 
ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Erligheim, Bönnigheim 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung LB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Streuobstgebiete, Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. 

Das VRG überlagert sich mit Kernräumen und -flächen sowie in einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und mittel hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr 

Gemeinde  Großbottwar, Steinheim an der Murr, Aspach 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung LB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Anlage für die Erzeugung von Biogas; Umspannanlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für Schienenver-
kehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: L 115 – Ausbau Backnang – AS Mundelsheim; Reaktivie-
rung Bottwartalbahn Marbach – Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wiesenweihe) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Bönnigheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung LB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen 

Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Oberstenfeld 

Planungsgebiet 21 ha 

Bezeichnung LB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: Reaktivierung Bottwartalbahn Marbach - Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung LB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Sportschützen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung LB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Senzenbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträch-

tigungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Steckbriefe Rems-Murr-Kreis

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Spiegelberg; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 66 ha 

Bezeichnung RM-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur, Siedlung 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und kleinflächig in Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-
ßen 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, kleinflächige Überschneidung mit Zone II. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds Offenlang und Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, 
Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen 
Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzheim an der Murr, Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Großerlach; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 46 ha 

Bezeichnung RM-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg;  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und im Erholungswald. Von einer Beeinträchti-

gung der Erholungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-07 

107 

Planung 

Landkreis Rems-Murr, Ludwigsburg 

Gemeinde  Aspach, Spiegelberg, Backnang, Oppenweiler, Oberstenfeld 

Planungsgebiet 372 ha 

Bezeichnung RM-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert kleinflächig Wasserschutzgebiete, Zone III und II. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung RM-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Maßnahme 43 Neigetech-
nik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Murrhardt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung RM-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung RM-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-12 

112 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr, Backnang, Oppenweiler, Auenwald 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung RM-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Mülldeponie; Vorranggebiet für Deponie und Ab-
fallbehandlungsanlage  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: B 14 Umfahrung Oppenweiler; Nachrüstung von 
Doppelspurinseln auf der Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hes-
sental; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit Wasserschutzgebieten, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Hofanlage 18. Jh., heute Wanderheim). Eine Beeinträchti-

gung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Be-

langen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 28 ha 

Bezeichnung RM-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 31 ha 

Bezeichnung RM-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt, Kaisersbach 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen PV; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Althütte, Murrhardt 

Planungsgebiet 45 ha 

Bezeichnung RM-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Stausee; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Welzheim, Alfdorf 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung RM-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 1 WKA; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Nördliche Teilfläche dient vornehmlich der Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen dort 

deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebsbedingt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die nur teilweise Lage des kleinen Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet 

und teilweise mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes Landschaft und Erholung sind auf Grund der bestehenden Windkraftanlage und der Kleinflächigkeit 

des Vorranggebietes nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Leutenbach, Winnenden, Backnang 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung RM-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neubau   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Klimaschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Remshalden, Berglen, Waiblingen, Winnenden 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung RM-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf 

Planungsgebiet 61 ha 

Bezeichnung RM-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Boden-

schutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird teilweise von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzl. Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Berglen, Remshalden 

Planungsgebiet 9 ha 

Bezeichnung RM-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; / für den 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-
lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Plüderhausen, Welzheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 62 ha 

Bezeichnung RM-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; 3 WKA geplant (nördl. Teilfläche) 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe; Trassen für Straßenverkehr: 
Neubau; Trassen für Schienenverkehr: Sicherung  
Regionalverkehrsplan: L 1150 Umfahrung Welzheim-Breitenfürst; Neigetechnik-
Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Bodenschutzwald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet; die nördliche Teilflä-

che enthält bereits drei geplante WKA. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des 

Landschaftsbildes ist durch das Vorranggebiet deshalb v.a. für die südliche Teilfläche zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
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und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-33 

124 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Weinstadt, Remshalden 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-33

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Esslingen 

Gemeinde  Winterbach, Schorndorf, Lichtenwald, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung RM-34

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau  
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-
qualität und ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Landschaft und Erholung sind anzunehmen. 
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Steckbriefe Stadt Stuttgart

Planung 

Landkreis Stuttgart, Ludwigsburg 

Gemeinde  Stuttgart, Korntal-Münchingen 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung S-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8; Umspannwerk; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Schwerpunkte für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Schie-
nenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Verlängerung der Strohgäubahn bis Stuttgart-
Feuerbach; Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – Ditzingen 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch das bestehende Windrad 
nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung S-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalverkehrsplan: Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – 
Ditzingen-Süd; U 16 Fellbach ü. Bad Cannstatt - Feuerbach - Giebel 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- (Wanderfalke) und Fledermausarten sowie weiterer geschützter Arten 

(Osmoderma eremita) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Best-

immungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Rot- und Schwarzwildpark) und liegt in weniger als 500m 

Entfernung zur Solitudeallee und in der Nähe von Schloss Solitude. Eine Beeinträchtigung ist nicht auszu-

schließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmal-

schutzes besondere Beachtung zu schenken. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-

qualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prog-

nostizieren. 
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung S-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; Autobahnkreuz Stuttgart 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: A 8 Ausbau AD Leonberg – AK Stuttgart; A 81 
AK Stuttgart – AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau; Straßenbahn-
verlängerung Vaihingen-West; A 8 Ausbau AK Stuttgart – AS Stuttgart-
Degerloch    

Gesamtbeurteilung

Der Bereich des Vorranggebietes ist durch die angrenzenden Autobahnen deutlich durch Lärm- und Schad-

stoffemissionen vorbelastet.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie teilweise in einem Bereich hoher Land-

schaftsbildqualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist 

trotz der erheblichen Vorbelastung nicht auszuschließen. 



Anhang I zum Umweltbericht 

Verfahren der Strategischen Umweltprüfung zur Teilfortschrei-

bung des Regionalplans Region Stuttgart 2009  

zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Windkraftanlagen 

Anhang Einzelsteckbriefe 

Die Einzelsteckbriefe stellen für alle geplanten Vorranggebiete zunächst dar, welche Vorbelas-

tungen von Natur und Umwelt der betreffende Raum und sein weiterer Umgriff aufweisen, 

welche mit Eingriffen verbundenen Planungen der Regionalplan dort zusätzlich enthält, und 

welche verkehrlichen Maßnahmen der Regionalverkehrsplan als Fachgutachten im Raum 

vorsieht (keine unmittelbare Umsetzung ohne weitere formale Planungen).  

Die Gesamtbeurteilung führt stichpunktartig Schutzgüter auf, bei denen überwiegend erhebli-

che Beeinträchtigungen zu erwarten sind, oder bei denen gesetzliche Vorgaben erhebliche 

Beeinträchtigungen verhindern (z.B. bei Wasserschutzgebieten). 

Die Kartenausschnitte zeigen die geplanten Vorranggebiete und ihre Benennung vor dem Hin-

tergrund der topographischen Karte. 

Die Schutzgutbelange können den beigefügten Übersichtskarten in drei Fachebenen, jeweils 

aufgeteilt in 4 Blätter, entnommen werden. 
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Steckbriefe Landkreis Böblingen

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha

Bezeichnung BB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam) 

Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnanschluss; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Siedlung 
/Gewerbe 

Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsein-
richtungen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, ABS Stuttgart - 
Singen – Zürich 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt direkt angrenzend an die Autobahnauffahrt Rottenburg der BAB81. Die Funktionen des Na-

turhaushalts sind hier durch die zahlreichen Vorbelastungen wie Versiegelung, Lärm und Schadstoffemissi-

onen durch MIV und die technische Überprägung durch Autobahn, Anschlussstelle und Gewerbegebiet be-

reits stark eingeschränkt. Weitere Verschlechterungen des Naturhaushalts durch WKA sind deshalb nicht zu 

erwarten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt, Renningen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 310 ha 

Bezeichnung BB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; Steinbruch 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Schwer-
punkt des Wohnungsbaus 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 63 ha 

Bezeichnung BB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Freileitung; Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte des Wohnungsbaus, Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn;  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungs- und Wasserschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-04 

4 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Bondorf, Gäufelden 

Planungsgebiet 126 ha 

Bezeichnung BB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Gepl. VRG Wind BB-05 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Mötzingen 

Planungsgebiet 39 ha 

Bezeichnung BB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet - Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Gepl. VRG Wind BB-04 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Mötzingen, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung BB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch, Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zu Sicherung von Rohstoffen; Trassen 
für Schienenverkehr - Neubau; Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungseinrichtungen; Gepl. VRG Wind BB-05 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der südlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Herrenberg, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 208 ha 

Bezeichnung BB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B 28; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Hochspannungsfreileitungen, 
Umspannwerk; zwei Steinbrüche; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der nördlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet bis lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen.
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Herrenberg, Nufringen 

Planungsgebiet 16 ha 

Bezeichnung BB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neu-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III südlich und nördlich des Wehinger-

grabens, Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Arten). 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Gärtringen, Deckenpfronn 

Planungsgebiet 138 ha 

Bezeichnung BB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt kleinflächig eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion /Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im nördlichen Teil, restliche Fläche 

Zone II festgesetzt. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
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erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Deckenpfronn, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 49 ha 

Bezeichnung BB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, kleinflächig Ackergebiet und Weinberg/ Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch das Vor-

ranggebiet anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 18 ha 

Bezeichnung BB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland (kleinflächig) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen 
für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind grenzt an ein Vogelschutzgebiet und liegt in einer Entfernung von weniger als 700m eines 

FFH-Gebietes. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Kloster Bebenhausen) in seinen historisch 

bedeutsamen Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen 

werden. Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Waldenbuch, Weil im Schönbuch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 70 ha 

Bezeichnung BB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung 

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es liegt zudem teilweise im Naturpark Schönbuch. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das VRG grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Boden- und Immissionsschutz-sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen Kat. B), zudem zu Uhu, 

Wanderfalke sowie Osmoderma eremita (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen 

Planungsgebiet 47 ha 

Bezeichnung BB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motocrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Trassen für 

Straßenverkehr – Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Auf die Naturdenkmale „Eiche am Rain“ und „Linden- und Pappelallee Altdorf-Mauren“ ist bei der Standort-

planung Rücksicht zu nehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 
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Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Liegt in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger Sichtbeziehungen sind 

nicht ausgeschlossen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Ehningen, Böblingen, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung BB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motorcrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen und Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Straßenverkehr – Aus-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau und Neubau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau der Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - 
AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) (in Realisierung);  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Glemsbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teuil in einem Landschaftsschutzgebiet (Oberes Würmtal). Eine 

Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es umschließt das Naturdenkmal „Schonwald Maurener Wald“ und liegt größtenteils im Erholungswald so-

wie teilweise im Klimaschutz- und Bodenschutzwald. Dadurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-

funktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird der-

zeit durchgeführt.  
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Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Es liegt zudem in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen historischer Sichtbeziehun-

gen sind nicht ausgeschlossen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Aidlingen 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung BB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen, Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z. Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungs-
baus; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung BB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnkreuz; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Tras-
sen für Schienenverkehr – Ausbau/ Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn/ Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - AS Böblin-
gen-Hulb (inkl. zu Richtungsanschluss) (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird randlich von einem kleinen Bach durchlaufen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Gewässer sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
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des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen, Grafenau 

Planungsgebiet 30 ha 

Bezeichnung BB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Trassen für Schienenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-18 

22 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Grafenau, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung BB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Erddeponie; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einer sehr strukturreichen Landschaft und enthält geschützte Biotope nach § 33 

BNatSchG und Waldbiotope. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und – räumen sowie Suchräumen des landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Grafenau, Sindelfingen, Weil der Stadt, Magstadt 

Planungsgebiet 142 ha 

Bezeichnung BB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Anlage für die Erzeugung 
von Biogas; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung/zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f.Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und umgibt eine kleine 

Teilfläche vollständig. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das VRG liegt in einer Fläche 

des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der 

feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beein-

trächtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 53 ha 

Bezeichnung BB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Müllverbrennungsanlage; militärischer Übungsplatz;; Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr -
Ausbau; Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: S-Bahn-Tangentiale Böblingen – Nürtingen; A 8 - Ausbau 
AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesse-
rung Fernverkehr Gäubahn; Pfaffensteigtunnel  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 54 ha 

Bezeichnung BB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8, BAB 81; Müllverbrennungsanlage; Kampfmittelbeseitigungs-
dienst; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Schie-
nenverkehr -Ausbau; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Vorrangge-
biet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; A 81 - AK Stutt-
gart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau); Verbesserung Fernver-
kehr Gäubahn, Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West; B 14 - An-
schluss der Büsnauer Straße in Stuttgart; Pfaffensteigtunnel; A 8 - Aus-
bau AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; A 81 - Ausbau AS Sindelfin-
gen-Ost - AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) 
(in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8 und A81.  
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-22 

26 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 185 ha 

Bezeichnung BB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; BAB 8 Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn, A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; A 81 -
AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A81/A8.  
Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Sicht-, Klima- und Emissionsschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Stuttgart 

Gemeinde  Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen 

Planungsgebiet 226 ha 

Bezeichnung BB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen PV-Anlage 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; 
Maßnahme 288 A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II, und im Heil-

quellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein flächiges Kulturdenkmal (Esslinger Spitalwald mit Katzenbacher Hof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg, Magstadt, Sindelfingen 

Planungsgebiet 474 ha 

Bezeichnung BB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Grünanlagen, Freizeitgelände 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen (R-Pla, RVP 
etc.) 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen;  
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK 
Stuttgart 

Gesamtbeurteilung

Bereich überwiegend stark lärmbelastet durch A 8.  
Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich 
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaften. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (abgegangene Siedlung). Eine Beeinträchtigung ist nicht 

auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des 

Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Magstadt 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung BB-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Kläranlage; Steinbruch, Siedlung / Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Vorranggebiet zur Si-
cherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu 

Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich randlich mit einem Kernflächen und einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG ragt in eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Ein Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. 

Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Weil der Stadt 

Planungsgebiet 93 ha 

Bezeichnung BB-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B295: Lärmbelastung; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Vorranggebiet Siche-
rung von Rohstoffen u. zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe; Vor-
ranggebiet;  
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet enthält kleinflächige geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum und kleinflächig mit Kernräumen und -flächen des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht 
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auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist 

gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Überschneidung des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung BB-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (kleinflächig 

Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt größtenteils in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich Kat. B windkraftsensib-

ler Arten gem. LUBW, Wanderfalke). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

 Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-27 

34 

größtenteils gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung BB-28

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8, B295, Hochspannungsfreileitungen; Deponie; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Waldbiotope nach LWaldG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaf-

ten. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Renningen, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbar-
region zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 111 ha 

Bezeichnung BB-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Segelflugplatz; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Schwerpunkt für Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Milan, Wanderfalke, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert zwei Korridorabschnitte des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Rutesheim, Weissach 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung BB-30

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet umschließt das flächenhafte Naturdenkmal Feuchtbiotop Mahdenhau. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzu-

nehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Ludwigsburg 

Gemeinde  Leonberg, Ditzingen, Weissach 

Planungsgebiet 241 ha 

Bezeichnung BB-31

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Vorranggebiet zum 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (klein-

flächig Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet vollständig befindet, 

ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-32 

39 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weissach, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung BB-32

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8, Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung und Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im südlichen Teil stark lärmbelastet durch A 8. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan, Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (priori-

täre Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldge-

bundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der nördliche Teil des Vorranggebietes ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen aus-

gestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 
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Steckbriefe Landkreis Esslingen

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Plochingen, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung ES-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Stuttgart (B 14) - Stuttgart/Hafen - Esslingen - 
Plochinger Dreieck  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Be-

reich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich ein Teilfläche des Vorranggebietes befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung nicht auszuschließen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: ES-03 

42 

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Filderstadt 

Planungsgebiet 26 ha 

Bezeichnung ES-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Wirtschaftsgrünland) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau; Schwerpunkt f. Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet für die Sicherung von 
Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: B 27 - Ausbau Aich - Leinfelden-Echterdingen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet enthält kleinflächig geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet grenzt an seiner Südseite an den Uhlbergturm, dessen Freihaltebereich und Sichtach-

sen allerdings nach Süden, also abgewandt vom Vorranggebiet liegen. Eine Beeinträchtigung ist nicht aus-

zuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Schlaitdorf 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung ES-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich randlich mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie mit einem Suchraum des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering 

lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-

tion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  
Bempflingen, Großbettlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit 
Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung ES-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Recyclinghof; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zum größten Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW)) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestim-

mungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet kleinflächig sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Die östliche Teilfläche des Vorranggebietes liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Göppingen

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Plüderhausen, Adelberg, Schorndorf 

Planungsgebiet 187 ha 

Bezeichnung GP-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur (B29); Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart - Nürnberg 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind da-

mit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Boden- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wäschenbeuren, Birenbach, Börtlingen 

Planungsgebiet 38 ha 

Bezeichnung GP-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Kornweihe, des Rotmilans, des Schwarzmilans und des Wespen- 

und Mäusebussards) vor (schriftl. Mitteilung VLab1). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal (Hohenstauffen). Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

1 Verein für Landschaftspflege, Artenschutz & Biodiversität (VLAB), Schreiben vom 25.5.2023



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-03 

47 

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf, Adelberg, Wangen, Uhingen 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung GP-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Streuobstgebiete) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe, ehem. Bundeswehrdepot, 4 WKA geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Emissions- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Lauterstein, Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 1208 ha 

Bezeichnung GP-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Segelflugplatz; zahlreiche Windkraftanlagen; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 466 - Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Im Vorranggebiet stehen bereits mehrere Windräder. Es ist damit landschaftlich deutlich vorbelastet. 

In Teilen des Vorranggebietes liegen Flächen der Vorbehaltsflur I, eine Beeinträchtigung der landwirtschaft-

lichen Produktion fällt je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweis des LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überdeckt mehrere flächenhafte Naturdenkmale (Hülben). Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Liegt im 700m-Puffer um ein FFH-Gebiet.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG überdeckt im Süden eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 
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Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

auf Grund der deutlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Ebersbach an der Fils, Uhingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung GP-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt größten Teils in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Bad Boll, Göppingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/ Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: L 1214 - Umfahrung Bezgenriet; L 1214 - Umfahrung 
Jebenhausen; L 1217 - Umfahrung Heiningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und einem Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorrangge-

biet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder Fle-

dermausarten (Schwerpunktbereich windkraftsensibler Arten Kat. B, LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichti-

gen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. Es liegt zudem in einer Fläche des lan-

desweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beein-

trächtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein geschütztes Kulturdenkmal (Weitreichendes Versteinerungsgebiet des 

Jura). Eine Beeinträchtigung ist auf Grund der Größe des Versteinerungsgebietes eher auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch, Lauterstein, Donzdorf 

Planungsgebiet 348 ha 

Bezeichnung GP-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Es umschließt eine FFH-Mähwiese. Eine FFH-Vorprüfung wird 

derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Es überschneidet sich auch mit Flächen des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 

Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebun-

denen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind anzunehmen. 
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Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Direkt angrenzend an das Vorranggebiet verläuft ein Korridor des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig ge-

geben.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung GP-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 4 Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z.  Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

in Anbetracht der Vorbelastung nicht erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind aus Grund der vor-

handenen Vorbelastung nicht anzunehmen.   
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 23 ha 

Bezeichnung GP-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen in der Nachbarregion 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige, Böhmenkirch 

Planungsgebiet 153 ha 

Bezeichnung GP-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

190 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segel- bzw. Sonderflugplatz; 9 WKA Bestand, 2 geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu. Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt teilweise in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Of-

fenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten 

sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 57 ha 

Bezeichnung GP-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen)). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Erhebli-

che Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 116 ha 

Bezeichnung GP-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig auch in Zone II. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 144 ha 

Bezeichnung GP-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur B10 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Geislingen/M - Geislingen/O 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine relativ kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion 

(Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus-

fällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig in Zone II. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter 

Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und 
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überwiegend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind durch die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Donzdorf 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung GP-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Gingen/O – Geislingen/M 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen innerhalb des Vorranggebietes. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und in unmittelbarer Nähe der Landmarke „Hohen-

stein“. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Wiesensteig; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-
trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES/GP auf besonderes Prüferfordernis weg. 
verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige 

Planungsgebiet 15 ha 

Bezeichnung GP-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen; Segelflugplatz; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem südlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität 

sowie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Er-

hebliche Beeinträchtigungen sind auf Grund der landschaftlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wiesensteig 

Planungsgebiet 42 ha 

Bezeichnung GP-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Insbesondere die östlichste Teilfläche ist stark vorbelastet durch Lärmemissionen der BAB 8.  

Für die östlichste Teilfläche verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Die drei östlichen Teilflächen liegen in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasser-

fassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Durch die Lage der westlichen Teilfläche des 

Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktio-

nen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Drackenstein, Bad Ditzenbach, Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Ab-
stimmung mit Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der 
Beteiligung 

Planungsgebiet 169 ha 

Bezeichnung GP-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Wind-
dargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; zahlreiche Windkraftanlagen; Segelflugplatz; Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt (Albaufstieg)

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, sowie kleinflächig Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten 

zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 
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Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanla-

gen nicht anzunehmen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist in der nördlichen Hälfte gering lärm-

belastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 357 ha 

Bezeichnung GP-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Biogasanlage; Siedlung/Gewerbe; 3 WKA geplant 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt 

Gesamtbeurteilung

Vorbelastet durch Lärmemissionen (BAB 8) 
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 

Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung 

der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, und Immissionsschutz- sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Ludwigsburg

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Gerlingen;  

Planungsgebiet 253 ha 

Bezeichnung LB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart, 
Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren.  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird teilweise vom Krummbach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
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des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Er stellt einen besonderen Schwerpunkt der Naherholung insbe-

sondere für Stuttgart dar. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (abgegangene Burg im 
Krummbachtal, historisches Jagdgebiet). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von 
der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beach-
tung zu schenken.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Ditzingen, Leonberg 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung LB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Altstadttunnel Leonberg; Stadtbahnverlängerung 
U 13 Giebel - Hausen - Ditzingen-Süd 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Korntal-Münchingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biogasanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus;  
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ditzingen 

Planungsgebiet 67 ha 

Bezeichnung LB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine teilweise Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Eberdingen, Weissach 

Planungsgebiet 59 ha 

Bezeichnung LB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ingersheim 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 190 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Kläranlage; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Eberdingen, Hemmingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 132 ha 

Bezeichnung LB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Biogasanlage; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

dann nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/ sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Hemmingen, Eberdingen, Schwieberdingen, Markgröningen 

Planungsgebiet 145 ha 

Bezeichnung LB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B10; Biogasanlage; Steinbruch/Schotterwerk; Deponie; Siedlung/Ge-
werbe, Hochspannungsfreileitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstof-
fen; Vorranggebiet für Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung; B 10 - Verlegung Enzweihingen 

Gesamtbeurteilung

 Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen zahlreicher windkraftsensibler Vogelarten von Mitgliedern der Ornithologischen Arbeitsgemein-

schaft BW vor, darunter Kiebitz, Brachvogel, Bekassine, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe. Die Fläche besitzt 

demnach überregionale Bedeutung für den Rast- und Zugvogelzug2. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG sowie einzelne Naturdenkmale (Katha-

rinenlinden, Mostbirnbäume). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

2 Schriftl Mitteilung Dr. Rösler  
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Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Sichtschutzwald bzw. 

Immissionsschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Ein kleiner Teil des Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung LB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B10; Biogasanlage; Schotterwerk; Umspannwerk; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Neubau 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-

Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 
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Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Eberdingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung LB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr - Sicherung 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen (in Realisierung)

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Eberdingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung LB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
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unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung LB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Ackerland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Schotterwerk; Wasserkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwas-

sers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Markgröningen 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung LB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B 10; Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau; Tras-
sen für Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; B 10 - Verle-
gung Enzweihingen (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Markgröningen 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung LB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe, Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Stadtbahn im 
Raum Ludwigsburg; K 1705 - Umfahrung Markgröningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-
führt.  
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  
Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 
auszuschließen.  
Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-
gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. 
Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
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Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Schwieberdingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung LB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Nebenbahnva-
riante Strohgäubahn (Heimerdingen - Korntal) in Realisierung; A 81 - 
Ausbau (Pleidelsheim -) Ludwigsburg-Nord - Zuffenhausen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 
der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Oberriexingen 

Planungsgebiet 209 ha 

Bezeichnung LB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlagen zur Erzeugung von Biogas; Segelflug-
platz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von zwei Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Schloss Kaltenstein) in seinen bedeutsa-

men Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. 

Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof und 

Grabhügelgruppe). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl in-

nerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung LB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Deponie 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informati-

onen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel-(Uhu) und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Sachsenheim, Löchgau 

Planungsgebiet 120 ha 

Bezeichnung LB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biokraftanlage; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: L 1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsnah (L 
1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsfern   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald, Wasserschutzwald bzw. Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 
Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 
ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Erligheim, Bönnigheim 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung LB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Streuobstgebiete, Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. 

Das VRG überlagert sich mit Kernräumen und -flächen sowie in einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und mittel hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr 

Gemeinde  Großbottwar, Steinheim an der Murr, Aspach 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung LB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Anlage für die Erzeugung von Biogas; Umspannanlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für Schienenver-
kehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: L 115 – Ausbau Backnang – AS Mundelsheim; Reaktivie-
rung Bottwartalbahn Marbach – Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wiesenweihe) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Bönnigheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung LB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen 

Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Oberstenfeld 

Planungsgebiet 21 ha 

Bezeichnung LB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: Reaktivierung Bottwartalbahn Marbach - Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung LB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Sportschützen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung LB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Senzenbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträch-

tigungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Steckbriefe Rems-Murr-Kreis

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Spiegelberg; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 66 ha 

Bezeichnung RM-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur, Siedlung 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und kleinflächig in Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-
ßen 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, kleinflächige Überschneidung mit Zone II. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds Offenlang und Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, 
Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen 
Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzheim an der Murr, Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Großerlach; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 46 ha 

Bezeichnung RM-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg;  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und im Erholungswald. Von einer Beeinträchti-

gung der Erholungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Ludwigsburg 

Gemeinde  Aspach, Spiegelberg, Backnang, Oppenweiler, Oberstenfeld 

Planungsgebiet 372 ha 

Bezeichnung RM-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert kleinflächig Wasserschutzgebiete, Zone III und II. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung RM-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Maßnahme 43 Neigetech-
nik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Murrhardt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung RM-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung RM-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr, Backnang, Oppenweiler, Auenwald 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung RM-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Mülldeponie; Vorranggebiet für Deponie und Ab-
fallbehandlungsanlage  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: B 14 Umfahrung Oppenweiler; Nachrüstung von 
Doppelspurinseln auf der Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hes-
sental; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit Wasserschutzgebieten, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Hofanlage 18. Jh., heute Wanderheim). Eine Beeinträchti-

gung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Be-

langen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 28 ha 

Bezeichnung RM-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 31 ha 

Bezeichnung RM-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt, Kaisersbach 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen PV; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Althütte, Murrhardt 

Planungsgebiet 45 ha 

Bezeichnung RM-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Stausee; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Welzheim, Alfdorf 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung RM-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 1 WKA; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Nördliche Teilfläche dient vornehmlich der Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen dort 

deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebsbedingt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die nur teilweise Lage des kleinen Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet 

und teilweise mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes Landschaft und Erholung sind auf Grund der bestehenden Windkraftanlage und der Kleinflächigkeit 

des Vorranggebietes nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Leutenbach, Winnenden, Backnang 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung RM-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neubau   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Klimaschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Remshalden, Berglen, Waiblingen, Winnenden 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung RM-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf 

Planungsgebiet 61 ha 

Bezeichnung RM-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Boden-

schutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird teilweise von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzl. Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Berglen, Remshalden 

Planungsgebiet 9 ha 

Bezeichnung RM-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; / für den 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-
lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Plüderhausen, Welzheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 62 ha 

Bezeichnung RM-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; 3 WKA geplant (nördl. Teilfläche) 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe; Trassen für Straßenverkehr: 
Neubau; Trassen für Schienenverkehr: Sicherung  
Regionalverkehrsplan: L 1150 Umfahrung Welzheim-Breitenfürst; Neigetechnik-
Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Bodenschutzwald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet; die nördliche Teilflä-

che enthält bereits drei geplante WKA. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des 

Landschaftsbildes ist durch das Vorranggebiet deshalb v.a. für die südliche Teilfläche zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
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und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-33 

124 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Weinstadt, Remshalden 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-33

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Esslingen 

Gemeinde  Winterbach, Schorndorf, Lichtenwald, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung RM-34

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau  
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-
qualität und ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Landschaft und Erholung sind anzunehmen. 
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Steckbriefe Stadt Stuttgart

Planung 

Landkreis Stuttgart, Ludwigsburg 

Gemeinde  Stuttgart, Korntal-Münchingen 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung S-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8; Umspannwerk; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Schwerpunkte für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Schie-
nenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Verlängerung der Strohgäubahn bis Stuttgart-
Feuerbach; Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – Ditzingen 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch das bestehende Windrad 
nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung S-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalverkehrsplan: Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – 
Ditzingen-Süd; U 16 Fellbach ü. Bad Cannstatt - Feuerbach - Giebel 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- (Wanderfalke) und Fledermausarten sowie weiterer geschützter Arten 

(Osmoderma eremita) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Best-

immungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Rot- und Schwarzwildpark) und liegt in weniger als 500m 

Entfernung zur Solitudeallee und in der Nähe von Schloss Solitude. Eine Beeinträchtigung ist nicht auszu-

schließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmal-

schutzes besondere Beachtung zu schenken. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-

qualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prog-

nostizieren. 
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung S-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; Autobahnkreuz Stuttgart 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: A 8 Ausbau AD Leonberg – AK Stuttgart; A 81 
AK Stuttgart – AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau; Straßenbahn-
verlängerung Vaihingen-West; A 8 Ausbau AK Stuttgart – AS Stuttgart-
Degerloch    

Gesamtbeurteilung

Der Bereich des Vorranggebietes ist durch die angrenzenden Autobahnen deutlich durch Lärm- und Schad-

stoffemissionen vorbelastet.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie teilweise in einem Bereich hoher Land-

schaftsbildqualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist 

trotz der erheblichen Vorbelastung nicht auszuschließen. 



Anhang I zum Umweltbericht 

Verfahren der Strategischen Umweltprüfung zur Teilfortschrei-

bung des Regionalplans Region Stuttgart 2009  

zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Windkraftanlagen 

Anhang Einzelsteckbriefe 

Die Einzelsteckbriefe stellen für alle geplanten Vorranggebiete zunächst dar, welche Vorbelas-

tungen von Natur und Umwelt der betreffende Raum und sein weiterer Umgriff aufweisen, 

welche mit Eingriffen verbundenen Planungen der Regionalplan dort zusätzlich enthält, und 

welche verkehrlichen Maßnahmen der Regionalverkehrsplan als Fachgutachten im Raum 

vorsieht (keine unmittelbare Umsetzung ohne weitere formale Planungen).  

Die Gesamtbeurteilung führt stichpunktartig Schutzgüter auf, bei denen überwiegend erhebli-

che Beeinträchtigungen zu erwarten sind, oder bei denen gesetzliche Vorgaben erhebliche 

Beeinträchtigungen verhindern (z.B. bei Wasserschutzgebieten). 

Die Kartenausschnitte zeigen die geplanten Vorranggebiete und ihre Benennung vor dem Hin-

tergrund der topographischen Karte. 

Die Schutzgutbelange können den beigefügten Übersichtskarten in drei Fachebenen, jeweils 

aufgeteilt in 4 Blätter, entnommen werden. 
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Umweltbericht – Bewertungsbogen 

2 



Umweltbericht – Bewertungsbogen 

1 

Steckbriefe Landkreis Böblingen

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha

Bezeichnung BB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam) 

Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnanschluss; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Siedlung 
/Gewerbe 

Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsein-
richtungen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, ABS Stuttgart - 
Singen – Zürich 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt direkt angrenzend an die Autobahnauffahrt Rottenburg der BAB81. Die Funktionen des Na-

turhaushalts sind hier durch die zahlreichen Vorbelastungen wie Versiegelung, Lärm und Schadstoffemissi-

onen durch MIV und die technische Überprägung durch Autobahn, Anschlussstelle und Gewerbegebiet be-

reits stark eingeschränkt. Weitere Verschlechterungen des Naturhaushalts durch WKA sind deshalb nicht zu 

erwarten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt, Renningen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 310 ha 

Bezeichnung BB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; Steinbruch 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Schwer-
punkt des Wohnungsbaus 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 63 ha 

Bezeichnung BB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Freileitung; Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte des Wohnungsbaus, Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn;  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungs- und Wasserschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Bondorf, Gäufelden 

Planungsgebiet 126 ha 

Bezeichnung BB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Gepl. VRG Wind BB-05 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Mötzingen 

Planungsgebiet 39 ha 

Bezeichnung BB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet - Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Gepl. VRG Wind BB-04 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Mötzingen, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung BB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch, Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zu Sicherung von Rohstoffen; Trassen 
für Schienenverkehr - Neubau; Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungseinrichtungen; Gepl. VRG Wind BB-05 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der südlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Herrenberg, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 208 ha 

Bezeichnung BB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B 28; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Hochspannungsfreileitungen, 
Umspannwerk; zwei Steinbrüche; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der nördlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet bis lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen.
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Herrenberg, Nufringen 

Planungsgebiet 16 ha 

Bezeichnung BB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neu-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III südlich und nördlich des Wehinger-

grabens, Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Arten). 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Gärtringen, Deckenpfronn 

Planungsgebiet 138 ha 

Bezeichnung BB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt kleinflächig eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion /Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im nördlichen Teil, restliche Fläche 

Zone II festgesetzt. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
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erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Deckenpfronn, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 49 ha 

Bezeichnung BB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, kleinflächig Ackergebiet und Weinberg/ Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch das Vor-

ranggebiet anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 18 ha 

Bezeichnung BB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland (kleinflächig) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen 
für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind grenzt an ein Vogelschutzgebiet und liegt in einer Entfernung von weniger als 700m eines 

FFH-Gebietes. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Kloster Bebenhausen) in seinen historisch 

bedeutsamen Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen 

werden. Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Waldenbuch, Weil im Schönbuch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 70 ha 

Bezeichnung BB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung 

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es liegt zudem teilweise im Naturpark Schönbuch. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das VRG grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Boden- und Immissionsschutz-sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen Kat. B), zudem zu Uhu, 

Wanderfalke sowie Osmoderma eremita (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen 

Planungsgebiet 47 ha 

Bezeichnung BB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motocrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Trassen für 

Straßenverkehr – Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Auf die Naturdenkmale „Eiche am Rain“ und „Linden- und Pappelallee Altdorf-Mauren“ ist bei der Standort-

planung Rücksicht zu nehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 
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Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Liegt in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger Sichtbeziehungen sind 

nicht ausgeschlossen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Ehningen, Böblingen, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung BB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motorcrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen und Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Straßenverkehr – Aus-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau und Neubau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau der Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - 
AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) (in Realisierung);  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Glemsbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teuil in einem Landschaftsschutzgebiet (Oberes Würmtal). Eine 

Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es umschließt das Naturdenkmal „Schonwald Maurener Wald“ und liegt größtenteils im Erholungswald so-

wie teilweise im Klimaschutz- und Bodenschutzwald. Dadurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-

funktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird der-

zeit durchgeführt.  
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Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Es liegt zudem in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen historischer Sichtbeziehun-

gen sind nicht ausgeschlossen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Aidlingen 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung BB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen, Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z. Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungs-
baus; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung BB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnkreuz; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Tras-
sen für Schienenverkehr – Ausbau/ Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn/ Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - AS Böblin-
gen-Hulb (inkl. zu Richtungsanschluss) (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird randlich von einem kleinen Bach durchlaufen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Gewässer sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
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des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen, Grafenau 

Planungsgebiet 30 ha 

Bezeichnung BB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Trassen für Schienenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Grafenau, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung BB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Erddeponie; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einer sehr strukturreichen Landschaft und enthält geschützte Biotope nach § 33 

BNatSchG und Waldbiotope. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und – räumen sowie Suchräumen des landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Grafenau, Sindelfingen, Weil der Stadt, Magstadt 

Planungsgebiet 142 ha 

Bezeichnung BB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Anlage für die Erzeugung 
von Biogas; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung/zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f.Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und umgibt eine kleine 

Teilfläche vollständig. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das VRG liegt in einer Fläche 

des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der 

feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beein-

trächtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-20 

24 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 53 ha 

Bezeichnung BB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Müllverbrennungsanlage; militärischer Übungsplatz;; Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr -
Ausbau; Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: S-Bahn-Tangentiale Böblingen – Nürtingen; A 8 - Ausbau 
AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesse-
rung Fernverkehr Gäubahn; Pfaffensteigtunnel  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 54 ha 

Bezeichnung BB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8, BAB 81; Müllverbrennungsanlage; Kampfmittelbeseitigungs-
dienst; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Schie-
nenverkehr -Ausbau; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Vorrangge-
biet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; A 81 - AK Stutt-
gart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau); Verbesserung Fernver-
kehr Gäubahn, Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West; B 14 - An-
schluss der Büsnauer Straße in Stuttgart; Pfaffensteigtunnel; A 8 - Aus-
bau AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; A 81 - Ausbau AS Sindelfin-
gen-Ost - AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) 
(in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8 und A81.  
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 185 ha 

Bezeichnung BB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; BAB 8 Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn, A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; A 81 -
AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A81/A8.  
Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Sicht-, Klima- und Emissionsschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Stuttgart 

Gemeinde  Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen 

Planungsgebiet 226 ha 

Bezeichnung BB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen PV-Anlage 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; 
Maßnahme 288 A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II, und im Heil-

quellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein flächiges Kulturdenkmal (Esslinger Spitalwald mit Katzenbacher Hof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg, Magstadt, Sindelfingen 

Planungsgebiet 474 ha 

Bezeichnung BB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Grünanlagen, Freizeitgelände 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen (R-Pla, RVP 
etc.) 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen;  
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK 
Stuttgart 

Gesamtbeurteilung

Bereich überwiegend stark lärmbelastet durch A 8.  
Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich 
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaften. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (abgegangene Siedlung). Eine Beeinträchtigung ist nicht 

auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des 

Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Magstadt 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung BB-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Kläranlage; Steinbruch, Siedlung / Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Vorranggebiet zur Si-
cherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu 

Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich randlich mit einem Kernflächen und einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG ragt in eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Ein Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. 

Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Weil der Stadt 

Planungsgebiet 93 ha 

Bezeichnung BB-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B295: Lärmbelastung; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Vorranggebiet Siche-
rung von Rohstoffen u. zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe; Vor-
ranggebiet;  
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet enthält kleinflächige geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum und kleinflächig mit Kernräumen und -flächen des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht 
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auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist 

gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Überschneidung des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung BB-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (kleinflächig 

Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt größtenteils in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich Kat. B windkraftsensib-

ler Arten gem. LUBW, Wanderfalke). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

 Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist 
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größtenteils gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung BB-28

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8, B295, Hochspannungsfreileitungen; Deponie; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Waldbiotope nach LWaldG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaf-

ten. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Renningen, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbar-
region zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 111 ha 

Bezeichnung BB-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Segelflugplatz; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Schwerpunkt für Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Milan, Wanderfalke, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert zwei Korridorabschnitte des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Rutesheim, Weissach 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung BB-30

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet umschließt das flächenhafte Naturdenkmal Feuchtbiotop Mahdenhau. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzu-

nehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Ludwigsburg 

Gemeinde  Leonberg, Ditzingen, Weissach 

Planungsgebiet 241 ha 

Bezeichnung BB-31

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Vorranggebiet zum 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (klein-

flächig Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet vollständig befindet, 

ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weissach, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung BB-32

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8, Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung und Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im südlichen Teil stark lärmbelastet durch A 8. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan, Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (priori-

täre Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldge-

bundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der nördliche Teil des Vorranggebietes ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen aus-

gestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 
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Steckbriefe Landkreis Esslingen

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Plochingen, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung ES-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Stuttgart (B 14) - Stuttgart/Hafen - Esslingen - 
Plochinger Dreieck  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Be-

reich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich ein Teilfläche des Vorranggebietes befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Filderstadt 

Planungsgebiet 26 ha 

Bezeichnung ES-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Wirtschaftsgrünland) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau; Schwerpunkt f. Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet für die Sicherung von 
Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: B 27 - Ausbau Aich - Leinfelden-Echterdingen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet enthält kleinflächig geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet grenzt an seiner Südseite an den Uhlbergturm, dessen Freihaltebereich und Sichtach-

sen allerdings nach Süden, also abgewandt vom Vorranggebiet liegen. Eine Beeinträchtigung ist nicht aus-

zuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Schlaitdorf 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung ES-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich randlich mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie mit einem Suchraum des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering 

lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-

tion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  
Bempflingen, Großbettlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit 
Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung ES-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Recyclinghof; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zum größten Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW)) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestim-

mungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet kleinflächig sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Die östliche Teilfläche des Vorranggebietes liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Göppingen

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Plüderhausen, Adelberg, Schorndorf 

Planungsgebiet 187 ha 

Bezeichnung GP-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur (B29); Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart - Nürnberg 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind da-

mit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Boden- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wäschenbeuren, Birenbach, Börtlingen 

Planungsgebiet 38 ha 

Bezeichnung GP-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Kornweihe, des Rotmilans, des Schwarzmilans und des Wespen- 

und Mäusebussards) vor (schriftl. Mitteilung VLab1). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal (Hohenstauffen). Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

1 Verein für Landschaftspflege, Artenschutz & Biodiversität (VLAB), Schreiben vom 25.5.2023
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Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf, Adelberg, Wangen, Uhingen 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung GP-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Streuobstgebiete) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe, ehem. Bundeswehrdepot, 4 WKA geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Emissions- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Lauterstein, Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 1208 ha 

Bezeichnung GP-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Segelflugplatz; zahlreiche Windkraftanlagen; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 466 - Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Im Vorranggebiet stehen bereits mehrere Windräder. Es ist damit landschaftlich deutlich vorbelastet. 

In Teilen des Vorranggebietes liegen Flächen der Vorbehaltsflur I, eine Beeinträchtigung der landwirtschaft-

lichen Produktion fällt je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweis des LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überdeckt mehrere flächenhafte Naturdenkmale (Hülben). Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Liegt im 700m-Puffer um ein FFH-Gebiet.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG überdeckt im Süden eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 
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Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

auf Grund der deutlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Ebersbach an der Fils, Uhingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung GP-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt größten Teils in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Bad Boll, Göppingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/ Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: L 1214 - Umfahrung Bezgenriet; L 1214 - Umfahrung 
Jebenhausen; L 1217 - Umfahrung Heiningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und einem Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorrangge-

biet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder Fle-

dermausarten (Schwerpunktbereich windkraftsensibler Arten Kat. B, LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichti-

gen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. Es liegt zudem in einer Fläche des lan-

desweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beein-

trächtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein geschütztes Kulturdenkmal (Weitreichendes Versteinerungsgebiet des 

Jura). Eine Beeinträchtigung ist auf Grund der Größe des Versteinerungsgebietes eher auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch, Lauterstein, Donzdorf 

Planungsgebiet 348 ha 

Bezeichnung GP-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Es umschließt eine FFH-Mähwiese. Eine FFH-Vorprüfung wird 

derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Es überschneidet sich auch mit Flächen des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 

Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebun-

denen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind anzunehmen. 
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Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Direkt angrenzend an das Vorranggebiet verläuft ein Korridor des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig ge-

geben.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-08 

54 

Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung GP-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 4 Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z.  Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

in Anbetracht der Vorbelastung nicht erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind aus Grund der vor-

handenen Vorbelastung nicht anzunehmen.   
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 23 ha 

Bezeichnung GP-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen in der Nachbarregion 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige, Böhmenkirch 

Planungsgebiet 153 ha 

Bezeichnung GP-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

190 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segel- bzw. Sonderflugplatz; 9 WKA Bestand, 2 geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu. Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt teilweise in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Of-

fenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten 

sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 57 ha 

Bezeichnung GP-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen)). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Erhebli-

che Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 116 ha 

Bezeichnung GP-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig auch in Zone II. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 144 ha 

Bezeichnung GP-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur B10 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Geislingen/M - Geislingen/O 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine relativ kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion 

(Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus-

fällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig in Zone II. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter 

Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und 
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überwiegend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind durch die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Donzdorf 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung GP-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Gingen/O – Geislingen/M 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen innerhalb des Vorranggebietes. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und in unmittelbarer Nähe der Landmarke „Hohen-

stein“. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Wiesensteig; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-
trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES/GP auf besonderes Prüferfordernis weg. 
verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige 

Planungsgebiet 15 ha 

Bezeichnung GP-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen; Segelflugplatz; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem südlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität 

sowie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Er-

hebliche Beeinträchtigungen sind auf Grund der landschaftlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wiesensteig 

Planungsgebiet 42 ha 

Bezeichnung GP-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Insbesondere die östlichste Teilfläche ist stark vorbelastet durch Lärmemissionen der BAB 8.  

Für die östlichste Teilfläche verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Die drei östlichen Teilflächen liegen in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasser-

fassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Durch die Lage der westlichen Teilfläche des 

Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktio-

nen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Drackenstein, Bad Ditzenbach, Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Ab-
stimmung mit Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der 
Beteiligung 

Planungsgebiet 169 ha 

Bezeichnung GP-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Wind-
dargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; zahlreiche Windkraftanlagen; Segelflugplatz; Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt (Albaufstieg)

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, sowie kleinflächig Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten 

zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 
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Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanla-

gen nicht anzunehmen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist in der nördlichen Hälfte gering lärm-

belastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 357 ha 

Bezeichnung GP-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Biogasanlage; Siedlung/Gewerbe; 3 WKA geplant 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt 

Gesamtbeurteilung

Vorbelastet durch Lärmemissionen (BAB 8) 
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 

Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung 

der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, und Immissionsschutz- sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Ludwigsburg

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Gerlingen;  

Planungsgebiet 253 ha 

Bezeichnung LB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart, 
Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren.  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird teilweise vom Krummbach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
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des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Er stellt einen besonderen Schwerpunkt der Naherholung insbe-

sondere für Stuttgart dar. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (abgegangene Burg im 
Krummbachtal, historisches Jagdgebiet). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von 
der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beach-
tung zu schenken.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Ditzingen, Leonberg 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung LB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Altstadttunnel Leonberg; Stadtbahnverlängerung 
U 13 Giebel - Hausen - Ditzingen-Süd 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Korntal-Münchingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biogasanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus;  
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ditzingen 

Planungsgebiet 67 ha 

Bezeichnung LB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine teilweise Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Eberdingen, Weissach 

Planungsgebiet 59 ha 

Bezeichnung LB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ingersheim 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 190 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Kläranlage; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Eberdingen, Hemmingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 132 ha 

Bezeichnung LB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Biogasanlage; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

dann nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/ sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Hemmingen, Eberdingen, Schwieberdingen, Markgröningen 

Planungsgebiet 145 ha 

Bezeichnung LB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B10; Biogasanlage; Steinbruch/Schotterwerk; Deponie; Siedlung/Ge-
werbe, Hochspannungsfreileitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstof-
fen; Vorranggebiet für Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung; B 10 - Verlegung Enzweihingen 

Gesamtbeurteilung

 Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen zahlreicher windkraftsensibler Vogelarten von Mitgliedern der Ornithologischen Arbeitsgemein-

schaft BW vor, darunter Kiebitz, Brachvogel, Bekassine, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe. Die Fläche besitzt 

demnach überregionale Bedeutung für den Rast- und Zugvogelzug2. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG sowie einzelne Naturdenkmale (Katha-

rinenlinden, Mostbirnbäume). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

2 Schriftl Mitteilung Dr. Rösler  
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Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Sichtschutzwald bzw. 

Immissionsschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Ein kleiner Teil des Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung LB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B10; Biogasanlage; Schotterwerk; Umspannwerk; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Neubau 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-

Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 
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Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Eberdingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung LB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr - Sicherung 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen (in Realisierung)

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Eberdingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung LB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
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unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung LB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Ackerland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Schotterwerk; Wasserkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwas-

sers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Markgröningen 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung LB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B 10; Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau; Tras-
sen für Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; B 10 - Verle-
gung Enzweihingen (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-14 

87 

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Markgröningen 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung LB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe, Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Stadtbahn im 
Raum Ludwigsburg; K 1705 - Umfahrung Markgröningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-
führt.  
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  
Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 
auszuschließen.  
Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-
gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. 
Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
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Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Schwieberdingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung LB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Nebenbahnva-
riante Strohgäubahn (Heimerdingen - Korntal) in Realisierung; A 81 - 
Ausbau (Pleidelsheim -) Ludwigsburg-Nord - Zuffenhausen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 
der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Oberriexingen 

Planungsgebiet 209 ha 

Bezeichnung LB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlagen zur Erzeugung von Biogas; Segelflug-
platz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von zwei Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Schloss Kaltenstein) in seinen bedeutsa-

men Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. 

Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof und 

Grabhügelgruppe). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl in-

nerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung LB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Deponie 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informati-

onen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel-(Uhu) und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Sachsenheim, Löchgau 

Planungsgebiet 120 ha 

Bezeichnung LB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biokraftanlage; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: L 1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsnah (L 
1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsfern   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald, Wasserschutzwald bzw. Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 
Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 
ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-19 

95 

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Erligheim, Bönnigheim 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung LB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Streuobstgebiete, Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. 

Das VRG überlagert sich mit Kernräumen und -flächen sowie in einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und mittel hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr 

Gemeinde  Großbottwar, Steinheim an der Murr, Aspach 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung LB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Anlage für die Erzeugung von Biogas; Umspannanlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für Schienenver-
kehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: L 115 – Ausbau Backnang – AS Mundelsheim; Reaktivie-
rung Bottwartalbahn Marbach – Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wiesenweihe) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Bönnigheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung LB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen 

Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Oberstenfeld 

Planungsgebiet 21 ha 

Bezeichnung LB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: Reaktivierung Bottwartalbahn Marbach - Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung LB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Sportschützen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung LB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Senzenbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträch-

tigungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Steckbriefe Rems-Murr-Kreis

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Spiegelberg; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 66 ha 

Bezeichnung RM-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur, Siedlung 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und kleinflächig in Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-
ßen 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, kleinflächige Überschneidung mit Zone II. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds Offenlang und Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, 
Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen 
Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzheim an der Murr, Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Großerlach; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 46 ha 

Bezeichnung RM-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg;  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und im Erholungswald. Von einer Beeinträchti-

gung der Erholungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Ludwigsburg 

Gemeinde  Aspach, Spiegelberg, Backnang, Oppenweiler, Oberstenfeld 

Planungsgebiet 372 ha 

Bezeichnung RM-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert kleinflächig Wasserschutzgebiete, Zone III und II. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung RM-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Maßnahme 43 Neigetech-
nik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Murrhardt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung RM-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung RM-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr, Backnang, Oppenweiler, Auenwald 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung RM-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Mülldeponie; Vorranggebiet für Deponie und Ab-
fallbehandlungsanlage  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: B 14 Umfahrung Oppenweiler; Nachrüstung von 
Doppelspurinseln auf der Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hes-
sental; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit Wasserschutzgebieten, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Hofanlage 18. Jh., heute Wanderheim). Eine Beeinträchti-

gung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Be-

langen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 28 ha 

Bezeichnung RM-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 31 ha 

Bezeichnung RM-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt, Kaisersbach 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen PV; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Althütte, Murrhardt 

Planungsgebiet 45 ha 

Bezeichnung RM-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Stausee; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-17 

117 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Welzheim, Alfdorf 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung RM-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 1 WKA; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Nördliche Teilfläche dient vornehmlich der Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen dort 

deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebsbedingt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die nur teilweise Lage des kleinen Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet 

und teilweise mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes Landschaft und Erholung sind auf Grund der bestehenden Windkraftanlage und der Kleinflächigkeit 

des Vorranggebietes nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Leutenbach, Winnenden, Backnang 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung RM-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neubau   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Klimaschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Remshalden, Berglen, Waiblingen, Winnenden 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung RM-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf 

Planungsgebiet 61 ha 

Bezeichnung RM-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Boden-

schutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird teilweise von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzl. Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Berglen, Remshalden 

Planungsgebiet 9 ha 

Bezeichnung RM-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; / für den 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-
lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Plüderhausen, Welzheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 62 ha 

Bezeichnung RM-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; 3 WKA geplant (nördl. Teilfläche) 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe; Trassen für Straßenverkehr: 
Neubau; Trassen für Schienenverkehr: Sicherung  
Regionalverkehrsplan: L 1150 Umfahrung Welzheim-Breitenfürst; Neigetechnik-
Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Bodenschutzwald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet; die nördliche Teilflä-

che enthält bereits drei geplante WKA. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des 

Landschaftsbildes ist durch das Vorranggebiet deshalb v.a. für die südliche Teilfläche zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
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und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Weinstadt, Remshalden 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-33

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Esslingen 

Gemeinde  Winterbach, Schorndorf, Lichtenwald, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung RM-34

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau  
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-
qualität und ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Landschaft und Erholung sind anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: S-01 

127 

Steckbriefe Stadt Stuttgart

Planung 

Landkreis Stuttgart, Ludwigsburg 

Gemeinde  Stuttgart, Korntal-Münchingen 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung S-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8; Umspannwerk; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Schwerpunkte für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Schie-
nenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Verlängerung der Strohgäubahn bis Stuttgart-
Feuerbach; Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – Ditzingen 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch das bestehende Windrad 
nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung S-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalverkehrsplan: Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – 
Ditzingen-Süd; U 16 Fellbach ü. Bad Cannstatt - Feuerbach - Giebel 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- (Wanderfalke) und Fledermausarten sowie weiterer geschützter Arten 

(Osmoderma eremita) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Best-

immungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Rot- und Schwarzwildpark) und liegt in weniger als 500m 

Entfernung zur Solitudeallee und in der Nähe von Schloss Solitude. Eine Beeinträchtigung ist nicht auszu-

schließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmal-

schutzes besondere Beachtung zu schenken. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-

qualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prog-

nostizieren. 
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung S-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; Autobahnkreuz Stuttgart 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: A 8 Ausbau AD Leonberg – AK Stuttgart; A 81 
AK Stuttgart – AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau; Straßenbahn-
verlängerung Vaihingen-West; A 8 Ausbau AK Stuttgart – AS Stuttgart-
Degerloch    

Gesamtbeurteilung

Der Bereich des Vorranggebietes ist durch die angrenzenden Autobahnen deutlich durch Lärm- und Schad-

stoffemissionen vorbelastet.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie teilweise in einem Bereich hoher Land-

schaftsbildqualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist 

trotz der erheblichen Vorbelastung nicht auszuschließen. 



Anhang I zum Umweltbericht 

Verfahren der Strategischen Umweltprüfung zur Teilfortschrei-

bung des Regionalplans Region Stuttgart 2009  

zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Windkraftanlagen 

Anhang Einzelsteckbriefe 

Die Einzelsteckbriefe stellen für alle geplanten Vorranggebiete zunächst dar, welche Vorbelas-

tungen von Natur und Umwelt der betreffende Raum und sein weiterer Umgriff aufweisen, 

welche mit Eingriffen verbundenen Planungen der Regionalplan dort zusätzlich enthält, und 

welche verkehrlichen Maßnahmen der Regionalverkehrsplan als Fachgutachten im Raum 

vorsieht (keine unmittelbare Umsetzung ohne weitere formale Planungen).  

Die Gesamtbeurteilung führt stichpunktartig Schutzgüter auf, bei denen überwiegend erhebli-

che Beeinträchtigungen zu erwarten sind, oder bei denen gesetzliche Vorgaben erhebliche 

Beeinträchtigungen verhindern (z.B. bei Wasserschutzgebieten). 

Die Kartenausschnitte zeigen die geplanten Vorranggebiete und ihre Benennung vor dem Hin-

tergrund der topographischen Karte. 

Die Schutzgutbelange können den beigefügten Übersichtskarten in drei Fachebenen, jeweils 

aufgeteilt in 4 Blätter, entnommen werden. 
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Steckbriefe Landkreis Böblingen

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha

Bezeichnung BB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam) 

Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnanschluss; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Siedlung 
/Gewerbe 

Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsein-
richtungen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, ABS Stuttgart - 
Singen – Zürich 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt direkt angrenzend an die Autobahnauffahrt Rottenburg der BAB81. Die Funktionen des Na-

turhaushalts sind hier durch die zahlreichen Vorbelastungen wie Versiegelung, Lärm und Schadstoffemissi-

onen durch MIV und die technische Überprägung durch Autobahn, Anschlussstelle und Gewerbegebiet be-

reits stark eingeschränkt. Weitere Verschlechterungen des Naturhaushalts durch WKA sind deshalb nicht zu 

erwarten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt, Renningen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 310 ha 

Bezeichnung BB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; Steinbruch 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Schwer-
punkt des Wohnungsbaus 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 63 ha 

Bezeichnung BB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Freileitung; Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte des Wohnungsbaus, Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn;  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungs- und Wasserschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Bondorf, Gäufelden 

Planungsgebiet 126 ha 

Bezeichnung BB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Gepl. VRG Wind BB-05 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Mötzingen 

Planungsgebiet 39 ha 

Bezeichnung BB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet - Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Gepl. VRG Wind BB-04 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Mötzingen, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung BB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch, Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zu Sicherung von Rohstoffen; Trassen 
für Schienenverkehr - Neubau; Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungseinrichtungen; Gepl. VRG Wind BB-05 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der südlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Herrenberg, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 208 ha 

Bezeichnung BB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B 28; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Hochspannungsfreileitungen, 
Umspannwerk; zwei Steinbrüche; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der nördlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet bis lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen.
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Herrenberg, Nufringen 

Planungsgebiet 16 ha 

Bezeichnung BB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neu-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III südlich und nördlich des Wehinger-

grabens, Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Arten). 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Gärtringen, Deckenpfronn 

Planungsgebiet 138 ha 

Bezeichnung BB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt kleinflächig eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion /Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im nördlichen Teil, restliche Fläche 

Zone II festgesetzt. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
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erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Deckenpfronn, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 49 ha 

Bezeichnung BB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, kleinflächig Ackergebiet und Weinberg/ Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch das Vor-

ranggebiet anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 18 ha 

Bezeichnung BB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland (kleinflächig) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen 
für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind grenzt an ein Vogelschutzgebiet und liegt in einer Entfernung von weniger als 700m eines 

FFH-Gebietes. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Kloster Bebenhausen) in seinen historisch 

bedeutsamen Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen 

werden. Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Waldenbuch, Weil im Schönbuch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 70 ha 

Bezeichnung BB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung 

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es liegt zudem teilweise im Naturpark Schönbuch. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das VRG grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Boden- und Immissionsschutz-sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen Kat. B), zudem zu Uhu, 

Wanderfalke sowie Osmoderma eremita (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen 

Planungsgebiet 47 ha 

Bezeichnung BB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motocrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Trassen für 

Straßenverkehr – Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Auf die Naturdenkmale „Eiche am Rain“ und „Linden- und Pappelallee Altdorf-Mauren“ ist bei der Standort-

planung Rücksicht zu nehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 
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Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Liegt in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger Sichtbeziehungen sind 

nicht ausgeschlossen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Ehningen, Böblingen, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung BB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motorcrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen und Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Straßenverkehr – Aus-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau und Neubau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau der Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - 
AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) (in Realisierung);  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Glemsbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teuil in einem Landschaftsschutzgebiet (Oberes Würmtal). Eine 

Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es umschließt das Naturdenkmal „Schonwald Maurener Wald“ und liegt größtenteils im Erholungswald so-

wie teilweise im Klimaschutz- und Bodenschutzwald. Dadurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-

funktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird der-

zeit durchgeführt.  
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Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Es liegt zudem in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen historischer Sichtbeziehun-

gen sind nicht ausgeschlossen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Aidlingen 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung BB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen, Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z. Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungs-
baus; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung BB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnkreuz; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Tras-
sen für Schienenverkehr – Ausbau/ Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn/ Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - AS Böblin-
gen-Hulb (inkl. zu Richtungsanschluss) (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird randlich von einem kleinen Bach durchlaufen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Gewässer sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
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des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen, Grafenau 

Planungsgebiet 30 ha 

Bezeichnung BB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Trassen für Schienenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Grafenau, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung BB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Erddeponie; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einer sehr strukturreichen Landschaft und enthält geschützte Biotope nach § 33 

BNatSchG und Waldbiotope. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und – räumen sowie Suchräumen des landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Grafenau, Sindelfingen, Weil der Stadt, Magstadt 

Planungsgebiet 142 ha 

Bezeichnung BB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Anlage für die Erzeugung 
von Biogas; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung/zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f.Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und umgibt eine kleine 

Teilfläche vollständig. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das VRG liegt in einer Fläche 

des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der 

feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beein-

trächtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 53 ha 

Bezeichnung BB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Müllverbrennungsanlage; militärischer Übungsplatz;; Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr -
Ausbau; Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: S-Bahn-Tangentiale Böblingen – Nürtingen; A 8 - Ausbau 
AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesse-
rung Fernverkehr Gäubahn; Pfaffensteigtunnel  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 54 ha 

Bezeichnung BB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8, BAB 81; Müllverbrennungsanlage; Kampfmittelbeseitigungs-
dienst; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Schie-
nenverkehr -Ausbau; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Vorrangge-
biet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; A 81 - AK Stutt-
gart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau); Verbesserung Fernver-
kehr Gäubahn, Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West; B 14 - An-
schluss der Büsnauer Straße in Stuttgart; Pfaffensteigtunnel; A 8 - Aus-
bau AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; A 81 - Ausbau AS Sindelfin-
gen-Ost - AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) 
(in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8 und A81.  
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 185 ha 

Bezeichnung BB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; BAB 8 Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn, A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; A 81 -
AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A81/A8.  
Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Sicht-, Klima- und Emissionsschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Stuttgart 

Gemeinde  Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen 

Planungsgebiet 226 ha 

Bezeichnung BB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen PV-Anlage 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; 
Maßnahme 288 A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II, und im Heil-

quellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein flächiges Kulturdenkmal (Esslinger Spitalwald mit Katzenbacher Hof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg, Magstadt, Sindelfingen 

Planungsgebiet 474 ha 

Bezeichnung BB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Grünanlagen, Freizeitgelände 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen (R-Pla, RVP 
etc.) 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen;  
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK 
Stuttgart 

Gesamtbeurteilung

Bereich überwiegend stark lärmbelastet durch A 8.  
Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich 
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaften. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (abgegangene Siedlung). Eine Beeinträchtigung ist nicht 

auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des 

Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Magstadt 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung BB-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Kläranlage; Steinbruch, Siedlung / Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Vorranggebiet zur Si-
cherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu 

Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich randlich mit einem Kernflächen und einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG ragt in eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Ein Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. 

Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Weil der Stadt 

Planungsgebiet 93 ha 

Bezeichnung BB-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B295: Lärmbelastung; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Vorranggebiet Siche-
rung von Rohstoffen u. zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe; Vor-
ranggebiet;  
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet enthält kleinflächige geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum und kleinflächig mit Kernräumen und -flächen des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht 
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auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist 

gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Überschneidung des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung BB-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (kleinflächig 

Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt größtenteils in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich Kat. B windkraftsensib-

ler Arten gem. LUBW, Wanderfalke). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

 Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist 
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größtenteils gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung BB-28

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8, B295, Hochspannungsfreileitungen; Deponie; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Waldbiotope nach LWaldG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaf-

ten. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Renningen, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbar-
region zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 111 ha 

Bezeichnung BB-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Segelflugplatz; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Schwerpunkt für Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Milan, Wanderfalke, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert zwei Korridorabschnitte des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Rutesheim, Weissach 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung BB-30

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet umschließt das flächenhafte Naturdenkmal Feuchtbiotop Mahdenhau. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzu-

nehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Ludwigsburg 

Gemeinde  Leonberg, Ditzingen, Weissach 

Planungsgebiet 241 ha 

Bezeichnung BB-31

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Vorranggebiet zum 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (klein-

flächig Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet vollständig befindet, 

ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weissach, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung BB-32

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8, Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung und Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im südlichen Teil stark lärmbelastet durch A 8. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan, Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (priori-

täre Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldge-

bundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-32 

40 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der nördliche Teil des Vorranggebietes ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen aus-

gestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 
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Steckbriefe Landkreis Esslingen

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Plochingen, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung ES-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Stuttgart (B 14) - Stuttgart/Hafen - Esslingen - 
Plochinger Dreieck  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Be-

reich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich ein Teilfläche des Vorranggebietes befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Filderstadt 

Planungsgebiet 26 ha 

Bezeichnung ES-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Wirtschaftsgrünland) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau; Schwerpunkt f. Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet für die Sicherung von 
Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: B 27 - Ausbau Aich - Leinfelden-Echterdingen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet enthält kleinflächig geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet grenzt an seiner Südseite an den Uhlbergturm, dessen Freihaltebereich und Sichtach-

sen allerdings nach Süden, also abgewandt vom Vorranggebiet liegen. Eine Beeinträchtigung ist nicht aus-

zuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Schlaitdorf 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung ES-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich randlich mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie mit einem Suchraum des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering 

lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-

tion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  
Bempflingen, Großbettlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit 
Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung ES-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Recyclinghof; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zum größten Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW)) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestim-

mungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet kleinflächig sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Die östliche Teilfläche des Vorranggebietes liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Göppingen

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Plüderhausen, Adelberg, Schorndorf 

Planungsgebiet 187 ha 

Bezeichnung GP-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur (B29); Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart - Nürnberg 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind da-

mit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Boden- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wäschenbeuren, Birenbach, Börtlingen 

Planungsgebiet 38 ha 

Bezeichnung GP-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Kornweihe, des Rotmilans, des Schwarzmilans und des Wespen- 

und Mäusebussards) vor (schriftl. Mitteilung VLab1). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal (Hohenstauffen). Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

1 Verein für Landschaftspflege, Artenschutz & Biodiversität (VLAB), Schreiben vom 25.5.2023
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Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf, Adelberg, Wangen, Uhingen 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung GP-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Streuobstgebiete) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe, ehem. Bundeswehrdepot, 4 WKA geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Emissions- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Lauterstein, Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 1208 ha 

Bezeichnung GP-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Segelflugplatz; zahlreiche Windkraftanlagen; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 466 - Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Im Vorranggebiet stehen bereits mehrere Windräder. Es ist damit landschaftlich deutlich vorbelastet. 

In Teilen des Vorranggebietes liegen Flächen der Vorbehaltsflur I, eine Beeinträchtigung der landwirtschaft-

lichen Produktion fällt je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweis des LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überdeckt mehrere flächenhafte Naturdenkmale (Hülben). Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Liegt im 700m-Puffer um ein FFH-Gebiet.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG überdeckt im Süden eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 
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Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

auf Grund der deutlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Ebersbach an der Fils, Uhingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung GP-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt größten Teils in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Bad Boll, Göppingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/ Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: L 1214 - Umfahrung Bezgenriet; L 1214 - Umfahrung 
Jebenhausen; L 1217 - Umfahrung Heiningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und einem Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorrangge-

biet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder Fle-

dermausarten (Schwerpunktbereich windkraftsensibler Arten Kat. B, LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichti-

gen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. Es liegt zudem in einer Fläche des lan-

desweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beein-

trächtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein geschütztes Kulturdenkmal (Weitreichendes Versteinerungsgebiet des 

Jura). Eine Beeinträchtigung ist auf Grund der Größe des Versteinerungsgebietes eher auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch, Lauterstein, Donzdorf 

Planungsgebiet 348 ha 

Bezeichnung GP-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Es umschließt eine FFH-Mähwiese. Eine FFH-Vorprüfung wird 

derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Es überschneidet sich auch mit Flächen des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 

Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebun-

denen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-07 

53 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Direkt angrenzend an das Vorranggebiet verläuft ein Korridor des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig ge-

geben.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung GP-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 4 Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z.  Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

in Anbetracht der Vorbelastung nicht erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind aus Grund der vor-

handenen Vorbelastung nicht anzunehmen.   
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 23 ha 

Bezeichnung GP-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen in der Nachbarregion 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige, Böhmenkirch 

Planungsgebiet 153 ha 

Bezeichnung GP-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

190 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segel- bzw. Sonderflugplatz; 9 WKA Bestand, 2 geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu. Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt teilweise in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Of-

fenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten 

sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 57 ha 

Bezeichnung GP-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen)). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Erhebli-

che Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 116 ha 

Bezeichnung GP-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig auch in Zone II. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 144 ha 

Bezeichnung GP-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur B10 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Geislingen/M - Geislingen/O 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine relativ kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion 

(Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus-

fällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig in Zone II. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter 

Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und 
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überwiegend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind durch die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Donzdorf 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung GP-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Gingen/O – Geislingen/M 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen innerhalb des Vorranggebietes. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und in unmittelbarer Nähe der Landmarke „Hohen-

stein“. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Wiesensteig; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-
trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES/GP auf besonderes Prüferfordernis weg. 
verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige 

Planungsgebiet 15 ha 

Bezeichnung GP-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen; Segelflugplatz; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem südlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität 

sowie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Er-

hebliche Beeinträchtigungen sind auf Grund der landschaftlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-25 

64 

Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wiesensteig 

Planungsgebiet 42 ha 

Bezeichnung GP-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Insbesondere die östlichste Teilfläche ist stark vorbelastet durch Lärmemissionen der BAB 8.  

Für die östlichste Teilfläche verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Die drei östlichen Teilflächen liegen in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasser-

fassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Durch die Lage der westlichen Teilfläche des 

Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktio-

nen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Drackenstein, Bad Ditzenbach, Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Ab-
stimmung mit Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der 
Beteiligung 

Planungsgebiet 169 ha 

Bezeichnung GP-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Wind-
dargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; zahlreiche Windkraftanlagen; Segelflugplatz; Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt (Albaufstieg)

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, sowie kleinflächig Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten 

zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 
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Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanla-

gen nicht anzunehmen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist in der nördlichen Hälfte gering lärm-

belastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 357 ha 

Bezeichnung GP-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Biogasanlage; Siedlung/Gewerbe; 3 WKA geplant 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt 

Gesamtbeurteilung

Vorbelastet durch Lärmemissionen (BAB 8) 
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 

Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung 

der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, und Immissionsschutz- sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Ludwigsburg

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Gerlingen;  

Planungsgebiet 253 ha 

Bezeichnung LB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart, 
Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren.  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird teilweise vom Krummbach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
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des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Er stellt einen besonderen Schwerpunkt der Naherholung insbe-

sondere für Stuttgart dar. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (abgegangene Burg im 
Krummbachtal, historisches Jagdgebiet). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von 
der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beach-
tung zu schenken.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Ditzingen, Leonberg 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung LB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Altstadttunnel Leonberg; Stadtbahnverlängerung 
U 13 Giebel - Hausen - Ditzingen-Süd 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Korntal-Münchingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biogasanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus;  
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ditzingen 

Planungsgebiet 67 ha 

Bezeichnung LB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine teilweise Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Eberdingen, Weissach 

Planungsgebiet 59 ha 

Bezeichnung LB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ingersheim 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 190 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Kläranlage; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Eberdingen, Hemmingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 132 ha 

Bezeichnung LB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Biogasanlage; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

dann nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/ sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Hemmingen, Eberdingen, Schwieberdingen, Markgröningen 

Planungsgebiet 145 ha 

Bezeichnung LB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B10; Biogasanlage; Steinbruch/Schotterwerk; Deponie; Siedlung/Ge-
werbe, Hochspannungsfreileitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstof-
fen; Vorranggebiet für Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung; B 10 - Verlegung Enzweihingen 

Gesamtbeurteilung

 Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen zahlreicher windkraftsensibler Vogelarten von Mitgliedern der Ornithologischen Arbeitsgemein-

schaft BW vor, darunter Kiebitz, Brachvogel, Bekassine, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe. Die Fläche besitzt 

demnach überregionale Bedeutung für den Rast- und Zugvogelzug2. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG sowie einzelne Naturdenkmale (Katha-

rinenlinden, Mostbirnbäume). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

2 Schriftl Mitteilung Dr. Rösler  
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Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Sichtschutzwald bzw. 

Immissionsschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Ein kleiner Teil des Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung LB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B10; Biogasanlage; Schotterwerk; Umspannwerk; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Neubau 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-

Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 
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Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Eberdingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung LB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr - Sicherung 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen (in Realisierung)

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Eberdingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung LB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-11 

83 

unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung LB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Ackerland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Schotterwerk; Wasserkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwas-

sers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Markgröningen 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung LB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B 10; Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau; Tras-
sen für Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; B 10 - Verle-
gung Enzweihingen (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Markgröningen 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung LB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe, Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Stadtbahn im 
Raum Ludwigsburg; K 1705 - Umfahrung Markgröningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-
führt.  
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  
Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 
auszuschließen.  
Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-
gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. 
Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
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Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Schwieberdingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung LB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Nebenbahnva-
riante Strohgäubahn (Heimerdingen - Korntal) in Realisierung; A 81 - 
Ausbau (Pleidelsheim -) Ludwigsburg-Nord - Zuffenhausen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 
der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-16 

90 

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Oberriexingen 

Planungsgebiet 209 ha 

Bezeichnung LB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlagen zur Erzeugung von Biogas; Segelflug-
platz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von zwei Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Schloss Kaltenstein) in seinen bedeutsa-

men Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. 

Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof und 

Grabhügelgruppe). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl in-

nerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-17 

92 

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung LB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Deponie 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informati-

onen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel-(Uhu) und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Sachsenheim, Löchgau 

Planungsgebiet 120 ha 

Bezeichnung LB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biokraftanlage; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: L 1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsnah (L 
1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsfern   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald, Wasserschutzwald bzw. Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 
Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 
ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Erligheim, Bönnigheim 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung LB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Streuobstgebiete, Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. 

Das VRG überlagert sich mit Kernräumen und -flächen sowie in einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und mittel hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr 

Gemeinde  Großbottwar, Steinheim an der Murr, Aspach 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung LB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Anlage für die Erzeugung von Biogas; Umspannanlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für Schienenver-
kehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: L 115 – Ausbau Backnang – AS Mundelsheim; Reaktivie-
rung Bottwartalbahn Marbach – Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wiesenweihe) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Bönnigheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung LB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen 

Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Oberstenfeld 

Planungsgebiet 21 ha 

Bezeichnung LB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: Reaktivierung Bottwartalbahn Marbach - Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung LB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Sportschützen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung LB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Senzenbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträch-

tigungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Steckbriefe Rems-Murr-Kreis

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Spiegelberg; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 66 ha 

Bezeichnung RM-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur, Siedlung 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und kleinflächig in Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-
ßen 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, kleinflächige Überschneidung mit Zone II. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds Offenlang und Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, 
Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen 
Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzheim an der Murr, Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Großerlach; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 46 ha 

Bezeichnung RM-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg;  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und im Erholungswald. Von einer Beeinträchti-

gung der Erholungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Ludwigsburg 

Gemeinde  Aspach, Spiegelberg, Backnang, Oppenweiler, Oberstenfeld 

Planungsgebiet 372 ha 

Bezeichnung RM-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert kleinflächig Wasserschutzgebiete, Zone III und II. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung RM-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Maßnahme 43 Neigetech-
nik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-10 

110 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Murrhardt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung RM-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung RM-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr, Backnang, Oppenweiler, Auenwald 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung RM-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Mülldeponie; Vorranggebiet für Deponie und Ab-
fallbehandlungsanlage  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: B 14 Umfahrung Oppenweiler; Nachrüstung von 
Doppelspurinseln auf der Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hes-
sental; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit Wasserschutzgebieten, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Hofanlage 18. Jh., heute Wanderheim). Eine Beeinträchti-

gung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Be-

langen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 28 ha 

Bezeichnung RM-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 31 ha 

Bezeichnung RM-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt, Kaisersbach 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen PV; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Althütte, Murrhardt 

Planungsgebiet 45 ha 

Bezeichnung RM-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Stausee; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Welzheim, Alfdorf 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung RM-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 1 WKA; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Nördliche Teilfläche dient vornehmlich der Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen dort 

deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebsbedingt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die nur teilweise Lage des kleinen Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet 

und teilweise mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes Landschaft und Erholung sind auf Grund der bestehenden Windkraftanlage und der Kleinflächigkeit 

des Vorranggebietes nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Leutenbach, Winnenden, Backnang 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung RM-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neubau   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Klimaschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-19 

119 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Remshalden, Berglen, Waiblingen, Winnenden 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung RM-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf 

Planungsgebiet 61 ha 

Bezeichnung RM-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Boden-

schutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird teilweise von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzl. Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Berglen, Remshalden 

Planungsgebiet 9 ha 

Bezeichnung RM-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; / für den 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-
lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Plüderhausen, Welzheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 62 ha 

Bezeichnung RM-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; 3 WKA geplant (nördl. Teilfläche) 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe; Trassen für Straßenverkehr: 
Neubau; Trassen für Schienenverkehr: Sicherung  
Regionalverkehrsplan: L 1150 Umfahrung Welzheim-Breitenfürst; Neigetechnik-
Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Bodenschutzwald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet; die nördliche Teilflä-

che enthält bereits drei geplante WKA. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des 

Landschaftsbildes ist durch das Vorranggebiet deshalb v.a. für die südliche Teilfläche zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
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und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Weinstadt, Remshalden 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-33

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Esslingen 

Gemeinde  Winterbach, Schorndorf, Lichtenwald, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung RM-34

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau  
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-
qualität und ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Landschaft und Erholung sind anzunehmen. 
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Steckbriefe Stadt Stuttgart

Planung 

Landkreis Stuttgart, Ludwigsburg 

Gemeinde  Stuttgart, Korntal-Münchingen 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung S-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8; Umspannwerk; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Schwerpunkte für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Schie-
nenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Verlängerung der Strohgäubahn bis Stuttgart-
Feuerbach; Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – Ditzingen 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch das bestehende Windrad 
nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung S-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalverkehrsplan: Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – 
Ditzingen-Süd; U 16 Fellbach ü. Bad Cannstatt - Feuerbach - Giebel 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- (Wanderfalke) und Fledermausarten sowie weiterer geschützter Arten 

(Osmoderma eremita) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Best-

immungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Rot- und Schwarzwildpark) und liegt in weniger als 500m 

Entfernung zur Solitudeallee und in der Nähe von Schloss Solitude. Eine Beeinträchtigung ist nicht auszu-

schließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmal-

schutzes besondere Beachtung zu schenken. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-

qualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prog-

nostizieren. 
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung S-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; Autobahnkreuz Stuttgart 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: A 8 Ausbau AD Leonberg – AK Stuttgart; A 81 
AK Stuttgart – AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau; Straßenbahn-
verlängerung Vaihingen-West; A 8 Ausbau AK Stuttgart – AS Stuttgart-
Degerloch    

Gesamtbeurteilung

Der Bereich des Vorranggebietes ist durch die angrenzenden Autobahnen deutlich durch Lärm- und Schad-

stoffemissionen vorbelastet.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie teilweise in einem Bereich hoher Land-

schaftsbildqualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist 

trotz der erheblichen Vorbelastung nicht auszuschließen. 



Anhang I zum Umweltbericht 

Verfahren der Strategischen Umweltprüfung zur Teilfortschrei-

bung des Regionalplans Region Stuttgart 2009  

zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Windkraftanlagen 

Anhang Einzelsteckbriefe 

Die Einzelsteckbriefe stellen für alle geplanten Vorranggebiete zunächst dar, welche Vorbelas-

tungen von Natur und Umwelt der betreffende Raum und sein weiterer Umgriff aufweisen, 

welche mit Eingriffen verbundenen Planungen der Regionalplan dort zusätzlich enthält, und 

welche verkehrlichen Maßnahmen der Regionalverkehrsplan als Fachgutachten im Raum 

vorsieht (keine unmittelbare Umsetzung ohne weitere formale Planungen).  

Die Gesamtbeurteilung führt stichpunktartig Schutzgüter auf, bei denen überwiegend erhebli-

che Beeinträchtigungen zu erwarten sind, oder bei denen gesetzliche Vorgaben erhebliche 

Beeinträchtigungen verhindern (z.B. bei Wasserschutzgebieten). 

Die Kartenausschnitte zeigen die geplanten Vorranggebiete und ihre Benennung vor dem Hin-

tergrund der topographischen Karte. 

Die Schutzgutbelange können den beigefügten Übersichtskarten in drei Fachebenen, jeweils 

aufgeteilt in 4 Blätter, entnommen werden. 
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Steckbriefe Stadt Stuttgart ............................................................................... 127 
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Steckbriefe Landkreis Böblingen

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha

Bezeichnung BB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam) 

Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnanschluss; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Siedlung 
/Gewerbe 

Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsein-
richtungen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, ABS Stuttgart - 
Singen – Zürich 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt direkt angrenzend an die Autobahnauffahrt Rottenburg der BAB81. Die Funktionen des Na-

turhaushalts sind hier durch die zahlreichen Vorbelastungen wie Versiegelung, Lärm und Schadstoffemissi-

onen durch MIV und die technische Überprägung durch Autobahn, Anschlussstelle und Gewerbegebiet be-

reits stark eingeschränkt. Weitere Verschlechterungen des Naturhaushalts durch WKA sind deshalb nicht zu 

erwarten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt, Renningen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 310 ha 

Bezeichnung BB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; Steinbruch 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Schwer-
punkt des Wohnungsbaus 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 63 ha 

Bezeichnung BB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Freileitung; Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte des Wohnungsbaus, Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn;  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungs- und Wasserschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Bondorf, Gäufelden 

Planungsgebiet 126 ha 

Bezeichnung BB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Gepl. VRG Wind BB-05 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Mötzingen 

Planungsgebiet 39 ha 

Bezeichnung BB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet - Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Gepl. VRG Wind BB-04 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Mötzingen, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung BB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch, Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zu Sicherung von Rohstoffen; Trassen 
für Schienenverkehr - Neubau; Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungseinrichtungen; Gepl. VRG Wind BB-05 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der südlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Herrenberg, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 208 ha 

Bezeichnung BB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B 28; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Hochspannungsfreileitungen, 
Umspannwerk; zwei Steinbrüche; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der nördlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet bis lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen.



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-08 

8 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Herrenberg, Nufringen 

Planungsgebiet 16 ha 

Bezeichnung BB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neu-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III südlich und nördlich des Wehinger-

grabens, Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Arten). 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Gärtringen, Deckenpfronn 

Planungsgebiet 138 ha 

Bezeichnung BB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt kleinflächig eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion /Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im nördlichen Teil, restliche Fläche 

Zone II festgesetzt. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
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erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Deckenpfronn, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 49 ha 

Bezeichnung BB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, kleinflächig Ackergebiet und Weinberg/ Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch das Vor-

ranggebiet anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 18 ha 

Bezeichnung BB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland (kleinflächig) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen 
für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind grenzt an ein Vogelschutzgebiet und liegt in einer Entfernung von weniger als 700m eines 

FFH-Gebietes. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Kloster Bebenhausen) in seinen historisch 

bedeutsamen Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen 

werden. Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Waldenbuch, Weil im Schönbuch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 70 ha 

Bezeichnung BB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung 

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es liegt zudem teilweise im Naturpark Schönbuch. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das VRG grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Boden- und Immissionsschutz-sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen Kat. B), zudem zu Uhu, 

Wanderfalke sowie Osmoderma eremita (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen 

Planungsgebiet 47 ha 

Bezeichnung BB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motocrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Trassen für 

Straßenverkehr – Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Auf die Naturdenkmale „Eiche am Rain“ und „Linden- und Pappelallee Altdorf-Mauren“ ist bei der Standort-

planung Rücksicht zu nehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 
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Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Liegt in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger Sichtbeziehungen sind 

nicht ausgeschlossen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Ehningen, Böblingen, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung BB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motorcrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen und Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Straßenverkehr – Aus-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau und Neubau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau der Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - 
AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) (in Realisierung);  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Glemsbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teuil in einem Landschaftsschutzgebiet (Oberes Würmtal). Eine 

Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es umschließt das Naturdenkmal „Schonwald Maurener Wald“ und liegt größtenteils im Erholungswald so-

wie teilweise im Klimaschutz- und Bodenschutzwald. Dadurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-

funktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird der-

zeit durchgeführt.  
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Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Es liegt zudem in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen historischer Sichtbeziehun-

gen sind nicht ausgeschlossen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Aidlingen 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung BB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen, Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z. Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungs-
baus; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-16 

19 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung BB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnkreuz; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Tras-
sen für Schienenverkehr – Ausbau/ Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn/ Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - AS Böblin-
gen-Hulb (inkl. zu Richtungsanschluss) (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird randlich von einem kleinen Bach durchlaufen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Gewässer sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
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des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen, Grafenau 

Planungsgebiet 30 ha 

Bezeichnung BB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Trassen für Schienenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Grafenau, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung BB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Erddeponie; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einer sehr strukturreichen Landschaft und enthält geschützte Biotope nach § 33 

BNatSchG und Waldbiotope. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und – räumen sowie Suchräumen des landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-19 

23 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Grafenau, Sindelfingen, Weil der Stadt, Magstadt 

Planungsgebiet 142 ha 

Bezeichnung BB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Anlage für die Erzeugung 
von Biogas; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung/zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f.Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und umgibt eine kleine 

Teilfläche vollständig. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das VRG liegt in einer Fläche 

des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der 

feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beein-

trächtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 53 ha 

Bezeichnung BB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Müllverbrennungsanlage; militärischer Übungsplatz;; Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr -
Ausbau; Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: S-Bahn-Tangentiale Böblingen – Nürtingen; A 8 - Ausbau 
AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesse-
rung Fernverkehr Gäubahn; Pfaffensteigtunnel  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 54 ha 

Bezeichnung BB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8, BAB 81; Müllverbrennungsanlage; Kampfmittelbeseitigungs-
dienst; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Schie-
nenverkehr -Ausbau; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Vorrangge-
biet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; A 81 - AK Stutt-
gart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau); Verbesserung Fernver-
kehr Gäubahn, Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West; B 14 - An-
schluss der Büsnauer Straße in Stuttgart; Pfaffensteigtunnel; A 8 - Aus-
bau AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; A 81 - Ausbau AS Sindelfin-
gen-Ost - AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) 
(in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8 und A81.  
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 185 ha 

Bezeichnung BB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; BAB 8 Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn, A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; A 81 -
AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A81/A8.  
Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Sicht-, Klima- und Emissionsschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Stuttgart 

Gemeinde  Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen 

Planungsgebiet 226 ha 

Bezeichnung BB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen PV-Anlage 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; 
Maßnahme 288 A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II, und im Heil-

quellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein flächiges Kulturdenkmal (Esslinger Spitalwald mit Katzenbacher Hof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg, Magstadt, Sindelfingen 

Planungsgebiet 474 ha 

Bezeichnung BB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Grünanlagen, Freizeitgelände 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen (R-Pla, RVP 
etc.) 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen;  
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK 
Stuttgart 

Gesamtbeurteilung

Bereich überwiegend stark lärmbelastet durch A 8.  
Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich 
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaften. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-24 

29 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (abgegangene Siedlung). Eine Beeinträchtigung ist nicht 

auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des 

Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Magstadt 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung BB-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Kläranlage; Steinbruch, Siedlung / Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Vorranggebiet zur Si-
cherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu 

Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich randlich mit einem Kernflächen und einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG ragt in eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Ein Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. 

Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-26 

31 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Weil der Stadt 

Planungsgebiet 93 ha 

Bezeichnung BB-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B295: Lärmbelastung; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Vorranggebiet Siche-
rung von Rohstoffen u. zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe; Vor-
ranggebiet;  
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet enthält kleinflächige geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum und kleinflächig mit Kernräumen und -flächen des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht 
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auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist 

gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Überschneidung des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung BB-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (kleinflächig 

Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt größtenteils in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich Kat. B windkraftsensib-

ler Arten gem. LUBW, Wanderfalke). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

 Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist 
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größtenteils gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung BB-28

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8, B295, Hochspannungsfreileitungen; Deponie; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Waldbiotope nach LWaldG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaf-

ten. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Renningen, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbar-
region zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 111 ha 

Bezeichnung BB-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Segelflugplatz; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Schwerpunkt für Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Milan, Wanderfalke, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert zwei Korridorabschnitte des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Rutesheim, Weissach 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung BB-30

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet umschließt das flächenhafte Naturdenkmal Feuchtbiotop Mahdenhau. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzu-

nehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-31 

38 

Planung 

Landkreis Böblingen, Ludwigsburg 

Gemeinde  Leonberg, Ditzingen, Weissach 

Planungsgebiet 241 ha 

Bezeichnung BB-31

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Vorranggebiet zum 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (klein-

flächig Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet vollständig befindet, 

ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weissach, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung BB-32

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8, Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung und Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im südlichen Teil stark lärmbelastet durch A 8. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan, Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (priori-

täre Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldge-

bundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der nördliche Teil des Vorranggebietes ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen aus-

gestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 
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Steckbriefe Landkreis Esslingen

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Plochingen, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung ES-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Stuttgart (B 14) - Stuttgart/Hafen - Esslingen - 
Plochinger Dreieck  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Be-

reich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich ein Teilfläche des Vorranggebietes befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung nicht auszuschließen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: ES-03 

42 

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Filderstadt 

Planungsgebiet 26 ha 

Bezeichnung ES-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Wirtschaftsgrünland) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau; Schwerpunkt f. Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet für die Sicherung von 
Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: B 27 - Ausbau Aich - Leinfelden-Echterdingen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet enthält kleinflächig geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet grenzt an seiner Südseite an den Uhlbergturm, dessen Freihaltebereich und Sichtach-

sen allerdings nach Süden, also abgewandt vom Vorranggebiet liegen. Eine Beeinträchtigung ist nicht aus-

zuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Schlaitdorf 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung ES-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich randlich mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie mit einem Suchraum des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering 

lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-

tion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  
Bempflingen, Großbettlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit 
Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung ES-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Recyclinghof; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zum größten Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW)) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestim-

mungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet kleinflächig sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Die östliche Teilfläche des Vorranggebietes liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Göppingen

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Plüderhausen, Adelberg, Schorndorf 

Planungsgebiet 187 ha 

Bezeichnung GP-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur (B29); Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart - Nürnberg 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind da-

mit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Boden- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wäschenbeuren, Birenbach, Börtlingen 

Planungsgebiet 38 ha 

Bezeichnung GP-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Kornweihe, des Rotmilans, des Schwarzmilans und des Wespen- 

und Mäusebussards) vor (schriftl. Mitteilung VLab1). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal (Hohenstauffen). Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

1 Verein für Landschaftspflege, Artenschutz & Biodiversität (VLAB), Schreiben vom 25.5.2023
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Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf, Adelberg, Wangen, Uhingen 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung GP-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Streuobstgebiete) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe, ehem. Bundeswehrdepot, 4 WKA geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Emissions- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Lauterstein, Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 1208 ha 

Bezeichnung GP-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Segelflugplatz; zahlreiche Windkraftanlagen; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 466 - Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Im Vorranggebiet stehen bereits mehrere Windräder. Es ist damit landschaftlich deutlich vorbelastet. 

In Teilen des Vorranggebietes liegen Flächen der Vorbehaltsflur I, eine Beeinträchtigung der landwirtschaft-

lichen Produktion fällt je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweis des LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überdeckt mehrere flächenhafte Naturdenkmale (Hülben). Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Liegt im 700m-Puffer um ein FFH-Gebiet.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG überdeckt im Süden eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 
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Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

auf Grund der deutlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Ebersbach an der Fils, Uhingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung GP-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt größten Teils in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Bad Boll, Göppingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/ Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: L 1214 - Umfahrung Bezgenriet; L 1214 - Umfahrung 
Jebenhausen; L 1217 - Umfahrung Heiningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und einem Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorrangge-

biet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder Fle-

dermausarten (Schwerpunktbereich windkraftsensibler Arten Kat. B, LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichti-

gen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. Es liegt zudem in einer Fläche des lan-

desweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beein-

trächtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein geschütztes Kulturdenkmal (Weitreichendes Versteinerungsgebiet des 

Jura). Eine Beeinträchtigung ist auf Grund der Größe des Versteinerungsgebietes eher auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch, Lauterstein, Donzdorf 

Planungsgebiet 348 ha 

Bezeichnung GP-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Es umschließt eine FFH-Mähwiese. Eine FFH-Vorprüfung wird 

derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Es überschneidet sich auch mit Flächen des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 

Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebun-

denen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind anzunehmen. 
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Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Direkt angrenzend an das Vorranggebiet verläuft ein Korridor des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig ge-

geben.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung GP-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 4 Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z.  Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

in Anbetracht der Vorbelastung nicht erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind aus Grund der vor-

handenen Vorbelastung nicht anzunehmen.   
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 23 ha 

Bezeichnung GP-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen in der Nachbarregion 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige, Böhmenkirch 

Planungsgebiet 153 ha 

Bezeichnung GP-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

190 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segel- bzw. Sonderflugplatz; 9 WKA Bestand, 2 geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu. Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt teilweise in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Of-

fenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten 

sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 57 ha 

Bezeichnung GP-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen)). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Erhebli-

che Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 116 ha 

Bezeichnung GP-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig auch in Zone II. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 144 ha 

Bezeichnung GP-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur B10 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Geislingen/M - Geislingen/O 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine relativ kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion 

(Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus-

fällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig in Zone II. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter 

Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und 
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überwiegend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind durch die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Donzdorf 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung GP-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Gingen/O – Geislingen/M 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen innerhalb des Vorranggebietes. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und in unmittelbarer Nähe der Landmarke „Hohen-

stein“. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Wiesensteig; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-
trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES/GP auf besonderes Prüferfordernis weg. 
verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige 

Planungsgebiet 15 ha 

Bezeichnung GP-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen; Segelflugplatz; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem südlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität 

sowie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Er-

hebliche Beeinträchtigungen sind auf Grund der landschaftlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wiesensteig 

Planungsgebiet 42 ha 

Bezeichnung GP-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Insbesondere die östlichste Teilfläche ist stark vorbelastet durch Lärmemissionen der BAB 8.  

Für die östlichste Teilfläche verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Die drei östlichen Teilflächen liegen in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasser-

fassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Durch die Lage der westlichen Teilfläche des 

Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktio-

nen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Drackenstein, Bad Ditzenbach, Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Ab-
stimmung mit Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der 
Beteiligung 

Planungsgebiet 169 ha 

Bezeichnung GP-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Wind-
dargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; zahlreiche Windkraftanlagen; Segelflugplatz; Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt (Albaufstieg)

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, sowie kleinflächig Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten 

zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 
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Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanla-

gen nicht anzunehmen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist in der nördlichen Hälfte gering lärm-

belastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 357 ha 

Bezeichnung GP-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Biogasanlage; Siedlung/Gewerbe; 3 WKA geplant 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt 

Gesamtbeurteilung

Vorbelastet durch Lärmemissionen (BAB 8) 
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 

Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung 

der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, und Immissionsschutz- sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Ludwigsburg

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Gerlingen;  

Planungsgebiet 253 ha 

Bezeichnung LB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart, 
Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren.  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird teilweise vom Krummbach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
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des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Er stellt einen besonderen Schwerpunkt der Naherholung insbe-

sondere für Stuttgart dar. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (abgegangene Burg im 
Krummbachtal, historisches Jagdgebiet). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von 
der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beach-
tung zu schenken.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Ditzingen, Leonberg 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung LB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Altstadttunnel Leonberg; Stadtbahnverlängerung 
U 13 Giebel - Hausen - Ditzingen-Süd 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Korntal-Münchingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biogasanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus;  
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ditzingen 

Planungsgebiet 67 ha 

Bezeichnung LB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine teilweise Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Eberdingen, Weissach 

Planungsgebiet 59 ha 

Bezeichnung LB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ingersheim 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 190 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Kläranlage; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Eberdingen, Hemmingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 132 ha 

Bezeichnung LB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Biogasanlage; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

dann nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/ sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Hemmingen, Eberdingen, Schwieberdingen, Markgröningen 

Planungsgebiet 145 ha 

Bezeichnung LB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B10; Biogasanlage; Steinbruch/Schotterwerk; Deponie; Siedlung/Ge-
werbe, Hochspannungsfreileitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstof-
fen; Vorranggebiet für Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung; B 10 - Verlegung Enzweihingen 

Gesamtbeurteilung

 Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen zahlreicher windkraftsensibler Vogelarten von Mitgliedern der Ornithologischen Arbeitsgemein-

schaft BW vor, darunter Kiebitz, Brachvogel, Bekassine, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe. Die Fläche besitzt 

demnach überregionale Bedeutung für den Rast- und Zugvogelzug2. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG sowie einzelne Naturdenkmale (Katha-

rinenlinden, Mostbirnbäume). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

2 Schriftl Mitteilung Dr. Rösler  
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Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Sichtschutzwald bzw. 

Immissionsschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Ein kleiner Teil des Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung LB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B10; Biogasanlage; Schotterwerk; Umspannwerk; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Neubau 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-

Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 
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Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Eberdingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung LB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr - Sicherung 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen (in Realisierung)

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Eberdingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung LB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
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unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung LB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Ackerland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Schotterwerk; Wasserkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwas-

sers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Markgröningen 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung LB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B 10; Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau; Tras-
sen für Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; B 10 - Verle-
gung Enzweihingen (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Markgröningen 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung LB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe, Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Stadtbahn im 
Raum Ludwigsburg; K 1705 - Umfahrung Markgröningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-
führt.  
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  
Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 
auszuschließen.  
Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-
gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. 
Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
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Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Schwieberdingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung LB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Nebenbahnva-
riante Strohgäubahn (Heimerdingen - Korntal) in Realisierung; A 81 - 
Ausbau (Pleidelsheim -) Ludwigsburg-Nord - Zuffenhausen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 
der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Oberriexingen 

Planungsgebiet 209 ha 

Bezeichnung LB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlagen zur Erzeugung von Biogas; Segelflug-
platz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von zwei Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-16 

91 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Schloss Kaltenstein) in seinen bedeutsa-

men Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. 

Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof und 

Grabhügelgruppe). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl in-

nerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung LB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Deponie 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informati-

onen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel-(Uhu) und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Sachsenheim, Löchgau 

Planungsgebiet 120 ha 

Bezeichnung LB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biokraftanlage; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: L 1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsnah (L 
1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsfern   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald, Wasserschutzwald bzw. Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 
Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 
ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Erligheim, Bönnigheim 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung LB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Streuobstgebiete, Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. 

Das VRG überlagert sich mit Kernräumen und -flächen sowie in einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und mittel hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr 

Gemeinde  Großbottwar, Steinheim an der Murr, Aspach 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung LB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Anlage für die Erzeugung von Biogas; Umspannanlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für Schienenver-
kehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: L 115 – Ausbau Backnang – AS Mundelsheim; Reaktivie-
rung Bottwartalbahn Marbach – Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wiesenweihe) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Bönnigheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung LB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen 

Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Oberstenfeld 

Planungsgebiet 21 ha 

Bezeichnung LB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: Reaktivierung Bottwartalbahn Marbach - Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung LB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Sportschützen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung LB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Senzenbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträch-

tigungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Steckbriefe Rems-Murr-Kreis

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Spiegelberg; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 66 ha 

Bezeichnung RM-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur, Siedlung 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und kleinflächig in Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-
ßen 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, kleinflächige Überschneidung mit Zone II. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds Offenlang und Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, 
Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen 
Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzheim an der Murr, Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Großerlach; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 46 ha 

Bezeichnung RM-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg;  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und im Erholungswald. Von einer Beeinträchti-

gung der Erholungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Ludwigsburg 

Gemeinde  Aspach, Spiegelberg, Backnang, Oppenweiler, Oberstenfeld 

Planungsgebiet 372 ha 

Bezeichnung RM-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert kleinflächig Wasserschutzgebiete, Zone III und II. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung RM-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Maßnahme 43 Neigetech-
nik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Murrhardt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung RM-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung RM-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr, Backnang, Oppenweiler, Auenwald 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung RM-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Mülldeponie; Vorranggebiet für Deponie und Ab-
fallbehandlungsanlage  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: B 14 Umfahrung Oppenweiler; Nachrüstung von 
Doppelspurinseln auf der Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hes-
sental; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit Wasserschutzgebieten, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Hofanlage 18. Jh., heute Wanderheim). Eine Beeinträchti-

gung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Be-

langen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 28 ha 

Bezeichnung RM-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 31 ha 

Bezeichnung RM-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt, Kaisersbach 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen PV; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Althütte, Murrhardt 

Planungsgebiet 45 ha 

Bezeichnung RM-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Stausee; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Welzheim, Alfdorf 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung RM-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 1 WKA; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Nördliche Teilfläche dient vornehmlich der Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen dort 

deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebsbedingt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die nur teilweise Lage des kleinen Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet 

und teilweise mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes Landschaft und Erholung sind auf Grund der bestehenden Windkraftanlage und der Kleinflächigkeit 

des Vorranggebietes nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Leutenbach, Winnenden, Backnang 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung RM-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neubau   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Klimaschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Remshalden, Berglen, Waiblingen, Winnenden 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung RM-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf 

Planungsgebiet 61 ha 

Bezeichnung RM-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Boden-

schutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird teilweise von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzl. Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Berglen, Remshalden 

Planungsgebiet 9 ha 

Bezeichnung RM-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; / für den 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-
lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Plüderhausen, Welzheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 62 ha 

Bezeichnung RM-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; 3 WKA geplant (nördl. Teilfläche) 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe; Trassen für Straßenverkehr: 
Neubau; Trassen für Schienenverkehr: Sicherung  
Regionalverkehrsplan: L 1150 Umfahrung Welzheim-Breitenfürst; Neigetechnik-
Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Bodenschutzwald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet; die nördliche Teilflä-

che enthält bereits drei geplante WKA. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des 

Landschaftsbildes ist durch das Vorranggebiet deshalb v.a. für die südliche Teilfläche zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
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und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-33 

124 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Weinstadt, Remshalden 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-33

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Esslingen 

Gemeinde  Winterbach, Schorndorf, Lichtenwald, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung RM-34

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau  
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-
qualität und ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Landschaft und Erholung sind anzunehmen. 
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Steckbriefe Stadt Stuttgart

Planung 

Landkreis Stuttgart, Ludwigsburg 

Gemeinde  Stuttgart, Korntal-Münchingen 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung S-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8; Umspannwerk; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Schwerpunkte für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Schie-
nenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Verlängerung der Strohgäubahn bis Stuttgart-
Feuerbach; Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – Ditzingen 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch das bestehende Windrad 
nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung S-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalverkehrsplan: Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – 
Ditzingen-Süd; U 16 Fellbach ü. Bad Cannstatt - Feuerbach - Giebel 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- (Wanderfalke) und Fledermausarten sowie weiterer geschützter Arten 

(Osmoderma eremita) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Best-

immungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Rot- und Schwarzwildpark) und liegt in weniger als 500m 

Entfernung zur Solitudeallee und in der Nähe von Schloss Solitude. Eine Beeinträchtigung ist nicht auszu-

schließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmal-

schutzes besondere Beachtung zu schenken. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-

qualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prog-

nostizieren. 
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung S-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; Autobahnkreuz Stuttgart 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: A 8 Ausbau AD Leonberg – AK Stuttgart; A 81 
AK Stuttgart – AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau; Straßenbahn-
verlängerung Vaihingen-West; A 8 Ausbau AK Stuttgart – AS Stuttgart-
Degerloch    

Gesamtbeurteilung

Der Bereich des Vorranggebietes ist durch die angrenzenden Autobahnen deutlich durch Lärm- und Schad-

stoffemissionen vorbelastet.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie teilweise in einem Bereich hoher Land-

schaftsbildqualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist 

trotz der erheblichen Vorbelastung nicht auszuschließen. 



Anhang I zum Umweltbericht 

Verfahren der Strategischen Umweltprüfung zur Teilfortschrei-

bung des Regionalplans Region Stuttgart 2009  

zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Windkraftanlagen 

Anhang Einzelsteckbriefe 

Die Einzelsteckbriefe stellen für alle geplanten Vorranggebiete zunächst dar, welche Vorbelas-

tungen von Natur und Umwelt der betreffende Raum und sein weiterer Umgriff aufweisen, 

welche mit Eingriffen verbundenen Planungen der Regionalplan dort zusätzlich enthält, und 

welche verkehrlichen Maßnahmen der Regionalverkehrsplan als Fachgutachten im Raum 

vorsieht (keine unmittelbare Umsetzung ohne weitere formale Planungen).  

Die Gesamtbeurteilung führt stichpunktartig Schutzgüter auf, bei denen überwiegend erhebli-

che Beeinträchtigungen zu erwarten sind, oder bei denen gesetzliche Vorgaben erhebliche 

Beeinträchtigungen verhindern (z.B. bei Wasserschutzgebieten). 

Die Kartenausschnitte zeigen die geplanten Vorranggebiete und ihre Benennung vor dem Hin-

tergrund der topographischen Karte. 

Die Schutzgutbelange können den beigefügten Übersichtskarten in drei Fachebenen, jeweils 

aufgeteilt in 4 Blätter, entnommen werden. 
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Steckbriefe Landkreis Böblingen

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha

Bezeichnung BB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam) 

Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnanschluss; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Siedlung 
/Gewerbe 

Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsein-
richtungen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, ABS Stuttgart - 
Singen – Zürich 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt direkt angrenzend an die Autobahnauffahrt Rottenburg der BAB81. Die Funktionen des Na-

turhaushalts sind hier durch die zahlreichen Vorbelastungen wie Versiegelung, Lärm und Schadstoffemissi-

onen durch MIV und die technische Überprägung durch Autobahn, Anschlussstelle und Gewerbegebiet be-

reits stark eingeschränkt. Weitere Verschlechterungen des Naturhaushalts durch WKA sind deshalb nicht zu 

erwarten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt, Renningen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 310 ha 

Bezeichnung BB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; Steinbruch 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Schwer-
punkt des Wohnungsbaus 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 63 ha 

Bezeichnung BB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Freileitung; Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte des Wohnungsbaus, Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn;  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungs- und Wasserschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Bondorf, Gäufelden 

Planungsgebiet 126 ha 

Bezeichnung BB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Gepl. VRG Wind BB-05 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Mötzingen 

Planungsgebiet 39 ha 

Bezeichnung BB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet - Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Gepl. VRG Wind BB-04 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Mötzingen, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung BB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch, Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zu Sicherung von Rohstoffen; Trassen 
für Schienenverkehr - Neubau; Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungseinrichtungen; Gepl. VRG Wind BB-05 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der südlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Herrenberg, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 208 ha 

Bezeichnung BB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B 28; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Hochspannungsfreileitungen, 
Umspannwerk; zwei Steinbrüche; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der nördlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet bis lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen.
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Herrenberg, Nufringen 

Planungsgebiet 16 ha 

Bezeichnung BB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neu-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III südlich und nördlich des Wehinger-

grabens, Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Arten). 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Gärtringen, Deckenpfronn 

Planungsgebiet 138 ha 

Bezeichnung BB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt kleinflächig eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion /Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im nördlichen Teil, restliche Fläche 

Zone II festgesetzt. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
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erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Deckenpfronn, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 49 ha 

Bezeichnung BB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, kleinflächig Ackergebiet und Weinberg/ Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch das Vor-

ranggebiet anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 18 ha 

Bezeichnung BB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland (kleinflächig) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen 
für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind grenzt an ein Vogelschutzgebiet und liegt in einer Entfernung von weniger als 700m eines 

FFH-Gebietes. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Kloster Bebenhausen) in seinen historisch 

bedeutsamen Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen 

werden. Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Waldenbuch, Weil im Schönbuch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 70 ha 

Bezeichnung BB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung 

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es liegt zudem teilweise im Naturpark Schönbuch. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das VRG grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Boden- und Immissionsschutz-sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen Kat. B), zudem zu Uhu, 

Wanderfalke sowie Osmoderma eremita (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen 

Planungsgebiet 47 ha 

Bezeichnung BB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motocrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Trassen für 

Straßenverkehr – Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Auf die Naturdenkmale „Eiche am Rain“ und „Linden- und Pappelallee Altdorf-Mauren“ ist bei der Standort-

planung Rücksicht zu nehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 
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Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Liegt in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger Sichtbeziehungen sind 

nicht ausgeschlossen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Ehningen, Böblingen, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung BB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motorcrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen und Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Straßenverkehr – Aus-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau und Neubau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau der Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - 
AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) (in Realisierung);  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Glemsbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teuil in einem Landschaftsschutzgebiet (Oberes Würmtal). Eine 

Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es umschließt das Naturdenkmal „Schonwald Maurener Wald“ und liegt größtenteils im Erholungswald so-

wie teilweise im Klimaschutz- und Bodenschutzwald. Dadurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-

funktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird der-

zeit durchgeführt.  
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Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Es liegt zudem in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen historischer Sichtbeziehun-

gen sind nicht ausgeschlossen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Aidlingen 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung BB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen, Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z. Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungs-
baus; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung BB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnkreuz; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Tras-
sen für Schienenverkehr – Ausbau/ Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn/ Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - AS Böblin-
gen-Hulb (inkl. zu Richtungsanschluss) (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird randlich von einem kleinen Bach durchlaufen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Gewässer sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
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des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen, Grafenau 

Planungsgebiet 30 ha 

Bezeichnung BB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Trassen für Schienenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Grafenau, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung BB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Erddeponie; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einer sehr strukturreichen Landschaft und enthält geschützte Biotope nach § 33 

BNatSchG und Waldbiotope. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und – räumen sowie Suchräumen des landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Grafenau, Sindelfingen, Weil der Stadt, Magstadt 

Planungsgebiet 142 ha 

Bezeichnung BB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Anlage für die Erzeugung 
von Biogas; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung/zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f.Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und umgibt eine kleine 

Teilfläche vollständig. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das VRG liegt in einer Fläche 

des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der 

feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beein-

trächtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 53 ha 

Bezeichnung BB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Müllverbrennungsanlage; militärischer Übungsplatz;; Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr -
Ausbau; Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: S-Bahn-Tangentiale Böblingen – Nürtingen; A 8 - Ausbau 
AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesse-
rung Fernverkehr Gäubahn; Pfaffensteigtunnel  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 54 ha 

Bezeichnung BB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8, BAB 81; Müllverbrennungsanlage; Kampfmittelbeseitigungs-
dienst; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Schie-
nenverkehr -Ausbau; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Vorrangge-
biet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; A 81 - AK Stutt-
gart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau); Verbesserung Fernver-
kehr Gäubahn, Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West; B 14 - An-
schluss der Büsnauer Straße in Stuttgart; Pfaffensteigtunnel; A 8 - Aus-
bau AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; A 81 - Ausbau AS Sindelfin-
gen-Ost - AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) 
(in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8 und A81.  
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 185 ha 

Bezeichnung BB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; BAB 8 Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn, A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; A 81 -
AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A81/A8.  
Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Sicht-, Klima- und Emissionsschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Stuttgart 

Gemeinde  Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen 

Planungsgebiet 226 ha 

Bezeichnung BB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen PV-Anlage 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; 
Maßnahme 288 A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II, und im Heil-

quellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein flächiges Kulturdenkmal (Esslinger Spitalwald mit Katzenbacher Hof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg, Magstadt, Sindelfingen 

Planungsgebiet 474 ha 

Bezeichnung BB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Grünanlagen, Freizeitgelände 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen (R-Pla, RVP 
etc.) 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen;  
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK 
Stuttgart 

Gesamtbeurteilung

Bereich überwiegend stark lärmbelastet durch A 8.  
Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich 
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaften. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (abgegangene Siedlung). Eine Beeinträchtigung ist nicht 

auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des 

Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-25 

30 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Magstadt 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung BB-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Kläranlage; Steinbruch, Siedlung / Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Vorranggebiet zur Si-
cherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu 

Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich randlich mit einem Kernflächen und einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG ragt in eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Ein Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. 

Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Weil der Stadt 

Planungsgebiet 93 ha 

Bezeichnung BB-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B295: Lärmbelastung; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Vorranggebiet Siche-
rung von Rohstoffen u. zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe; Vor-
ranggebiet;  
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet enthält kleinflächige geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum und kleinflächig mit Kernräumen und -flächen des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht 
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auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist 

gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Überschneidung des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung BB-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (kleinflächig 

Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt größtenteils in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich Kat. B windkraftsensib-

ler Arten gem. LUBW, Wanderfalke). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

 Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist 
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größtenteils gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung BB-28

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8, B295, Hochspannungsfreileitungen; Deponie; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Waldbiotope nach LWaldG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaf-

ten. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Renningen, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbar-
region zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 111 ha 

Bezeichnung BB-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Segelflugplatz; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Schwerpunkt für Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Milan, Wanderfalke, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert zwei Korridorabschnitte des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Rutesheim, Weissach 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung BB-30

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet umschließt das flächenhafte Naturdenkmal Feuchtbiotop Mahdenhau. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzu-

nehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Ludwigsburg 

Gemeinde  Leonberg, Ditzingen, Weissach 

Planungsgebiet 241 ha 

Bezeichnung BB-31

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Vorranggebiet zum 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (klein-

flächig Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet vollständig befindet, 

ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weissach, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung BB-32

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8, Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung und Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im südlichen Teil stark lärmbelastet durch A 8. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan, Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (priori-

täre Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldge-

bundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der nördliche Teil des Vorranggebietes ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen aus-

gestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: ES-01 

41 

Steckbriefe Landkreis Esslingen

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Plochingen, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung ES-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Stuttgart (B 14) - Stuttgart/Hafen - Esslingen - 
Plochinger Dreieck  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Be-

reich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich ein Teilfläche des Vorranggebietes befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Filderstadt 

Planungsgebiet 26 ha 

Bezeichnung ES-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Wirtschaftsgrünland) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau; Schwerpunkt f. Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet für die Sicherung von 
Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: B 27 - Ausbau Aich - Leinfelden-Echterdingen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet enthält kleinflächig geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet grenzt an seiner Südseite an den Uhlbergturm, dessen Freihaltebereich und Sichtach-

sen allerdings nach Süden, also abgewandt vom Vorranggebiet liegen. Eine Beeinträchtigung ist nicht aus-

zuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Schlaitdorf 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung ES-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich randlich mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie mit einem Suchraum des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering 

lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-

tion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  
Bempflingen, Großbettlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit 
Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung ES-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Recyclinghof; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zum größten Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW)) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestim-

mungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet kleinflächig sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Die östliche Teilfläche des Vorranggebietes liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Göppingen

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Plüderhausen, Adelberg, Schorndorf 

Planungsgebiet 187 ha 

Bezeichnung GP-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur (B29); Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart - Nürnberg 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind da-

mit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Boden- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wäschenbeuren, Birenbach, Börtlingen 

Planungsgebiet 38 ha 

Bezeichnung GP-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Kornweihe, des Rotmilans, des Schwarzmilans und des Wespen- 

und Mäusebussards) vor (schriftl. Mitteilung VLab1). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal (Hohenstauffen). Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

1 Verein für Landschaftspflege, Artenschutz & Biodiversität (VLAB), Schreiben vom 25.5.2023
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Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf, Adelberg, Wangen, Uhingen 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung GP-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Streuobstgebiete) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe, ehem. Bundeswehrdepot, 4 WKA geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Emissions- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Lauterstein, Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 1208 ha 

Bezeichnung GP-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Segelflugplatz; zahlreiche Windkraftanlagen; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 466 - Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Im Vorranggebiet stehen bereits mehrere Windräder. Es ist damit landschaftlich deutlich vorbelastet. 

In Teilen des Vorranggebietes liegen Flächen der Vorbehaltsflur I, eine Beeinträchtigung der landwirtschaft-

lichen Produktion fällt je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweis des LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überdeckt mehrere flächenhafte Naturdenkmale (Hülben). Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Liegt im 700m-Puffer um ein FFH-Gebiet.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG überdeckt im Süden eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 
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Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

auf Grund der deutlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Ebersbach an der Fils, Uhingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung GP-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt größten Teils in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Bad Boll, Göppingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/ Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: L 1214 - Umfahrung Bezgenriet; L 1214 - Umfahrung 
Jebenhausen; L 1217 - Umfahrung Heiningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und einem Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorrangge-

biet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder Fle-

dermausarten (Schwerpunktbereich windkraftsensibler Arten Kat. B, LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichti-

gen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. Es liegt zudem in einer Fläche des lan-

desweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beein-

trächtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein geschütztes Kulturdenkmal (Weitreichendes Versteinerungsgebiet des 

Jura). Eine Beeinträchtigung ist auf Grund der Größe des Versteinerungsgebietes eher auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch, Lauterstein, Donzdorf 

Planungsgebiet 348 ha 

Bezeichnung GP-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Es umschließt eine FFH-Mähwiese. Eine FFH-Vorprüfung wird 

derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Es überschneidet sich auch mit Flächen des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 

Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebun-

denen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind anzunehmen. 
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Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Direkt angrenzend an das Vorranggebiet verläuft ein Korridor des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig ge-

geben.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung GP-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 4 Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z.  Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

in Anbetracht der Vorbelastung nicht erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind aus Grund der vor-

handenen Vorbelastung nicht anzunehmen.   
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 23 ha 

Bezeichnung GP-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen in der Nachbarregion 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-10 

56 

Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige, Böhmenkirch 

Planungsgebiet 153 ha 

Bezeichnung GP-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

190 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segel- bzw. Sonderflugplatz; 9 WKA Bestand, 2 geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu. Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt teilweise in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Of-

fenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten 

sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 57 ha 

Bezeichnung GP-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen)). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Erhebli-

che Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 116 ha 

Bezeichnung GP-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig auch in Zone II. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 144 ha 

Bezeichnung GP-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur B10 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Geislingen/M - Geislingen/O 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine relativ kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion 

(Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus-

fällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig in Zone II. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter 

Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und 
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überwiegend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind durch die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Donzdorf 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung GP-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Gingen/O – Geislingen/M 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen innerhalb des Vorranggebietes. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und in unmittelbarer Nähe der Landmarke „Hohen-

stein“. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Wiesensteig; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-
trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES/GP auf besonderes Prüferfordernis weg. 
verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige 

Planungsgebiet 15 ha 

Bezeichnung GP-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen; Segelflugplatz; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem südlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität 

sowie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Er-

hebliche Beeinträchtigungen sind auf Grund der landschaftlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wiesensteig 

Planungsgebiet 42 ha 

Bezeichnung GP-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Insbesondere die östlichste Teilfläche ist stark vorbelastet durch Lärmemissionen der BAB 8.  

Für die östlichste Teilfläche verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Die drei östlichen Teilflächen liegen in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasser-

fassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Durch die Lage der westlichen Teilfläche des 

Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktio-

nen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Drackenstein, Bad Ditzenbach, Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Ab-
stimmung mit Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der 
Beteiligung 

Planungsgebiet 169 ha 

Bezeichnung GP-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Wind-
dargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; zahlreiche Windkraftanlagen; Segelflugplatz; Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt (Albaufstieg)

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, sowie kleinflächig Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten 

zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 
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Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanla-

gen nicht anzunehmen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist in der nördlichen Hälfte gering lärm-

belastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 357 ha 

Bezeichnung GP-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Biogasanlage; Siedlung/Gewerbe; 3 WKA geplant 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt 

Gesamtbeurteilung

Vorbelastet durch Lärmemissionen (BAB 8) 
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 

Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung 

der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, und Immissionsschutz- sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Ludwigsburg

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Gerlingen;  

Planungsgebiet 253 ha 

Bezeichnung LB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart, 
Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren.  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird teilweise vom Krummbach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
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des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Er stellt einen besonderen Schwerpunkt der Naherholung insbe-

sondere für Stuttgart dar. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (abgegangene Burg im 
Krummbachtal, historisches Jagdgebiet). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von 
der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beach-
tung zu schenken.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Ditzingen, Leonberg 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung LB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Altstadttunnel Leonberg; Stadtbahnverlängerung 
U 13 Giebel - Hausen - Ditzingen-Süd 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-03 

72 

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Korntal-Münchingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biogasanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus;  
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ditzingen 

Planungsgebiet 67 ha 

Bezeichnung LB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine teilweise Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Eberdingen, Weissach 

Planungsgebiet 59 ha 

Bezeichnung LB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ingersheim 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 190 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Kläranlage; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Eberdingen, Hemmingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 132 ha 

Bezeichnung LB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Biogasanlage; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

dann nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/ sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Hemmingen, Eberdingen, Schwieberdingen, Markgröningen 

Planungsgebiet 145 ha 

Bezeichnung LB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B10; Biogasanlage; Steinbruch/Schotterwerk; Deponie; Siedlung/Ge-
werbe, Hochspannungsfreileitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstof-
fen; Vorranggebiet für Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung; B 10 - Verlegung Enzweihingen 

Gesamtbeurteilung

 Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen zahlreicher windkraftsensibler Vogelarten von Mitgliedern der Ornithologischen Arbeitsgemein-

schaft BW vor, darunter Kiebitz, Brachvogel, Bekassine, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe. Die Fläche besitzt 

demnach überregionale Bedeutung für den Rast- und Zugvogelzug2. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG sowie einzelne Naturdenkmale (Katha-

rinenlinden, Mostbirnbäume). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

2 Schriftl Mitteilung Dr. Rösler  
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Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Sichtschutzwald bzw. 

Immissionsschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Ein kleiner Teil des Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung LB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B10; Biogasanlage; Schotterwerk; Umspannwerk; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Neubau 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-

Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 
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Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-10 

81 

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Eberdingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung LB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr - Sicherung 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen (in Realisierung)

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Eberdingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung LB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
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unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung LB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Ackerland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Schotterwerk; Wasserkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwas-

sers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Markgröningen 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung LB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B 10; Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau; Tras-
sen für Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; B 10 - Verle-
gung Enzweihingen (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Markgröningen 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung LB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe, Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Stadtbahn im 
Raum Ludwigsburg; K 1705 - Umfahrung Markgröningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-
führt.  
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  
Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 
auszuschließen.  
Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-
gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. 
Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
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Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Schwieberdingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung LB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Nebenbahnva-
riante Strohgäubahn (Heimerdingen - Korntal) in Realisierung; A 81 - 
Ausbau (Pleidelsheim -) Ludwigsburg-Nord - Zuffenhausen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 
der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Oberriexingen 

Planungsgebiet 209 ha 

Bezeichnung LB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlagen zur Erzeugung von Biogas; Segelflug-
platz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von zwei Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Schloss Kaltenstein) in seinen bedeutsa-

men Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. 

Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof und 

Grabhügelgruppe). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl in-

nerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung LB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Deponie 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informati-

onen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel-(Uhu) und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Sachsenheim, Löchgau 

Planungsgebiet 120 ha 

Bezeichnung LB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biokraftanlage; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: L 1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsnah (L 
1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsfern   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald, Wasserschutzwald bzw. Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 
Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 
ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Erligheim, Bönnigheim 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung LB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Streuobstgebiete, Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. 

Das VRG überlagert sich mit Kernräumen und -flächen sowie in einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und mittel hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr 

Gemeinde  Großbottwar, Steinheim an der Murr, Aspach 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung LB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Anlage für die Erzeugung von Biogas; Umspannanlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für Schienenver-
kehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: L 115 – Ausbau Backnang – AS Mundelsheim; Reaktivie-
rung Bottwartalbahn Marbach – Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wiesenweihe) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Bönnigheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung LB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen 

Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: LB-22 

98 

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Oberstenfeld 

Planungsgebiet 21 ha 

Bezeichnung LB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: Reaktivierung Bottwartalbahn Marbach - Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung LB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Sportschützen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung LB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Senzenbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträch-

tigungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Steckbriefe Rems-Murr-Kreis

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Spiegelberg; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 66 ha 

Bezeichnung RM-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur, Siedlung 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und kleinflächig in Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-
ßen 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, kleinflächige Überschneidung mit Zone II. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds Offenlang und Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, 
Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen 
Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzheim an der Murr, Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Großerlach; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-06 

106 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 46 ha 

Bezeichnung RM-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg;  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und im Erholungswald. Von einer Beeinträchti-

gung der Erholungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-07 

107 

Planung 

Landkreis Rems-Murr, Ludwigsburg 

Gemeinde  Aspach, Spiegelberg, Backnang, Oppenweiler, Oberstenfeld 

Planungsgebiet 372 ha 

Bezeichnung RM-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert kleinflächig Wasserschutzgebiete, Zone III und II. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung RM-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Maßnahme 43 Neigetech-
nik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-10 

110 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Murrhardt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung RM-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung RM-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr, Backnang, Oppenweiler, Auenwald 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung RM-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Mülldeponie; Vorranggebiet für Deponie und Ab-
fallbehandlungsanlage  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: B 14 Umfahrung Oppenweiler; Nachrüstung von 
Doppelspurinseln auf der Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hes-
sental; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit Wasserschutzgebieten, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Hofanlage 18. Jh., heute Wanderheim). Eine Beeinträchti-

gung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Be-

langen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 28 ha 

Bezeichnung RM-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 31 ha 

Bezeichnung RM-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt, Kaisersbach 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen PV; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Althütte, Murrhardt 

Planungsgebiet 45 ha 

Bezeichnung RM-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Stausee; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Welzheim, Alfdorf 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung RM-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 1 WKA; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Nördliche Teilfläche dient vornehmlich der Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen dort 

deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebsbedingt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die nur teilweise Lage des kleinen Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet 

und teilweise mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes Landschaft und Erholung sind auf Grund der bestehenden Windkraftanlage und der Kleinflächigkeit 

des Vorranggebietes nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Leutenbach, Winnenden, Backnang 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung RM-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neubau   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Klimaschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Remshalden, Berglen, Waiblingen, Winnenden 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung RM-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf 

Planungsgebiet 61 ha 

Bezeichnung RM-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Boden-

schutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird teilweise von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzl. Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Berglen, Remshalden 

Planungsgebiet 9 ha 

Bezeichnung RM-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; / für den 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-
lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Plüderhausen, Welzheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 62 ha 

Bezeichnung RM-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; 3 WKA geplant (nördl. Teilfläche) 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe; Trassen für Straßenverkehr: 
Neubau; Trassen für Schienenverkehr: Sicherung  
Regionalverkehrsplan: L 1150 Umfahrung Welzheim-Breitenfürst; Neigetechnik-
Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Bodenschutzwald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet; die nördliche Teilflä-

che enthält bereits drei geplante WKA. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des 

Landschaftsbildes ist durch das Vorranggebiet deshalb v.a. für die südliche Teilfläche zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
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und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Weinstadt, Remshalden 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-33

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-34 

125 

Planung 

Landkreis Rems-Murr, Esslingen 

Gemeinde  Winterbach, Schorndorf, Lichtenwald, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung RM-34

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau  
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-
qualität und ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Landschaft und Erholung sind anzunehmen. 
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Steckbriefe Stadt Stuttgart

Planung 

Landkreis Stuttgart, Ludwigsburg 

Gemeinde  Stuttgart, Korntal-Münchingen 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung S-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8; Umspannwerk; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Schwerpunkte für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Schie-
nenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Verlängerung der Strohgäubahn bis Stuttgart-
Feuerbach; Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – Ditzingen 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch das bestehende Windrad 
nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung S-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalverkehrsplan: Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – 
Ditzingen-Süd; U 16 Fellbach ü. Bad Cannstatt - Feuerbach - Giebel 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- (Wanderfalke) und Fledermausarten sowie weiterer geschützter Arten 

(Osmoderma eremita) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Best-

immungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Rot- und Schwarzwildpark) und liegt in weniger als 500m 

Entfernung zur Solitudeallee und in der Nähe von Schloss Solitude. Eine Beeinträchtigung ist nicht auszu-

schließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmal-

schutzes besondere Beachtung zu schenken. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-

qualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prog-

nostizieren. 
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung S-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; Autobahnkreuz Stuttgart 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: A 8 Ausbau AD Leonberg – AK Stuttgart; A 81 
AK Stuttgart – AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau; Straßenbahn-
verlängerung Vaihingen-West; A 8 Ausbau AK Stuttgart – AS Stuttgart-
Degerloch    

Gesamtbeurteilung

Der Bereich des Vorranggebietes ist durch die angrenzenden Autobahnen deutlich durch Lärm- und Schad-

stoffemissionen vorbelastet.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie teilweise in einem Bereich hoher Land-

schaftsbildqualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist 

trotz der erheblichen Vorbelastung nicht auszuschließen. 



Anhang I zum Umweltbericht 

Verfahren der Strategischen Umweltprüfung zur Teilfortschrei-

bung des Regionalplans Region Stuttgart 2009  

zur Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Windkraftanlagen 

Anhang Einzelsteckbriefe 

Die Einzelsteckbriefe stellen für alle geplanten Vorranggebiete zunächst dar, welche Vorbelas-

tungen von Natur und Umwelt der betreffende Raum und sein weiterer Umgriff aufweisen, 

welche mit Eingriffen verbundenen Planungen der Regionalplan dort zusätzlich enthält, und 

welche verkehrlichen Maßnahmen der Regionalverkehrsplan als Fachgutachten im Raum 

vorsieht (keine unmittelbare Umsetzung ohne weitere formale Planungen).  

Die Gesamtbeurteilung führt stichpunktartig Schutzgüter auf, bei denen überwiegend erhebli-

che Beeinträchtigungen zu erwarten sind, oder bei denen gesetzliche Vorgaben erhebliche 

Beeinträchtigungen verhindern (z.B. bei Wasserschutzgebieten). 

Die Kartenausschnitte zeigen die geplanten Vorranggebiete und ihre Benennung vor dem Hin-

tergrund der topographischen Karte. 

Die Schutzgutbelange können den beigefügten Übersichtskarten in drei Fachebenen, jeweils 

aufgeteilt in 4 Blätter, entnommen werden. 
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Steckbriefe Landkreis Böblingen

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha

Bezeichnung BB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam) 

Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnanschluss; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Siedlung 
/Gewerbe 

Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsein-
richtungen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn, ABS Stuttgart - 
Singen – Zürich 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt direkt angrenzend an die Autobahnauffahrt Rottenburg der BAB81. Die Funktionen des Na-

turhaushalts sind hier durch die zahlreichen Vorbelastungen wie Versiegelung, Lärm und Schadstoffemissi-

onen durch MIV und die technische Überprägung durch Autobahn, Anschlussstelle und Gewerbegebiet be-

reits stark eingeschränkt. Weitere Verschlechterungen des Naturhaushalts durch WKA sind deshalb nicht zu 

erwarten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt, Renningen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 310 ha 

Bezeichnung BB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; Steinbruch 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Schwer-
punkt des Wohnungsbaus 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Bondorf, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur Ver-
meidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 63 ha 

Bezeichnung BB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Freileitung; Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte des Wohnungsbaus, Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn;  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungs- und Wasserschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Bondorf, Gäufelden 

Planungsgebiet 126 ha 

Bezeichnung BB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Gepl. VRG Wind BB-05 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Mötzingen 

Planungsgebiet 39 ha 

Bezeichnung BB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen; Siedlung /Ge-
werbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet - Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Gepl. VRG Wind BB-04 
Regionalverkehrsplan: Verbesserung Fernverkehr Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-
trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Mötzingen, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung BB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch, Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zu Sicherung von Rohstoffen; Trassen 
für Schienenverkehr - Neubau; Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungseinrichtungen; Gepl. VRG Wind BB-05 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der südlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Jettingen, Herrenberg, Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 208 ha 

Bezeichnung BB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B 28; Anlage zur Erzeugung von Biogas; Hochspannungsfreileitungen, 
Umspannwerk; zwei Steinbrüche; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im Bereich der nördlichen Teilfläche, 

Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Ar-

ten). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet bis lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen.
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Herrenberg, Nufringen 

Planungsgebiet 16 ha 

Bezeichnung BB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neu-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III südlich und nördlich des Wehinger-

grabens, Zone II festgesetzt). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktbereich B windkraftsensibler Arten). 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Gärtringen, Deckenpfronn 

Planungsgebiet 138 ha 

Bezeichnung BB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt kleinflächig eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion /Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, (WSG Zone III im nördlichen Teil, restliche Fläche 

Zone II festgesetzt. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz-- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
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erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 

Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 

ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Deckenpfronn, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 49 ha 

Bezeichnung BB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, kleinflächig Ackergebiet und Weinberg/ Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch das Vor-

ranggebiet anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 18 ha 

Bezeichnung BB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet , Wirtschaftsgrünland (kleinflächig) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen 
für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind grenzt an ein Vogelschutzgebiet und liegt in einer Entfernung von weniger als 700m eines 

FFH-Gebietes. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Kloster Bebenhausen) in seinen historisch 

bedeutsamen Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen 

werden. Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-12 

13 

Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Waldenbuch, Weil im Schönbuch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 70 ha 

Bezeichnung BB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung 

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es liegt zudem teilweise im Naturpark Schönbuch. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das VRG grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Boden- und Immissionsschutz-sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen Kat. B), zudem zu Uhu, 

Wanderfalke sowie Osmoderma eremita (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen 

Planungsgebiet 47 ha 

Bezeichnung BB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 

W/m2 in 160m ü. Grund 
215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motocrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Trassen für 

Straßenverkehr – Ausbau 

Regionalverkehrsplan: Ausbau und Elektrifizierung 

Gesamtbeurteilung

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Auf die Naturdenkmale „Eiche am Rain“ und „Linden- und Pappelallee Altdorf-Mauren“ ist bei der Standort-

planung Rücksicht zu nehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 
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Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Liegt in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger Sichtbeziehungen sind 

nicht ausgeschlossen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Ehningen, Böblingen, Holzgerlingen 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung BB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Motorcrossanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen und Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Straßenverkehr – Aus-
bau; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau und Neubau 
Regionalverkehrsplan: Ausbau der Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - 
AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) (in Realisierung);  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Glemsbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teuil in einem Landschaftsschutzgebiet (Oberes Würmtal). Eine 

Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Es umschließt das Naturdenkmal „Schonwald Maurener Wald“ und liegt größtenteils im Erholungswald so-

wie teilweise im Klimaschutz- und Bodenschutzwald. Dadurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Wald-

funktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird der-

zeit durchgeführt.  
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Das VRG überschneidet sich mit Kernräumen und -flächen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Es liegt zudem in räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen historischer Sichtbeziehun-

gen sind nicht ausgeschlossen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Aidlingen 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung BB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen, Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z. Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungs-
baus; Trassen für Schienenverkehr – Ausbau; Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung BB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackergebiet , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 81, Autobahnkreuz; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Tras-
sen für Schienenverkehr – Ausbau/ Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn/ Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn; A 81 - Ausbau AS Sindelfingen-Ost - AS Böblin-
gen-Hulb (inkl. zu Richtungsanschluss) (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das VRG überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a NatSchG 

BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je 

nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird randlich von einem kleinen Bach durchlaufen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Gewässer sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: BB-16 

20 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen, Grafenau 

Planungsgebiet 30 ha 

Bezeichnung BB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Hochspannungsfreileitungen Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe; Trassen für Schienenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Grafenau, Aidlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung BB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Erddeponie; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur/Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einer sehr strukturreichen Landschaft und enthält geschützte Biotope nach § 33 

BNatSchG und Waldbiotope. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und – räumen sowie Suchräumen des landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Grafenau, Sindelfingen, Weil der Stadt, Magstadt 

Planungsgebiet 142 ha 

Bezeichnung BB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Anlage für die Erzeugung 
von Biogas; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung/zum Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe; Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f.Schienenverkehr – Neubau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und umgibt eine kleine 

Teilfläche vollständig. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das VRG liegt in einer Fläche 

des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der 

feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beein-

trächtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Böblingen, Sindelfingen 

Planungsgebiet 53 ha 

Bezeichnung BB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Müllverbrennungsanlage; militärischer Übungsplatz;; Sied-
lung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen f. Schienenverkehr -
Ausbau; Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: S-Bahn-Tangentiale Böblingen – Nürtingen; A 8 - Ausbau 
AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesse-
rung Fernverkehr Gäubahn; Pfaffensteigtunnel  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 54 ha 

Bezeichnung BB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
BAB 8, BAB 81; Müllverbrennungsanlage; Kampfmittelbeseitigungs-
dienst; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Trassen für Schie-
nenverkehr -Ausbau; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Vorrangge-
biet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; A 81 - AK Stutt-
gart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau); Verbesserung Fernver-
kehr Gäubahn, Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West; B 14 - An-
schluss der Büsnauer Straße in Stuttgart; Pfaffensteigtunnel; A 8 - Aus-
bau AK Stuttgart - AS Stuttgart-Degerloch; A 81 - Ausbau AS Sindelfin-
gen-Ost - AS Böblingen-Hulb (inkl. Vollausbau zu Richtungsanschluss) 
(in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8 und A81.  
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Sindelfingen 

Planungsgebiet 185 ha 

Bezeichnung BB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; BAB 8 Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Gäubahn; Verbesserung 
Fernverkehr Gäubahn, A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; A 81 -
AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A81/A8.  
Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Sicht-, Klima- und Emissionsschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Stuttgart 

Gemeinde  Leonberg, Stuttgart, Sindelfingen 

Planungsgebiet 226 ha 

Bezeichnung BB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen PV-Anlage 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart; 
Maßnahme 288 A 81 - AK Stuttgart - AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau)  

Gesamtbeurteilung

Bereich stark lärmbelastet durch A 8.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II, und im Heil-

quellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu be-

rücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein flächiges Kulturdenkmal (Esslinger Spitalwald mit Katzenbacher Hof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg, Magstadt, Sindelfingen 

Planungsgebiet 474 ha 

Bezeichnung BB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Grünanlagen, Freizeitgelände 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Sonderfläche Bund; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen (R-Pla, RVP 
etc.) 

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Schwerpunkte für 
Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen;  
Regionalverkehrsplan: Maßnahme 284 A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK 
Stuttgart 

Gesamtbeurteilung

Bereich überwiegend stark lärmbelastet durch A 8.  
Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-
gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 
sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich 
Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaften. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-
trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (abgegangene Siedlung). Eine Beeinträchtigung ist nicht 

auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des 

Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Magstadt 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung BB-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B464; Kläranlage; Steinbruch, Siedlung / Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Vorranggebiet zur Si-
cherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vor-

rangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu 

Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich randlich mit einem Kernflächen und einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG ragt in eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Ein Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vor-

ranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. 

Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Renningen, Weil der Stadt 

Planungsgebiet 93 ha 

Bezeichnung BB-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackergebiet (strukturam), Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B295: Lärmbelastung; Kläranlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Vorranggebiet Siche-
rung von Rohstoffen u. zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe; Vor-
ranggebiet;  
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet enthält kleinflächige geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum und kleinflächig mit Kernräumen und -flächen des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht 
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auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist 

gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Überschneidung des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weil der Stadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung BB-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (kleinflächig 

Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt größtenteils in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten vor (Schwerpunktbereich Kat. B windkraftsensib-

ler Arten gem. LUBW, Wanderfalke). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

 Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist 
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größtenteils gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Leonberg 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung BB-28

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8, B295, Hochspannungsfreileitungen; Deponie; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe, Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: B 295 / B 464 - Lückenschluss bei Renningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Waldbiotope nach LWaldG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds Gewässerlandschaf-

ten. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Renningen, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbar-
region zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 111 ha 

Bezeichnung BB-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Segelflugplatz; Sonderfläche Bund 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Schwerpunkt des Wohnungsbaus; Schwerpunkt für Industrie, Ge-
werbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 

des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Milan, Wanderfalke, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert zwei Korridorabschnitte des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  Rutesheim, Weissach 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung BB-30

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und im Heilquellenschutzgebiet Stuttgart. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet umschließt das flächenhafte Naturdenkmal Feuchtbiotop Mahdenhau. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzu-

nehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Böblingen, Ludwigsburg 

Gemeinde  Leonberg, Ditzingen, Weissach 

Planungsgebiet 241 ha 

Bezeichnung BB-31

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Vorranggebiet zum 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (klein-

flächig Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima,- Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet vollständig befindet, 

ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erho-

lungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Böblingen 

Gemeinde  
Weissach, Rutesheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung BB-32

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8, Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung und Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Im südlichen Teil stark lärmbelastet durch A 8. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutref-

fen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Pro-

duktion (Vorrangflur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weni-

ger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan, Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (priori-

täre Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldge-

bundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 
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Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der nördliche Teil des Vorranggebietes ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen aus-

gestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 
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Steckbriefe Landkreis Esslingen

Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Plochingen, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung ES-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Deponie; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Stuttgart (B 14) - Stuttgart/Hafen - Esslingen - 
Plochinger Dreieck  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Be-

reich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich ein Teilfläche des Vorranggebietes befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Filderstadt 

Planungsgebiet 26 ha 

Bezeichnung ES-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Wirtschaftsgrünland) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau; Schwerpunkt f. Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Vorranggebiet für die Sicherung von 
Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: B 27 - Ausbau Aich - Leinfelden-Echterdingen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet enthält kleinflächig geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht 

anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche Be-

einträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet grenzt an seiner Südseite an den Uhlbergturm, dessen Freihaltebereich und Sichtach-

sen allerdings nach Süden, also abgewandt vom Vorranggebiet liegen. Eine Beeinträchtigung ist nicht aus-

zuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  Schlaitdorf 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung ES-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich randlich mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW), Wanderfalke, Fledermäuse) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie mit einem Suchraum des Lan-

desweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering 

lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunk-

tion sind durch die Planung anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Esslingen 

Gemeinde  
Bempflingen, Großbettlingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit 
Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung ES-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Recyclinghof; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anord-

nung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt zum größten Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunktvorkommen windkraftsensibler Ar-

ten Kat. B (LUBW)) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestim-

mungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet kleinflächig sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Die östliche Teilfläche des Vorranggebietes liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet überwiegend befindet, ist gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Göppingen

Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Plüderhausen, Adelberg, Schorndorf 

Planungsgebiet 187 ha 

Bezeichnung GP-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur (B29); Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen; Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart - Nürnberg 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind da-

mit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Boden- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist überwiegend gering lärmbelastet 

und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 

die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wäschenbeuren, Birenbach, Börtlingen 

Planungsgebiet 38 ha 

Bezeichnung GP-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen-PV-Anlage; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr - Ausbau 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Kornweihe, des Rotmilans, des Schwarzmilans und des Wespen- 

und Mäusebussards) vor (schriftl. Mitteilung VLab1). Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschlie-

ßen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal (Hohenstauffen). Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

1 Verein für Landschaftspflege, Artenschutz & Biodiversität (VLAB), Schreiben vom 25.5.2023
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Planung 

Landkreis Göppingen, Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf, Adelberg, Wangen, Uhingen 

Planungsgebiet 125 ha 

Bezeichnung GP-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, (Streuobstgebiete) 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe, ehem. Bundeswehrdepot, 4 WKA geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Emissions- und Wasserschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Lauterstein, Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 1208 ha 

Bezeichnung GP-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Segelflugplatz; zahlreiche Windkraftanlagen; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 466 - Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Im Vorranggebiet stehen bereits mehrere Windräder. Es ist damit landschaftlich deutlich vorbelastet. 

In Teilen des Vorranggebietes liegen Flächen der Vorbehaltsflur I, eine Beeinträchtigung der landwirtschaft-

lichen Produktion fällt je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweis des LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überdeckt mehrere flächenhafte Naturdenkmale (Hülben). Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Liegt im 700m-Puffer um ein FFH-Gebiet.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG überdeckt im Süden eine Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 
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Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

auf Grund der deutlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Ebersbach an der Fils, Uhingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung GP-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Straßen; Siedlung/Gewerbe; 2 WKA geplant 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt größten Teils in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen geschützter Arten (Eremit) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klima-, Immissions- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald 

sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Bad Boll, Göppingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/ Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Neubau; Trassen für Straßenver-
kehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: L 1214 - Umfahrung Bezgenriet; L 1214 - Umfahrung 
Jebenhausen; L 1217 - Umfahrung Heiningen 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet und einem Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorrangge-

biet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder Fle-

dermausarten (Schwerpunktbereich windkraftsensibler Arten Kat. B, LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichti-

gen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. Es liegt zudem in einer Fläche des lan-

desweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beein-

trächtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein geschütztes Kulturdenkmal (Weitreichendes Versteinerungsgebiet des 

Jura). Eine Beeinträchtigung ist auf Grund der Größe des Versteinerungsgebietes eher auszuschließen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch, Lauterstein, Donzdorf 

Planungsgebiet 348 ha 

Bezeichnung GP-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Es umschließt eine FFH-Mähwiese. Eine FFH-Vorprüfung wird 

derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Es überschneidet sich auch mit Flächen des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre 

Offenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebun-

denen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Be-

einträchtigungen sind anzunehmen. 
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Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  

Direkt angrenzend an das Vorranggebiet verläuft ein Korridor des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig ge-

geben.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Böhmenkirch 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung GP-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 4 Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/z.  Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: Umfahrung Böhmenkirch 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

in Anbetracht der Vorbelastung nicht erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind aus Grund der vor-

handenen Vorbelastung nicht anzunehmen.   
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Böhmenkirch; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 23 ha 

Bezeichnung GP-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen in der Nachbarregion 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und überwie-

gend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind 

durch die Planung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige, Böhmenkirch 

Planungsgebiet 153 ha 

Bezeichnung GP-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

190 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segel- bzw. Sonderflugplatz; 9 WKA Bestand, 2 geplant 

Regionale Planungen   

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 
Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klima- und Bodenschutzwald sowie Erholungswald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu. Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt teilweise in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Of-

fenlandflächen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten 

sind nicht auszuschließen.  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: GP-11 

57 

Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 57 ha 

Bezeichnung GP-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet eher weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelku-

lisse (prioritäre Offenlandflächen)). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszu-

schließen.  

Das Vorranggebiet liegt überwiegend in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem östlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität so-

wie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Erhebli-

che Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 116 ha 

Bezeichnung GP-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig auch in Zone II. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Geislingen an der Steige; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 144 ha 

Bezeichnung GP-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur B10 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Geislingen/M - Geislingen/O 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine relativ kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion 

(Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich aus-

fällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und sehr kleinflächig in Zone II. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter 

Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt kleinflächig in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und 
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überwiegend mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind durch die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Donzdorf 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung GP-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Freiflächen-PV-Anlage 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Gingen/O – Geislingen/M 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen innerhalb des Vorranggebietes. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. 

verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und in unmittelbarer Nähe der Landmarke „Hohen-

stein“. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Klimaschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Wiesensteig; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung GP-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich im Norden kleinflächig in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-
trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES/GP auf besonderes Prüferfordernis weg. 
verkürzter Fließzeiten zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich ho-

her/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist teilweise gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Geislingen an der Steige 

Planungsgebiet 15 ha 

Bezeichnung GP-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; mehrere Windkraftanlagen; Segelflugplatz; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt mit seinem südlichen Teilbereich in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität 

sowie in Bereichen, die gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet sind. Er-

hebliche Beeinträchtigungen sind auf Grund der landschaftlichen Vorbelastung nicht anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  Wiesensteig 

Planungsgebiet 42 ha 

Bezeichnung GP-25

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

310 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Insbesondere die östlichste Teilfläche ist stark vorbelastet durch Lärmemissionen der BAB 8.  

Für die östlichste Teilfläche verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrang-

flur/Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich 

ausfällt.  

Die drei östlichen Teilflächen liegen in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasser-

fassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH- und Vogelschutzgebiet. Eine 

FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan, Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen. Durch die Lage der westlichen Teilfläche des 

Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktio-

nen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Drackenstein, Bad Ditzenbach, Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Ab-
stimmung mit Nachbarregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der 
Beteiligung 

Planungsgebiet 169 ha 

Bezeichnung GP-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Wald 

Eignungskriterium – Wind-
dargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
Verkehrsinfrastruktur; zahlreiche Windkraftanlagen; Segelflugplatz; Siedlung 
/Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt (Albaufstieg)

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, sowie kleinflächig Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten 

zur Wasserfassung am Albtrauf/auf der Albhochfläche. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 
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Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanla-

gen nicht anzunehmen 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist in der nördlichen Hälfte gering lärm-

belastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 

sind auf Grund der Vorbelastung durch bestehende Windkraftanlagen nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Göppingen 

Gemeinde  
Hohenstadt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 357 ha 

Bezeichnung GP-27

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 375 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 8; Biogasanlage; Siedlung/Gewerbe; 3 WKA geplant 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; Trassen für 
Straßenverkehr - Neubau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Neubau AS Mühlhausen - Hohenstadt 

Gesamtbeurteilung

Vorbelastet durch Lärmemissionen (BAB 8) 
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich. Hinweise LRA ES auf besonderes Prüferfordernis weg. verkürzter Fließzeiten zur Wasserfas-

sung am Albtrauf/auf der Albhochfläche 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-

weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen. Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). 

Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung 

der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, und Immissionsschutz- sowie Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
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Steckbriefe Landkreis Ludwigsburg

Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Gerlingen;  

Planungsgebiet 253 ha 

Bezeichnung LB-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr - Ausbau 
Regionalverkehrsplan: A 8 - Ausbau AD Leonberg - AK Stuttgart, 
Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren.  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogel-

schutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird teilweise vom Krummbach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
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des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrschein-

lich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Er stellt einen besonderen Schwerpunkt der Naherholung insbe-

sondere für Stuttgart dar. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (abgegangene Burg im 
Krummbachtal, historisches Jagdgebiet). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von 
der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beach-
tung zu schenken.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Ditzingen, Leonberg 

Planungsgebiet 5 ha 

Bezeichnung LB-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; zum Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Altstadttunnel Leonberg; Stadtbahnverlängerung 
U 13 Giebel - Hausen - Ditzingen-Süd 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Korntal-Münchingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biogasanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus;  
Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ditzingen 

Planungsgebiet 67 ha 

Bezeichnung LB-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Steinbruch; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine teilweise Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbe-

haltsflur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Böblingen 

Gemeinde  Eberdingen, Weissach 

Planungsgebiet 59 ha 

Bezeichnung LB-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Ingersheim 

Planungsgebiet 2 ha 

Bezeichnung LB-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 190 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Kläranlage; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr - Neubau 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht aus-

zuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Eberdingen, Hemmingen, Ditzingen 

Planungsgebiet 132 ha 

Bezeichnung LB-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

250 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Hochspannungsfreileitungen, Biogasanlage; 
Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

dann nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/ sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof). 

Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. 

Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Hemmingen, Eberdingen, Schwieberdingen, Markgröningen 

Planungsgebiet 145 ha 

Bezeichnung LB-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
B10; Biogasanlage; Steinbruch/Schotterwerk; Deponie; Siedlung/Ge-
werbe, Hochspannungsfreileitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstof-
fen; Vorranggebiet für Deponie und Abfallbehandlungsanlage 
Regionalverkehrsplan: Nebenbahnvariante Strohgäubahn (Heimerdin-
gen - Korntal) in Realisierung; B 10 - Verlegung Enzweihingen 

Gesamtbeurteilung

 Das Vorranggebiet liegt (teilweise) in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen zahlreicher windkraftsensibler Vogelarten von Mitgliedern der Ornithologischen Arbeitsgemein-

schaft BW vor, darunter Kiebitz, Brachvogel, Bekassine, Rohr-, Korn- und Wiesenweihe. Die Fläche besitzt 

demnach überregionale Bedeutung für den Rast- und Zugvogelzug2. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG sowie einzelne Naturdenkmale (Katha-

rinenlinden, Mostbirnbäume). Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Biotope sind zu berücksichti-

gen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

2 Schriftl Mitteilung Dr. Rösler  
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Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Sichtschutzwald bzw. 

Immissionsschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Ein kleiner Teil des Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet 
und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch 
die Planung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz 

Planungsgebiet 83 ha 

Bezeichnung LB-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B10; Biogasanlage; Schotterwerk; Umspannwerk; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/Abbau oberflächenna-
her Rohstoffe; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Neubau 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen;  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind grenzt an/liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-

Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt in einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 
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Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Eberdingen 

Planungsgebiet 33 ha 

Bezeichnung LB-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Streuobstgebiete, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr - Sicherung 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen (in Realisierung)

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Eberdingen; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 179 ha 

Bezeichnung LB-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 

Das VRG überschneidet sich mit Kernflächen und -räumen sowie Suchräumen des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 
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unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 13 ha 

Bezeichnung LB-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Ackerland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Schotterwerk; Wasserkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (sonstige Flächen). Be-

einträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. Das Vorranggebiet 

liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwas-

sers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Markgröningen 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung LB-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland, Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand B 10; Hochspannungsleitung 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau; Tras-
sen für Schienenverkehr – Neubau; Vorranggebiet zum Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; B 10 - Verle-
gung Enzweihingen (in Realisierung) 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. 

Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 

auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Immissionsschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebli-

che Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
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damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Markgröningen 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung LB-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe, Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen;/ zum Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Stadtbahn im 
Raum Ludwigsburg; K 1705 - Umfahrung Markgröningen 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-
führt.  
Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-
kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 
Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  
Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 
Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 
NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 
Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-
chen/Entwicklungsflächen Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht 
auszuschließen.  
Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-
gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  
Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
damit eher unwahrscheinlich. 
Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 
je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 
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Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-
scheinlich. 
Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-
nung anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Schwieberdingen 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung LB-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; Hochspannungsleitungen 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für 
Schienenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: B 10 - Verlegung Enzweihingen; Nebenbahnva-
riante Strohgäubahn (Heimerdingen - Korntal) in Realisierung; A 81 - 
Ausbau (Pleidelsheim -) Ludwigsburg-Nord - Zuffenhausen 

Gesamtbeurteilung

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 
der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Vaihingen an der Enz, Oberriexingen 

Planungsgebiet 209 ha 

Bezeichnung LB-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Ackerland , Wald, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Anlagen zur Erzeugung von Biogas; Segelflug-
platz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; / Neubau 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich teilweise mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträch-

tigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überschneidet sich  mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen.  

Durch die teilweise Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird von zwei Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei der 

Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Schloss Kaltenstein) in seinen bedeutsa-

men Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. 

Daher ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Römischer Gutshof und 

Grabhügelgruppe). Eine Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl in-

nerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Vaihingen an der Enz; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarre-
gion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung LB-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Deponie 

Regionale Planungen  Regionalplan: Vorranggebiet Deponie und Abfallbehandlungsanlage 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informati-

onen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel-(Uhu) und Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigun-

gen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Sachsenheim, Löchgau 

Planungsgebiet 120 ha 

Bezeichnung LB-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Biokraftanlage; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen 
Regionalverkehrsplan: L 1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsnah (L 
1107 - Bietigheim-Bissingen Westumfahrung ortsfern   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben.

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (prioritäre Offenlandflä-

chen/Entwicklungsflächen Halboffenland/sonstige Flächen). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogel-

arten sind nicht auszuschließen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutzwald, Wasserschutzwald bzw. Erholungswald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und sehr hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die ge-

setzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet teilweise befindet, ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Pla-

nung anzunehmen.  
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Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 

Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein lokal oder regional bedeutsames Kulturdenkmal (Grabhügelgruppe). Eine 
Beeinträchtigung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei 
ist den Belangen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Erligheim, Bönnigheim 

Planungsgebiet 25 ha 

Bezeichnung LB-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald, Streuobstgebiete, Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelfluggelände; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen/ zum Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt. 

Das VRG überlagert sich mit Kernräumen und -flächen sowie in einem Suchraum des Landesweiten Bio-

topverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz des § 33a 

NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher und mittel hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich. 

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur und Vorbehaltsflur I), die 

je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-
lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 
anzunehmen. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des 
Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg, Rems-Murr 

Gemeinde  Großbottwar, Steinheim an der Murr, Aspach 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung LB-20

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Anlage für die Erzeugung von Biogas; Umspannanlage 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau; Trassen für Schienenver-
kehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: L 115 – Ausbau Backnang – AS Mundelsheim; Reaktivie-
rung Bottwartalbahn Marbach – Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren,  

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Uhu, Wiesenweihe) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht 

auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzu-

treffen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchti-

gungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Bönnigheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung LB-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Weinberg/Obstanbaugebiete 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit 

durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das VRG liegt in einer Fläche des landesweiten Biotopverbunds, Feldvogelkulisse (Entwicklungsflächen 

Halboffenland). Beeinträchtigungen der feldgebundenen Vogelarten sind nicht auszuschließen.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorrangflur), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher/sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  Oberstenfeld 

Planungsgebiet 21 ha 

Bezeichnung LB-22

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Sicherung 
Regionalverkehrsplan: Reaktivierung Bottwartalbahn Marbach - Beilstein 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-

denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 

Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 

ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung LB-23

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Sportschützen 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einer Streuobstwiese. Diese unterliegen dem Schutz 

des § 33a NatSchG BW. Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Flora, Fauna, Habitate ist anzunehmen.  

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Streuobstwiesen sind einzuhalten.  

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt potenziell in Sichtbeziehung zu einem in höchstem Maße raumbedeutsamen Kultur-
denkmal. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Kulturdenkmals (Burg Lichtenberg) in seinen bedeutsamen 
Sichtbeziehungen durch das Vorranggebiet kann ohne Fotosimulation nicht ausgeschlossen werden. Daher 
ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens notwendig. 
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Planung 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde  
Oberstenfeld; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 37 ha 

Bezeichnung LB-24

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald bzw. Bodenschutzwald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet wird von einem Bach (Senzenbach) durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträch-

tigungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Der Landschaftsausschnitt, in dem sich das Vorranggebiet befindet, ist gering lärmbelastet und mit erho-

lungswirksamen Strukturen ausgestattet. Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind durch die Planung 

anzunehmen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Steckbriefe Rems-Murr-Kreis

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Spiegelberg; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 66 ha 

Bezeichnung RM-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur, Siedlung 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III und kleinflächig in Zone II. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-
ßen 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Verkehrsinfrastruktur; Siedlung/Gewerbe 

Regionale Planungen  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Fledermausarten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Spiegelberg 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur, Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III, kleinflächige Überschneidung mit Zone II. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beein-

trächtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernräumen und -flächen sowie einem Suchraum des Landes-
weiten Biotopverbunds Offenlang und Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, 
Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen 
Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzheim an der Murr, Spiegelberg 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-04

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Kleinflächige Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehaltsflur I), die je nach Anordnung 

der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Großerlach; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 14 ha 

Bezeichnung RM-05

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 
erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
und Erholung sind anzunehmen. 
Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 46 ha 

Bezeichnung RM-06

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau 
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg;  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald und im Erholungswald. Von einer Beeinträchti-

gung der Erholungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Ludwigsburg 

Gemeinde  Aspach, Spiegelberg, Backnang, Oppenweiler, Oberstenfeld 

Planungsgebiet 372 ha 

Bezeichnung RM-07

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Flugplatz; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Im Bereich des Vorranggebietes sind kleinflächig Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetz-

lichen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert kleinflächig Wasserschutzgebiete, Zone III und II. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Bodenschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr 

Planungsgebiet 22 ha 

Bezeichnung RM-08

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Maßnahme 43 Neigetech-
nik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-09

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand Fluggelände 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Murrhardt; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nachbarregion zur 
Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 4 ha 

Bezeichnung RM-10

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  

Gesamtbeurteilung

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 17 ha 

Bezeichnung RM-11

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunkti-

onen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-
tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Sulzbach an der Murr, Backnang, Oppenweiler, Auenwald 

Planungsgebiet 219 ha 

Bezeichnung RM-12

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Streuobstgebiete 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand 
 Verkehrsinfrastruktur; Mülldeponie; Vorranggebiet für Deponie und Ab-
fallbehandlungsanlage  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: B 14 Umfahrung Oppenweiler; Nachrüstung von 
Doppelspurinseln auf der Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hes-
sental; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich mit Wasserschutzgebieten, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser-, Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen 

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der 

Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG überschneidet sich kleinflächig mit Kernflächen und -räumen des Landesweiten Biotopverbunds 

Gewässerlandschaften. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschlie-

ßen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Hofanlage 18. Jh., heute Wanderheim). Eine Beeinträchti-

gung ist nicht auszuschließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Be-

langen des Denkmalschutzes besondere Beachtung zu schenken  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 28 ha 

Bezeichnung RM-13

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der 
Strecke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Aus-
bau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt 

Planungsgebiet 31 ha 

Bezeichnung RM-14

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau; Trassen für 
Schienenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: Nachrüstung von Doppelspurinseln auf der Stre-
cke Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental; Neigetechnik-Ausbau 
Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet überschneidet sich kleinflächig mit einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Murrhardt, Kaisersbach 

Planungsgebiet 12 ha 

Bezeichnung RM-15

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Freiflächen PV; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind liegt in einer Entfernung von weniger als 700m zu einem FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung 

wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Bodenschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-16 

116 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Althütte, Murrhardt 

Planungsgebiet 45 ha 

Bezeichnung RM-16

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Stausee; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet wird von mehreren kleinen Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchti-

gungen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer 

sind bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-

funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasserschutz- und Erholungswald sind erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Welzheim, Alfdorf 

Planungsgebiet 8 ha 

Bezeichnung RM-17

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Ackerland , Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

145 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Segelflugplatz; 1 WKA; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  -  

Gesamtbeurteilung

Nördliche Teilfläche dient vornehmlich der Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen dort 

deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebsbedingt.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die nur teilweise Lage des kleinen Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht anzunehmen.  

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet 

und teilweise mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutz-

gutes Landschaft und Erholung sind auf Grund der bestehenden Windkraftanlage und der Kleinflächigkeit 

des Vorranggebietes nicht anzunehmen.  



Umweltbericht – Bewertungsbogen Gebietsbezeichnung: RM-18 

118 

Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Leutenbach, Winnenden, Backnang 

Planungsgebiet 29 ha 

Bezeichnung RM-18

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtungen; Trassen für Straßenverkehr – Neubau   

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW; Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen 

Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG überschneidet sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Wasser- und Klimaschutz- sowie Erholungswald sind erhebliche 

Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Remshalden, Berglen, Waiblingen, Winnenden 

Planungsgebiet 7 ha 

Bezeichnung RM-19

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennut-
zung  

Wald 

Eignungskriterium – 
Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald bzw. Immissionsschutzwald sind 

erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzlichen Best-

immungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher un-

wahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-

lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Schorndorf 

Planungsgebiet 61 ha 

Bezeichnung RM-21

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald, Wirtschaftsgrünland 

Eignungskriterium – Winddargebot 
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur 

Regionale Planungen  - 

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prognostizieren. 
Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald, Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Boden-

schutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich. Es verbleibt eine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion (Vorbehalts-

flur I), die je nach Anordnung der Anlagen im Vorranggebiet mehr oder weniger erheblich ausfällt.  

Das Vorranggebiet wird teilweise von einem Bach durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigun-

gen können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind 

bei der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II. Die gesetzl. Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Berglen, Remshalden 

Planungsgebiet 9 ha 

Bezeichnung RM-26

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen; / für den 
Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Klimaschutzwald bzw. Erholungswald sind erhebliche Beeinträchti-

gungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone II und III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt teilweise im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erho-
lungsfunktion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  
Plüderhausen, Welzheim; Lage an der Regionsgrenze – Abstimmung mit Nach-
barregion zur Vermeidung von Überlastungen im Rahmen der Beteiligung 

Planungsgebiet 62 ha 

Bezeichnung RM-29

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe; 3 WKA geplant (nördl. Teilfläche) 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe; Trassen für Straßenverkehr: 
Neubau; Trassen für Schienenverkehr: Sicherung  
Regionalverkehrsplan: L 1150 Umfahrung Welzheim-Breitenfürst; Neigetechnik-
Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald bzw. Bodenschutzwald sind er-

hebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich. Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet; die nördliche Teilflä-

che enthält bereits drei geplante WKA. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des 

Landschaftsbildes ist durch das Vorranggebiet deshalb v.a. für die südliche Teilfläche zu prognostizieren. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 
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und Erholung sind anzunehmen. 

Das VRG liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Von einer Beeinträchtigung der Erholungsfunk-

tion des Parkes und des Landschaftsbildes ist auszugehen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr 

Gemeinde  Weinstadt, Remshalden 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung RM-33

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe  

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Schienenverkehr – Ausbau  
Regionalverkehrsplan: Partieller Ausbau der Remsbahn im Abschnitt 
Waiblingen – Schorndorf; Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten (Schwerpunkvorkommen windkraftsensibler Arten 

Kat. B LUBW) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Bereich hoher Landschaftsbildqualität und ist gering lärmbelastet und mit 

erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft 

und Erholung sind anzunehmen. 
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Planung 

Landkreis Rems-Murr, Esslingen 

Gemeinde  Winterbach, Schorndorf, Lichtenwald, Baltmannsweiler 

Planungsgebiet 103 ha 

Bezeichnung RM-34

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Windkraftanlagen; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Neubau  
Regionalverkehrsplan: Neigetechnik-Ausbau Stuttgart – Nürnberg  

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Rotmilan) sowie der geschützten Insektenart Osmoderma eremita 

vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Arten-

schutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Das Vorranggebiet überlagert einen Korridorabschnitt des Generalwildwegeplans. Eine erhebliche Beein-

trächtigung ist auf Grund der räumlichen Varianz der Wanderungsbewegungen nicht zwangsläufig gegeben. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Wasserschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. 

Klimaschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Im Bereich des Vorranggebietes sind teilweise Böden hoher Funktionsbewertung anzutreffen. Die gesetzli-

chen Bestimmungen zum Bodenschutz sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit 

eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet wird von mehreren Bächen durchlaufen. Insbesondere baubedingte Beeinträchtigungen 

können nicht ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gewässer sind bei 

der Standortwahl und der Genehmigung zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher 

unwahrscheinlich.  
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Das Vorranggebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet, Zone III. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz des Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahr-

scheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-
qualität und ist gering lärmbelastet und mit erholungswirksamen Strukturen ausgestattet. Erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Landschaft und Erholung sind anzunehmen. 
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Steckbriefe Stadt Stuttgart

Planung 

Landkreis Stuttgart, Ludwigsburg 

Gemeinde  Stuttgart, Korntal-Münchingen 

Planungsgebiet 6 ha 

Bezeichnung S-01

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wirtschaftsgrünland, Wald, Ackerland  

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB8; Umspannwerk; Windkraftanlage; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Schwerpunkte des Wohnungsbaus; Schwerpunkte für In-
dustrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen; Trassen für Schie-
nenverkehr – Neubau;  
Regionalverkehrsplan: Verlängerung der Strohgäubahn bis Stuttgart-
Feuerbach; Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – Ditzingen 

Gesamtbeurteilung

Hohe landschaftliche Vorprägung durch bestehende Windkraftanlagen. Vorranggebiet dient vornehmlich der 
Möglichkeit des Repowerings. Beeinträchtigungen entstehen deshalb voraussichtlich v.a. bau- und betriebs-
bedingt.  
Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
des Gebietes und des Landschaftsbildes ist auf Grund der Vorbelastung durch das bestehende Windrad 
nicht anzunehmen.  
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 41 ha 

Bezeichnung S-02

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 310 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand  Verkehrsinfrastruktur; Siedlung /Gewerbe 

Regionale Planungen  
Regionalverkehrsplan: Stadtbahnverlängerung U 13 Giebel – Hausen – 
Ditzingen-Süd; U 16 Fellbach ü. Bad Cannstatt - Feuerbach - Giebel 

Gesamtbeurteilung

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogel- (Wanderfalke) und Fledermausarten sowie weiterer geschützter Arten 

(Osmoderma eremita) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Best-

immungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Das Vorranggebiet enthält geschützte Biotope nach § 33 BNatSchG. Die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutz der Biotope sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dann nicht anzunehmen.  

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet überlagert ein Kulturdenkmal (Rot- und Schwarzwildpark) und liegt in weniger als 500m 

Entfernung zur Solitudeallee und in der Nähe von Schloss Solitude. Eine Beeinträchtigung ist nicht auszu-

schließen, hängt jedoch von der Standortwahl innerhalb des VRG ab. Dabei ist den Belangen des Denkmal-

schutzes besondere Beachtung zu schenken. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie in einem Bereich hoher Landschaftsbild-

qualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist zu prog-

nostizieren. 
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Planung 

Landkreis Stuttgart 

Gemeinde  Stuttgart 

Planungsgebiet 27 ha 

Bezeichnung S-03

Flächenhafte Information zum VRG

Derzeitige Flächennutzung  Wald 

Eignungskriterium – Winddargebot
W/m2 in 160m ü. Grund 

215 - 250 W/m² 

Vorbelastungen Kumulation im räumlichen Umgriff von 2 km um das VRG 

Vorbelastung Bestand BAB 81; Autobahnkreuz Stuttgart 

Regionale Planungen  

Regionalplan: Trassen für Straßenverkehr – Ausbau;  
Regionalverkehrsplan: A 8 Ausbau AD Leonberg – AK Stuttgart; A 81 
AK Stuttgart – AS Sindelfingen/Ost (8‑streifiger Ausbau; Straßenbahn-
verlängerung Vaihingen-West; A 8 Ausbau AK Stuttgart – AS Stuttgart-
Degerloch    

Gesamtbeurteilung

Der Bereich des Vorranggebietes ist durch die angrenzenden Autobahnen deutlich durch Lärm- und Schad-

stoffemissionen vorbelastet.  

Das VRG Wind grenzt an ein FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchge-

führt.  

Für den Bereich, indem sich das Vorranggebiet befindet, liegen der Geschäftsstelle Informationen zu Vor-

kommen windkraftsensibler Vogelarten (Wanderfalke) vor. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszu-

schließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. 

Durch die Lage des Vorranggebietes im Erholungswald, Klimaschutzwald, Immissionsschutzwald bzw. Bo-

denschutzwald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet liegt in einem Heilquellschutzgebiet. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers sind zu berücksichtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind damit eher unwahrscheinlich.  

Das Vorranggebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet sowie teilweise in einem Bereich hoher Land-

schaftsbildqualität. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist 

trotz der erheblichen Vorbelastung nicht auszuschließen. 
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